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Vorwort

Romani Rose

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma legt in 
Zusammenarbeit mit dem Verein Sozialfabrik – 
Forschung und Politikanalyse sowie mit dem Do-
kumentations- und Kulturzentrum Deutscher 
Sinti und Roma einen Monitoringbericht zur Um-
setzung des „EU-Rahmens für nationale Strategien 
zur Integration der Roma“ in Deutschland vor. 
In vielen Ländern Europas wurdenund werden oft-
mals bis heute Sinti und Roma als ein sogenanntes 
soziales Problem behandelt und damit stigmati-
siert, was Regierungen im Rahmen von sogenann-
ten Armutsstrategien dann zu lösen versuchten. 
Solche Ansätze ignorieren und leugnen oft den 
zugrunde liegenden Antiziganismus und tra-
gen gerade dazu bei den Kreis von Ausgrenzung 
und Rassismus zu reproduzieren. Den Opfern des 
strukturellen Rassismus wird selbst die Schuld an 
ihrer desolaten Lage zugeschrieben  

Der Antiziganismus, diese spezifische Form von 
Rassismus, verhindert eine gleichberechtige Teil-
habe von Sinti und Roma in nahezu allen gesell-
schaftlichen Bereichen. Wenn wir über die desolate 
Wohnsituation oder die in weiten Teilen schlechte 
Bildungssituation und die Segregation von Sinti 
und Roma in Schulen sprechen, dann müssen wir 
diese vielfach dokumentierten Benachteiligungen 
als das begreifen, was sie sind: nämlich als mate-
riell gewordenen Rassismus. Diese Ablehnung, die 
zusammen mit dem seit Jahren anwachsenden ex-
tremen Nationalismus immer gewaltbereiter wird, 
bedroht zunehmend die Minderheit in nahezu al-
len europäischen Ländern.

Im Oktober 2017 wurde in einer wegweisenden 
Entschließung des Europäischen Parlaments1 zum 
ersten Mal umfassend der Antiziganismus als die 
Ursache für Hass, Gewalt, Diskriminierung und 
gesellschaftliche Ausgrenzung benannt, von der 
große Teile der Minderheit unmittelbar betroffen 
sind. Der Antiziganismus ist ebenso wie der Anti-
semitismus seit Jahrhunderten in der europäischen 
Geschichte tief verwurzelt. Er äußert sich als ras-
sistisches Vorurteil in der Bevölkerung, als Ent- 
1  http://zentralrat.sintiundroma.de/europaeisches-parlament-erzielt- 
  einen-wichtigen-fortschritt-um-die-grundrechte-von-sinti-und- 
  roma-zu-thematisieren/

 

humanisierung, als rassistische Gewalt, wie auch 
als struktureller Rassismus in vielen Institutionen 
der europäischen Staaten. Der Zentralrat veröf-
fentlichte mit der ‚Allianz gegen Antiziganismus‘ 
ein Grundlagenpapier und eine Arbeitsdefinition 
für Antiziganismus, um ein umfassenderes Ver-
ständnis der Wirkungsmechanismen und notwen-
digen Gegenstrategien zu schaffen.2

Die Universität Leipzig veröffentlichte im No-
vember 2018 die aktuellen Studienergebnisse zu 
autoritären und rechtsextremen Einstellungen 
in Deutschland. Das Leipziger Forschungsteam 
kommt zu dem Schluss, dass der massive Antizi-
ganismus oft aus dem Blick gerät: 60 Prozent der 
Deutschen stimmen der Aussage zu, dass Sinti 
und Roma zur Kriminalität neigten. In den ost-
deutschen Bundesländern glauben dies sogar 70 
Prozent der Bevölkerung. Neben asylsuchenden 
Menschen ziehen Sinti und Roma die meisten Ag-
gressionen auf sich. Demnach hätten 56 Prozent 
der Befragten Probleme mit Sinti und Roma in ih-
rer Nachbarschaft und 49,2 Prozent wollen sie aus 
den Innenstädten verbannen. Antiziganismus, so 
halten die Leipziger Forschenden fest, ist in den 
neuen Bundesländern verbreiteter als in den alten, 
wo der Sockel bereits sehr hoch ist. In den neuen 
Bundesländern leben nur sehr wenige Sinti oder 
Roma; ähnlich wie es dort einen Antisemitismus 
ohne Juden gibt, gibt es dort einen Antiziganismus 
ohne Sinti oder Roma.

Es hat in Deutschland Jahrzehnte gedauert, 
bis der Holocaust an 500.000 Sinti und Roma im 
NS-besetzten Europa durch die Bundesregierung 
im Jahr 1982 anerkannt wurde – als Ergebnis ei-
ner jahrzehntelangen Bürgerrechtsarbeit der Sinti 
und Roma. Mit der Unterzeichnung des Rahmen-
übereinkommens des Europarates zum Schutz na-
tionaler Minderheiten im Jahr 1995 wurden auch 
die deutschen Sinti und Roma neben der dänischen 
Minderheit, den Friesen und den Sorben als natio-
nale Minderheit anerkannt. Dies war ein wichtiger 
Erfolg der Bürgerrechtsarbeit des Zentralrats und 
seiner Landesverbände, dem weitere positive Ent-
2  http://zentralrat.sintiundroma.de/grundlagenpapier-antiziganismus/ 
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wicklungen folgten. Schleswig-Holstein hat deut-
sche Sinti und Roma als Minderheit in der Landes-
verfassung benannt, und zahlreiche Bundesländer 
haben Staatsverträge oder Rahmenvereinbarun-
gen mit den Landesverbänden Deutscher Sinti 
und Roma abgeschlossen. Im Jahr 2015 wurde der 
beim Bundesministerium des Innern angesiedel-
te Beratende Ausschuss für Fragen der deutschen 
Sinti und Roma eingerichtet, welcher der Minder-
heit den Kontakt zu der Bundesregierung und dem 
Deutschen Bundestag sichert.

Inzwischen gibt es positive Entwicklungen in 
der Bekämpfung von Antiziganismus. Am 27. März 
2019 berief die Bundesregierung die Mitglieder der 
im Koalitionsvertrag vereinbarten unabhängigen 
Expertenkommission Antiziganismus ein, die vom 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma seit mehre-
ren Jahren gefordert wurde. Dieses Gremium soll 
die Ursachen, Erscheinungsformen und Konse-
quenzen des Antiziganismus in Deutschland un-
tersuchen und dafür Gegenstrategien entwickeln. 
Zudem begrüßt es der Zentralrat außerordentlich, 
dass die Bundesregierung seit wenigen Jahren mit 
dem Programm „Demokratie leben“ auch jährlich 
mehrere Millionen Euro in die politische Bildung 
über Antiziganismus investiert.

Die aktuellen Evaluationen der europäischen 
Rahmenstrategie für Roma zeigen deutlich, dass 
die Bekämpfung der Wirkungsmechanismen des 
Antiziganismus eine zentrale Voraussetzung ist, 
damit Inklusions- und Antidiskriminierungs-

programme zum Erfolg führen.3 Der nun vorge-
legte Bericht analysiert kritisch die politischen 
Entwicklungen wie auch die Maßnahmen, wel-
che die Gleichbehandlung von Sinti und Roma in 
Deutschland fördern sollen.

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma for-
dert die deutsche Bundesregierung auf sich dafür 
einzusetzen, dass die Bekämpfung von Antiziga-
nismus ein fester Bestandteil sämtlicher EU Hand-
lungsstrategien wird und damit zum Kern einer eu-
ropäischen Rahmenstrategie für Roma nach 2020. 
Deutschland soll eine tragende Kraft sein, auch ba-
sierend auf den eigenen Erfahrungen und der eige-
nen Geschichte, damit die Bekämpfung von Antizi-
ganismus europaweit zu einer Priorität wird.

Die Entwicklung hin zu einem demokratischen 
Europa, zu der Demokratie, in der wir heute leben, 
war und ist keine Selbstverständlichkeit. Der Anti-
ziganismus zielt genauso wie der Antisemitismus 
vordergründig auf die Angehörigen der Sinti und 
Roma wie der Juden, tatsächlich aber bedeuten sie 
einen Angriff auf die Demokratie, auf den Rechts-
staat und auf die Menschenrechte.

Die Bekämpfung des Antiziganismus ist nicht 
zuerst die Aufgabe der Minderheit selbst. Es ist die 
Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft und ihrer Insti-
tutionen; es ist die Aufgabe der europäischen Insti-
tutionen und der europäischen Staaten, denn Sinti 
und Roma sind gleichberechtigte Bürgerinnen und 
Bürger ihrer Heimatländer.
3	 	 https://ec.europa.eu/info/files/2018-communication-evaluation- 
	 	 eu-framework-national-roma-integration-strategies-2020_en	
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Dieser Monitoringbericht bietet sowohl einen 
Überblick über die Programme und Maßnahmen, 
die auf die Gleichbehandlung benachteiligter Sinti 
und Roma abzielen, als auch  über die Entwicklung 
des Antiziganismus in Deutschland. Die Studie 
schließt zusätzlich Empfehlungen zur Bekämp-
fung von Antiziganismus und zur Verbesserung 
von Maßnahmen ein, die auf die Gleichbehand-
lung von Sinti und Roma abzielen. Der Bericht 
stützt sich auf Methoden der qualitativen Sozi-
alforschung und basiert auf Literaturrecherchen 
und Interviews mit beteiligten und betroffenen 
Akteuren. Die ausgewertete Literatur umfasst Ge-
setzestexte, parlamentarische Anfragen aus dem 
Bundestag und den Landtagen,  Berichte von Bun-
des- und Landesministerien und Stadtverwaltun-
gen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
Forschungszentren. Strukturierte und halbstruk-
turierte Interviews wurden mit folgenden Akteu-
ren geführt: Regierungsbehörden auf Bundes- und 
Landesebene, Stadtverwaltungen, Vertretern von 
Organisationen der Sinti und Roma, zivilgesell-
schaftlichen Organisationen sowie Wissenschaft-
lern. 22 Interviews wurden durchgeführt sowie 4 
Anfragen wurden per Email geantwortet. Diese 
informierten insbesondere über die Wirksamkeit 
von Maßnahmen, die wesentlicher Gegenstand 
des vorliegenden Monitoringberichts sind. 

Dieser Bericht wurde von Sozialfabrik/For-
schung und Politikanalyse e. V. in Zusammenar-
beit mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 
und dem Dokumentations- und Kulturzentrum 
Deutscher Sinti und Roma erstellt. Guillermo Ruiz 
Torres (Sozialfabrik), der herausgebende Koordi-
nator, hat einen Großteil der Kapitel in Absprache 
mit Jonathan Mack (Zentralrat) verfasst. Letzte-
rer hat den gesamten Prozess eng begleitet. Dirk 

Gebhardt (Sozialfabrik) hat die Kapitel zu EU-Fun-
dingprogrammen und zu lokalen Programmen ge-
schrieben; Mirja Leibnitz (Sozialfabrik) zur Freizü-
gigkeit und zur Diskriminierung im Schulsystem 
und beim Wohnraum. Beiträge wurden ebenfalls 
geleistet von Kostas Gkantinas (Sozialfabrik) zu 
Abschiebungen, von Anna Striethorst (Sozialfab-
rik) zu Antiziganismus in Filmproduktionen und 
von Joana Skowronek (Sozialfabrik) und Franzis-
ka Rocholl zu Hasskriminalität im Internet. Anja 
Reuss, Ruhan Karakul und Jara Kehl (Zentralrat) 
sowie Markus End haben Teile des Berichts kom-
mentiert und redigiert. 

Dieser Bericht wurde als Teil des Pilotprojekts 
Roma Civil Monitor - „Aufbau des Handlungsver-
mögens der Roma-Zivilgesellschaft und Stärkung 
ihrer Teilhabe im Monitoring der nationalen Stra-
tegien zur Integration der Roma“ verfasst. Dieses 
Pilotprojekt wird von der Generaldirektion Justiz 
und Verbraucher der Europäischen Kommission 
umgesetzt. Es wird koordiniert durch die Central 
European University (CEU) und das Centre for Po-
licy Studies (CPS), in Partnerschaft mit dem Eu-
ropean Roma Grassroots Organisations Network 
(ERGO Network), dem European Roma Rights 
Centre (ERRC), der Stiftung Fundación Secretari-
ado Gitano (FSG) und dem Roma Education Fund 
(REF). In dieses Monitoringprojekt sind 90 Nicht-
regierungsorganisationen (NROs) und Experten 
aus 27 Mitgliedsstaaten involviert. 

Dieser Bericht wurde für die Europäische Kom-
mission verfasst. Er spiegelt aber nur die Meinung 
der Autoren wieder. Die Europäische Kommission 
ist nicht verantwortlich für die Nutzung der in die-
sem Bericht enthaltenen Informationen.

Einleitung
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Die Maßnahmen, die auf die soziale Eingliede-
rung benachteiligter Sinti und Roma und auf die 
Bekämpfung von Antiziganismus abzielen, sind 
in den letzten zehn Jahren auf Bundes- und Län-
derebene ausgebaut worden. Verschiedene Fak-
toren haben diese Entwicklung gefördert. Die 
Verabschiedung des EU-Rahmens für nationale 
Strategien zur Integration der Roma hat die Bun-
des- und Landesregierungen sowie lokale Behör-
den angeregt, Maßnahmen auszubauen. So haben 
beispielsweise die Kommunen ihre Programme 
umgestaltet, um den Anforderungen von sozi-
al benachteiligten, eingewanderten Bürgern aus 
Bulgarien und Rumänien gerecht zu werden – EU-
Bürgern der Roma-Minderheiten und der Mehr-
heitsgesellschaft. Parallel hierzu hat die Bundes-
regierung Programme zur Demokratieförderung 
ausgebaut, um rechtsextremen Tendenzen in der 
Gesellschaft entgegenzuwirken. Ein Teil dieser 
Programme fokussierte auch auf das Empower-
ment von Sinti und Roma und die Bekämpfung 
von Antiziganismus. Die Bürgerrechtsbewegung 

der Sinti und Roma hat um die Anerkennung als 
Minderheit gekämpft und den strukturellen Ras-
sismus thematisiert. Der EU-Rahmen und De-
mokratieförderprogramme haben einen weiteren 
Impuls gesetzt.

Diese Maßnahmen wurden in einer Zeit ein-
geleitet, in der ein Zuwachs von Antiziganismus 
beobachtet werden kann, der sich in politischen 
und medialen Diskursen widerspiegelt. So werden 
Roma, die als EU-Bürger aus Bulgarien und Ru-
mänien und als Asylsuchende aus den Balkanlän-
dern in die Bundesrepublik Deutschland gekom-
men sind und kommen, per se als Ausnutzer des 
deutschen Sozialsystems konstruiert. In der Folge 
sind Sinti und Roma zunehmend Opfer von Hass-
kriminalität; antiziganistische Narrative sind 
gängig im Internet sowie in medialen und politi-
schen Diskursen. Trotz der oben genannten posi-
tiven Entwicklungen im Bereich politischer Maß-
nahmen haben sich die existierenden juristischen 
und politischen Instrumente zur Bekämpfung 
von Antiziganismus als unzureichend erwiesen.

Zusammenfassung
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Abkürzungen

ADS 

AfD

ALG I/II

AG 

AGG

ASMK

ARIC

AsylbLG

BAMF

CDU

CSU

DGB

EC

EFRE 

EuGH

ESF

EU

EVZ

EHAP 

FRA 

KMK

LADS

NRO

NPD

SGB

SPD

UN

UNICEF

Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

Alternative für Deutschland 

Arbeitslosengeld I/II 

Arbeitsgruppe 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

Arbeits- und Sozialministerkonferenz 

Antirassistisch-Interkulturelles Informationszentrum 

Asylbewerberleistungsgesetz 

Bundesanstalt für Migration und Flüchtlinge 

Christlich Demokratische Union 

Christlich-Soziale Union 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

Europäische Kommission (European Commission) 

Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung  
(European Regional Development Fond) 

Europäischer Gerichtshof 

Europäischer Sozialfonds 

Europäische Union 

Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 

Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten  
Personen (Fund for European Aid to the Most Deprived) 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte  
(Fundamental Rights Agency) 

Kultusministerkonferenz

Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung Berlin

Nicht-Regierungsorganisation 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands 

Sozialgesetzbuch 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Vereinten Nationen (United Nations) 

Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
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Expertenkommission zum  
Antiziganismus

Die Expertenkommission soll die vielfältigen Ur-
sachen, Erscheinungsformen und Auswirkungen 
von Antiziganismus in Politik und Gesellschaft 
untersuchen, Strategien zur Bekämpfung des Anti-
ziganismus entwickeln und entsprechende Hand-
lungsvorschläge und Empfehlungen an die po-
litischen Entscheidungsträger aussprechen. Die 
Expertenkommission soll Studien in Auftrag ge-
ben, wodurch alle gesellschaftspolitischen Lebens-
bereiche abgedeckt werden, in denen Antiziganis-
mus zum Ausdruck kommt. Zudem fehlen bisher 
Studien zu Perspektiven und Erfahrungen der von 
Antiziganismus betroffenen Menschen, die in Zu-
sammenarbeit mit Selbstorganisationen von Sinti 
und Roma durchgeführt werden sollten.

Monitoring von Antiziganismus 

Zahlreiche Berichte, journalistische Beiträge und 
wissenschaftliche Studien belegen den strukturel-
len Antiziganismus und die Diskriminierung von 
Sinti und Roma. Dennoch fehlen Monitoring-In-
strumente und -Strukturen sowie tiefgreifende 
Fallstudien, durch die das Ausmaß, die Vielschich-
tigkeit und die Komplexität des Phänomens sicht-
bar werden. Während die staatliche Statistik zur 
„politisch motivierten Kriminalität“ seit Kurzem 
die antiziganistische Hasskriminalität dokumen-
tiert, sollte die Bundesregierung eine unabhängi-
ge Stelle zum Monitoring des Antiziganismus in 
allen Bereichen einrichten und finanzieren. Diese 
Stelle untersucht und dokumentiert kontinuierlich 
alle antiziganistischen Vorfälle und Entwicklun-
gen und ermöglicht damit eine systematische Er-
fassung und Aufarbeitung in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens, selbst wenn diese strafrecht-
lich nicht relevant sind. 

Recht auf die Einreichung  
von Verbandsklagen

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
muss dahingehend geändert werden, dass die 
Möglichkeiten zur Einreichung von Verbandskla-
gen ausgeweitet werden. Antidiskriminierungsver-
bänden und -organisationen muss das Recht auf 
die Einreichung von Verbandsklagen im Namen 
der Opfer zugestanden werden. 

Beteiligung von Sinti und Roma  
in den Rundfunkräten und  
Landesmedienanstalten

Vertreter von  Sinti und Roma sollen in Rundfun-
kräte und Landesmedienanstalten berufen werden. 
Die Berufung von Sinti und Roma in die Kontroll-
gremien der privaten und öffentlich-rechtlichen 
Medien stellt ausdrücklich eine gesellschaftspoliti-
sche und rechtliche Verpflichtung dar, die sich aus 
der Anerkennung der Sinti und Roma als autoch-
thone nationale Minderheit in Deutschland ergibt. 
Dazu hat sich die Bundesrepublik Deutschland mit 
der Ratifizierung des Rahmenübereinkommens 
zum Schutz nationaler Minderheiten zur Einbezie-
hung der Sinti und Roma  ins gesellschaftliche und 
politische Leben verpflichtet.

Antiziganismus als Fokus in der  
Europäischen Agenda Post 2020

Die Rahmenstrategie der Europäischen Union zur 
Roma-Inklusion von 2011 setzte den Fokus auf die 
soziale Komponente. Auf Nachdruck von Sinti- und 
Roma-Organisationen und NROs wurde im Eu-
ropäischen Parlament und von der Europäischen 
Kommission erkannt, dass Antiziganismus einer 
der wichtigsten Faktoren für die soziale Ausgren-
zung von benachteiligten Sinti und Roma darstellt. 
Die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, 
dass die Bekämpfung von Antiziganismus Priorität 
in der Agenda Post 2020 zur Inklusion von Roma 
wird. Deutschland soll eine tragende Kraft sein, 
auch basierend auf den eigenen Erfahrungen und 
der eigenen Geschichte, damit die Bekämpfung von 
Antiziganismus europaweit zu einer Priorität wird.

Empfehlungen
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1. Belange der Sinti und Roma  
in der Legislative

Im Bundestag werden Themen, die Sinti und Roma 
als autochthone Minderheit betreffen, im Ge-
sprächskreis nationale Minderheiten im Innenaus-
schuss diskutiert, der mehrmals im Jahr tagt und an 
dem der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma teil-
nimmt. In anderen Ausschüssen wie im Ausschuss 
für Menschenrechte und humanitäre Hilfe wer-
den ebenfalls Angelegenheiten von Belang für den 
Schutz von Menschenrechten von Sinti und Roma 
im Inland wie auch im Ausland behandelt. Der Bun-
destag befasst sich ebenfalls mit Angelegenheiten 
der Sinti und Roma durch die parlamentarischen 
Anfragen der Fraktionen an die Bundesregierung. 
In den letzten zwei Legislaturperioden sind mehrere 
parlamentarischen Anfragen zum Thema im Bun-
destag und Landtagen gestellt worden.1 

Ein weiteres Instrument zur Behandlung von An-
gelegenheiten der Community sind die parla-
mentarischen Anhörungen, in denen spezifische 
Themen behandelt werden. Am 12.11.2014 fand 
beispielsweise eine Anhörung im Ausschuss für 
Menschenrechte  und humanitäre Hilfe im Bun-
destag „Lage der Sinti und Roma in Deutschland 
und in der EU: Ausgrenzung und Teilhabe“ statt, 
an der der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 
und die Romane Romnja Initiative teilnahmen.2

Im Bundesrat wird seit 1993 anlässlich des Jah-
restages von Himmlers „Auschwitz-Erlass“ vom 16. 
Dezember 1942 jeweils in der letzten Plenarsitzung 
des Jahres des nationalsozialistischen Völkermor-
des an 500.000 Sinti und Roma mit einer offiziellen 
Gedenkstunde im Bundesrat gedacht. Traditionell 
finden an diesem Tag Gespräche mit den Minis-
terpräsidenten der Länder und Vorstandsmitglie-
dern des Zentralrats statt, die es dem Zentralrat 
und seinen Landesverbänden ermöglichen, wichti-
ge politische Anliegen direkt in den Bundesrat ein-
zubringen. 

1  Siehe Liste der Kleinen Anfragen im Literaturverzeichnis.

2  Der Bundestag ist aber auch ein Ort, an dem antiziganistische Vorurteile 
(re)produziert und weiter tradiert werden. Die Debatte um die Erklärung der 
Balkanländer als sogenannte sichere Drittstaaten steht beispielhaft dafür. 
Bitte siehe in dieser Publikation das Kapitel zum Antiziganismus in politi-
schen Diskursen.

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma for-
dert vom Deutschen Bundestag seit Jahren die 
Einrichtung einer Expertenkommission zum An-
tiziganismus,  die ähnlich wie der Unabhängige 
Expertenkreis Antisemitismus einmal pro Legisla-
turperiode einen Bericht und Empfehlungen zum 
Thema Antiziganismus vorlegen soll. Die Exper-
tenkommission soll die vielfältigen Ursachen, Er-
scheinungsformen und Auswirkungen von Antizi-
ganismus in Politik und Gesellschaft untersuchen, 
Strategien zur Bekämpfung des Antiziganismus 
entwickeln und entsprechende Handlungsvor-
schläge und Empfehlungen an die politischen Ent-
scheidungsträger aussprechen. Im Februar 2017 
organisierten die Regierungsfraktionen ein inter-
nes Fachgespräch zur Expertenkommission.

2. Die Nationale Kontaktstelle

Die Nationale Kontaktstelle Sinti und Roma ist im 
Referat M II 4 des Bundesinnenministeriums (Na-
tionale Minderheiten in Deutschland; europäische 
Minderheitenpolitik) angesiedelt. Die Kontaktstel-
le hatte in den letzten zwei Jahren einen intensi-
veren Kontakt mit zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen. Entgegen der Kritik der Europäischen 
Kommission, der Parteien Bündnis 90/Die Grü-
nen und Die Linke sowie von zivilgesellschaftli-
chen Organisationen beharrt die Bundesregierung 
auf ihrer Haltung, dass die Kontaktstelle keine 
Zuständigkeit hat, Programme zu entwerfen oder 
solche Program me mit den Bundesländern oder 
Kommunalverwaltungen abzustimmen. Die Bun-
desregierung begründet ihre Position im föderalen 
System Deutschlands und verweist darauf, dass 
die Kontaktstelle nicht in die Politik zu Sinti und 
Roma von Ländern, Städten und Gemeinden ein-
greifen darf (Deutscher Bundestag 2015).

In einer Evaluierung der deutschen Maßnah-
menpakete der Bundesregierung erklärte die Eu-
ropäische Kommission, dass die Koordinierungs-
rolle der Kontaktstelle gestärkt werden sollte. Die 
Kommission empfiehlt, dass Daten erhoben wer-
den sollten, damit die Wirkung der Mainstream- 
und zielgerichteten Maßnahmen, welche auf Sinti 
und Roma als Gruppe abzielen, evaluiert werden 

I Institutionelle  
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kann. Die Kommission forderte ebenfalls eine stär-
kere Zusammenarbeit mit Organisationen der Sin-
ti- und Roma (Europäische Kommission 2014).

DER FORTSCHRIT TSBERICHT ZUR  

UMSETZUNG DER MASSNAHMENPAKETE

Seit 2012 hat die Bundesregierung einen Fort-
schrittsbericht veröffentlicht, in dem sie die Um-
setzung der Integrierten Maßnahmenpakete dar-
legt. Der letzte Fortschrittsbericht beinhaltet eine 
detailliertere Auflistung von Initiativen und Pro-
jekten, die auf die Gleichbehandlung und sozi-
ale Eingliederung von Sinti und Roma abzielen. 
Nichtsdestotrotz weist dieser Fortschrittsbericht 
eine Fülle von Mängeln auf:

 • Es werden Maßnahmen und Programme 
dargestellt, zu denen jeder Bürger und/
oder Migrant Zugang finden kann. Dabei 
wird nicht erörtert, ob Sinti und Roma 
an diesen Programmen und Maßnahmen 
teilgenommen haben bzw. ob und wie 
diese für die Mitglieder der Community 
wirklich zugänglich sind.  
Außerdem wird der Fokus nicht klar ein-
gegrenzt und es bleibt unklar, wieso diese 
Programme und Maßnahmen aufgelistet 
werden und nicht andere.

 • Es bestehen keine Information über die  
Auswirkung dieser Maßnahmen und 
Programme auf die Gleichbehandlung und 
soziale Eingliederung benachteiligter Sinti 
und Roma bzw. auf Veränderung eines ge-
samtgesellschaftlichen Klimas, welches die 
Teilhabe von Sinti und Roma verbessern 
würde. Keine Informationen werden außer-
dem über die Evaluation der aufgelisteten 
Programme und Maßnahmen geliefert.

 • Auch in diesem letzten Bericht der Bundes-
regierung ist kein neuer Ansatz zur Pla-
nung und Entwicklung von Maßnahmen 
zu erkennen. 

3. EU-Programme auf nationaler Ebene

Die Bundesregierung betont auch in ihrem aktu-
ellen Fortschrittsbericht zur Umsetzung des EU-
Rahmens im Jahr 2016 (Bundesministerium des In-
nern 2017) ihren Standpunkt, dass „keine speziellen 
Politiken für bestimmte Gruppen“ durchgeführt 
werden und Projekte grundsätzlich allen potenziel-
len Adressaten offen stünden. Angesichts dieses 

„Mainstreaming“-Ansatzes von Sinti- und Roma-
Angelegenheiten innerhalb des EU-Rahmens geht 
die folgende Darstellung der Frage nach, inwieweit 
Maßnahmen innerhalb der EU-Programme Euro-
päischer Sozialfonds (ESF), Europäischer Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) und Europäischer 
Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 
Personen (EHAP) auch Sinti und Roma erreichen, 
bzw. ob und wie dies überprüft wird.

DER EUROPÄISCHE SOZIALFONDS (ESF)

Die Verwaltungsstruktur des ESF in Deutschland 
in der aktuellen Förderperiode 2014–20 teilt die-
sen auf Länder- (insgesamt 4,8 Milliarden Euro) 
und Bundesprogramme (2,7 Milliarden Euro) auf. 
Der Fortschrittsbericht der Bundesregierung stellt 
insbesondere solche Programme dar, die sich (wie 
BIWAQ, „Jugend stärken im Quartier“ und die „In-
tegrationsrichtlinie Bund“) explizit an Zugewan-
derte oder Menschen mit Migrationshintergrund 
wenden. Einige der in diesen Programmen geför-
derten Projekte haben Roma (das Flüchtlingspro-
jekt „FairBleib“ in fünf niedersächsischen Kom-
munen) bzw. Zugewanderte aus Südosteuropa 
(Projekte in Dortmund, Duisburg, Mannheim und 
Tuttlingen) als explizite Zielgruppe. 

Innerhalb einer für diesen Bericht ausgewerteten 
Stichprobe von vier Bundesländern (Bayern, Berlin, 
Hamburg, Nordrhein-Westfalen [NRW]) ist Berlin 
das einzige Land, das in seiner ESF-Programmstruk-
tur explizit die Zielgruppe „Roma“ aufgreift.3
Auf Projektebene nennt ein Projekt in den vier Län-
dern „Sinti und Roma“ als explizite Zielgruppe: das 

3  Das von der Senatsstelle für Integration, Arbeit und Soziales betreute 
ESF-Förderinstrument	19	lautet	„Förderung	der	beruflichen	Orientierung	
und	Qualifizierung	von	Migranten/innen	sowie	der	sozialen	Eingliederung	
und Bekämpfung der Armut von Neuzuwanderern einschließlich Roma und 
Flüchtlinge“.
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Hamburger Beratungsprojekt „Qualifizierung und 
berufliche Einstiege für Roma und Sinti“ (Träger: 
SBB GmbH und der Landesverein der Sinti in Ham-
burg). Die Zielgruppe der Zugewanderten aus Bul-
garien und Rumänien ist in NRW in sechs Projek-
ten explizit genannt (Essen, Gelsenkirchen [je 2x], 
Hamm und Köln), in Hamburg und Baden-Würt-
temberg je einmal. Gegenstand der Projekte sind 
Sprachkurse, Jugendarbeit, Verzahnung von Aus-
bildung und Beruf sowie Heranführung an den Ar-
beitsmarkt. In Bayern und Berlin gibt es keine Pro-
jekte, die sich explizit auf diese Zielgruppe beziehen.

Diese Auswertung von Operationellen Pro-
grammen (OP) und Förderdatenbanken kann al-
lerdings nur begrenzte Informationen über den 
tatsächlichen Zugang für Sinti und Roma zu ESF-
geförderten Eingliederungsmaßnahmen bieten. 
Zwar wird durch den Teilnehmenden-Fragebogen 
für ESF-Maßnahmen die Zugehörigkeit zu einer 

„anerkannten Minderheit“ (womit also deutsche 
Sinti und Roma gemeinsam mit Sorben, Friesen 
und Dänen gemeint sind) erfragt. Allerdings wird 
diese Frage nach Angaben der Agentur für Quer-
schnittsziele im ESF zu selten beantwortet, um ver-
lässliche Daten gewinnen zu können.4

Innerhalb der Programmverwaltung ist die 
Agentur für Gleichstellung im ESF verantwort-
lich für die Umsetzung der sogenannten „Quer-
schnittsziele“ des ESF, zu denen auch die Nicht-
diskriminierung gehört. Die Agentur hat aber aus 
den genannten Gründen keine Informationen über 
die Teilnahme von Sinti und Roma, auch wenn be-
kannt ist, dass im ESF-Programm IsA (Integrati-
on statt Ausgrenzung) einige Projekte (auch) mit 
Roma arbeiten.5

Der deutsche ESF-Begleitausschuss, dessen 
Aufgabe die Kontrolle der Programmumsetzung 
ist, hat neben öffentlichen Stellen einige Mitglie-
der aus zivilgesellschaftlichen Organisationen 
(z. B. Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege), jedoch keinerlei Mitglieder mit ei-
nem Profil im Bereich Minderheiten/Migration.

4  Antwort von Evelyn Zehe, Agentur für Querschnittsziele im ESF, auf eine 
per	E-Mail	gestellte	Informationsanfrage	am	11.12.2017.

5  Antwort von Evelyn Zehe, Agentur für Querschnittsziele im ESF, auf eine 
E-Mail-Anfrage	vom	11.12.2017.

DER EUROPÄISCHE FONDS 

FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG (EFRE)

Der Europäische Fonds für regionale Entwick-
lung (EFRE) sieht für Deutschland in der aktu-
ellen Förderperiode 2014–20 EU-Zuwendungen 
in Höhe von 10.7 Milliarden vor. Der Fonds wird 
ausschließlich von den Bundesländern vergeben. 
Die Operationellen Programme (OP) zielen vor al-
lem auf die Entwicklung von Wirtschaft und For-
schung sowie ökologische Nachhaltigkeit, haben 
aber auch Relevanz für Themen der sozialen Inklu-
sion, insbesondere mittels der Förderung benach-
teiligter Stadtquartiere und über den auf EU-Ebe-
ne ausgewiesenen Maßnahmentyp der „Förderung 
der sozioökonomischen Integration benachteilig-
ter Gruppen, z. B. Roma“ (Interventionskategorie V: 

„Promoting sustainable and quality employment 
and supporting labour mobility“).

In diesem Rahmen gehören Berlin und NRW 
zu den Bundesländern, die der integrierten Stadt-
entwicklung ein überdurchschnittliches Gewicht 
einräumen, während die OPs in Hamburg und 
Bayern keine Maßnahmen in diesem Bereich vor-
sehen. Berlin setzt die Mittel des EFRE für inte-
grierte Stadtentwicklung in den Programmgebie-
ten der „Zukunftsinitiative Stadtteil“ (ZIS II) ein 
und führt damit seinen Ansatz integrierter Maß-
nahmen in benachteiligten Quartieren fort, zu de-
nen auch durch Migranten– inklusive Roma – aus 
den neuen EU-Mitgliedsstaaten geprägte Gebiete 
gehören. Wie das Land Berlin im zweiten Umset-
zungsbericht seines Roma-Aktionsplans ausführt, 
werden EFRE-Mittel für eine Reihe von Projekten 
zur Wohnintegration zugewanderter Roma auf 
Stadtteilebene verwendet. Dabei handelt es sich 
um Beratung zu Rechten und Pflichten von Mie-
tern und zu unseriösen Vermietungspraktiken so-
wie um Begleitprojekte für Neumietern (Der Senat 
von Berlin 2017: 29ff).
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DER EUROPÄISCHE HILFSFONDS FÜR 

DIE AM STÄRKSTEN BENACHTEILIGTEN 

PERSONEN (EHAP)

Im neuen Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen (EHAP) hat 
Deutschland neben Schweden seine nationalen 
Handlungsschwerpunkte (HS) explizit auf Zu-
gewanderte aus EU-Staaten ausgerichtet (Euro-
päische Kommission (2015):18). In Deutschland 
fördert das Programm die Vermittlung von Zuge-
wanderten aus EU-Staaten an Regeldienste (HS1) 
und in das Bildungssystem (HS2), sowie die Un-
terstützung von Menschen, die von Wohnungslo-
sigkeit bedroht sind (HS3)6. Das Programm richtet 
sich an zivilgesellschaftliche Organisationen, die 
Projekte  gemeinsam mit Kommunen einreichen. 
In Deutschland wurden in einer ersten Förderpha-
se von 2016–18 rund 90 Projekte mit einem Ge-
samtumfang von 61 Millionen Euro bewilligt. Das 
Gesamtbudget bis 2020 beläuft sich auf 92.8 Mil-
lionen Euro, also ca. 10 % des ESF oder des EFRE. 
Berlin (13), Hamburg (4), Hannover und Frank-
furt (jeweils 3) sowie Köln, Duisburg, Offenbach 
und Stuttgart (jeweils 2 Projekte) bilden die städ-
tischen Schwerpunkte.

Im Vergleich zum ESF haben die Projekte ei-
nen stärkeren Zuschnitt auf EU-Neuzugewanderte 
in prekären Lebenslagen. Insgesamt dominiert in 
den Projekten, wie in den Handlungsschwerpunk-
ten vorgesehen, die „Brückenlogik“, d. h. das Ziel, 
zu Regelangeboten zu vermitteln. Dies geschieht 
zum Teil durch Beratungszentren und Cafés, zum 
Teil durch aufsuchende Beratung und Streetwork. 

Laut der EHAP-Projektdatenbank gibt es zwei 
Projekte mit explizitem Roma-Fokus: die „An-
laufstelle für bedürftige europäische Roma und 
Nicht-Roma“ (Träger: Amaro Foro e. V. in Berlin) 
und die „Verweisberatung Hilfe und Perspekti-
ve für Roma“ in Frankfurt (Träger: Förderverein 
Roma e. V.). Beide Projekte befassen sich mit ei-
nem breiten Spektrum von Unterstützungs- und 
Vermittlungsleistungen in Bereichen wie Melde-
wesen, Wohnen, Gesundheit, Arbeit und Bildung. 

6  Siehe http://www.bmas.de/DE/Themen/Soziales-Europa-und-Internati-
onales/Europaeische-Fonds/EHAP/ehap.html

Viele weitere Projekte zielen explizit oder implizit 
auf Zugewanderte aus Südosteuropa.

Anders als im ESF wird im EHAP-Programm-
management das Querschnittsziel Nicht-Diskrimi-
nierung in Form von Maßnahmen für den Zugang 
von Minderheiten wie Sinti und Roma zu den Pro-
jekten berücksichtigt. Im Begleitausschuss ist die 
Hildegard Lagrenne Stiftung für Bildung, Inklusi-
on und Teilhabe von Sinti und Roma in Deutsch-
land als eines von 24 Mitgliedern (neben Vertre-
ter des Bundes, der Länder, der Kommunen und 
der Zivilgesellschaft) vertreten. Diese Beteiligung 
bringt zum Ausdruck, dass benachteiligte Roma 
zumindest implizit als eine Zielgruppe des Fonds 
gesehen werden. Dies hat unter anderem dazu ge-
führt, dass seit 2017 im Auftrag der das Programm 
koordinierenden Stelle des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) Antiziganismus-
Trainings für Projektträger durchgeführt werden. 
Im Jahr 2017 wurden sieben von zehn vorgesehe-
nen Trainings durchgeführt. Der Stellenwert die-
ses Angebots zeigt sich darin, dass 21 EHAP-Pro-
jekte, also knapp 25 %, ihr Interesse am Training 
bekundet haben. Der mit der Durchführung be-
auftragte Trainer berichtete außerdem, dass viele 
Projektträger durch ihre Arbeit über Diskriminie-
rungsfälle von Roma durch Behördenmitarbeiter 
sensibilisiert wurden und einige auch einen Bedarf 
an der Beseitigung eigener Stereotype sehen.7 Die 
Trainings werden außerdem unter Beteiligung ei-
nes Mitglieds einer Roma-Organisation (des Ber-
liner Landesrats der Roma und Sinti RomnoKher 
Berlin-Brandenburg) evaluiert. 

Wie im ESF wird die Partizipation von Sinti und 
Roma im EHAP im Rahmen des Programm-Moni-
torings, das zahlreiche Merkmale zur demografi-
schen und sozialen Situation der an den Maßnah-
men Teilnehmenden erfasst, nicht ausgewertet.8

.

7	 	 Interview	mit	Christoph	Leucht,	dem	mit	der	Durchführung	der	 
  Antidiskriminierungstrainings mit EHAP-Trägern beauftragten  
	 	 Experten,	am	9.12.2017.

8		 Antwort	vom	5.12.2017	auf	eine	per	E-Mail	gestellte	Anfrage	an	 
  Thomas Becker, Koordinator für die Umsetzung des EHAP beim  
  Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
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FA ZIT

Die drei untersuchten EU-Fonds sind in unter-
schiedlichem Maße dazu geeignet, Sinti und Roma 
in verschiedenen sozialen Problemlagen zu unter-
stützen. In den beiden Strukturfonds (ESF und 
EFRE) variiert der potenzielle Beitrag der Fonds 
zur Roma-Inklusion stark mit der Ausrichtung der 
Bundesländer und führt beispielsweise in NRW zu 
einer stärkeren Ausrichtung auf spezifische Prob-
lemlagen von (insbesondere zugewanderten) Roma. 
Im wesentlich kleineren Fonds EHAP liegt der 
Schwerpunkt insbesondere bei Zugewanderten in 
sehr prekären Lebenslagen. Darüber hinaus ist es 
aufgrund der sehr allgemeinen Ausrichtung un-
möglich, Aussagen über die Partizipation von Sinti 
und Roma in diesen Programmen zu machen. 

Die Bundesregierung stellt in ihrem Fort-
schrittsbericht das Fehlen von Daten zum Zu-
gang von Sinti und Roma zu EU-Programmen in 
den Zusammenhang der aus historischen Grün-
den und zum Schutz der Minderheiten nicht er-
folgenden Erfassung der Ethnizität durch öffentli-
che Stellen. Angesichts vorliegender statistischer 
Informationen über Vorurteile und Ablehnung 
gegenüber Sinti und Roma und einer Vielzahl be-
kannter Diskriminierungsfälle (Strauß 2013) (auch 
durch Behördenmitarbeiter) ist dieses „blinde Ver-
trauen“ darauf, dass Sinti und Roma ebenfalls Zu-
gang zu den Projekten haben, als unzureichend zu 
bewerten. Angesichts der Diskriminierung dieser 
Minderheit müsste der Minderheitenschutz eher 
umgekehrt als Argument für eine solidere Infor-
mationsbasis dienen, beispielsweise in Form stich-
probenartiger und qualitativer Erhebungen oder 
Gruppendiskussionen mit Trägern in Zusammen-
arbeit mit der Minderheit.

Im Rahmen von Interviews mit Trägern von 
Anlaufstellen für Bürger aus Rumänien und Bul-
garien, von denen ein erheblicher Teil Roma sind, 
wurde geäußert, dass Förderprogramme im ESF 
oft auf besser Ausgebildete abzielten und ein Man-
gel an niedrigschwelligen Fördermaßnahmen be-
stehe.9 Für zugewanderte Roma kommt hinzu, 

9  Interviews mit dem Roma Förderverein Frankfurt  
  und der Diakonie Dortmund

dass mit der 2017 in Kraft getretenen Beschrän-
kung des Zugangs neu Zugewanderter zu Förder-
maßnahmen nach dem SGB II nun auch gesetzli-
che Barrieren den Zugang zu Fördermaßnahmen 
erschweren (siehe ausführlicher Abschnitt II.4 in 
diesem Bericht). Das bedeutet einen Ausschluss 
vieler Maßnahmen, die wie Alphabetisierungs- 
und Sprachkurse die Beschäftigungsoptionen von 
zugewanderten Roma erhöhen könnten.10 

4. Die Städteebene

Das Kapitel zu „lokalen Maßnahmen“ im Fort-
schrittsbericht der Bundesregierung besteht aus 
einer Auflistung der Initiativen in verschiedenen 
Städten, die über den Deutschen Städtetag abge-
fragt werden, und einigen vom BAMF geförderten 
Projekten, die (auch) Roma zur Zielgruppe haben. 
Diese eher lose Aufzählung spiegelt die aktuelle Si-
tuation einer nur geringen Politikkoordination des 
Bundes mit der lokalen Ebene in Fragen der Inklu-
sion der benachteiligten Sinti und Roma wider. 

Ansätze von Politikkoordination gab es in den 
vergangenen Jahren vor allem im Bereich der Zu-
wanderung aus Südosteuropa. Im Anschluss an 
das Papier des Städtetags von 2013 (Deutscher 
Städtetag 2013). und den Staatssekretärsausschuss 
zu „Rechtsfragen und Herausforderungen bei der 
Inanspruchnahme der sozialen Sicherungssys-
teme durch Angehörige der EU-Mitgliedstaaten“ 
(Bundesministerium des Innern, Bundeministeri-
um für Arbeit und Soziales 2015). waren Städte an 
der Politikdefinition zu dieser neuen Gruppe von 
Zugewanderten beteiligt. Neben der thematischen 
Ausrichtung des EHAP-Fonds auf EU-Zuwanderer 
bewirkte diese Koordination aber vor allem eine 
Einschränkung des Zugangs der Zuwanderer zu 
Sozialleistungen. Zum 1.1.2017 wurde der Zugang 
zu verschiedenen Sozialleistungen nach SBG II 
und XII für Ausländer in den ersten fünf Jahren 
ihres Aufenthalts eingeschränkt (siehe Abschnitt 
II.4 in diesem Bericht). Dies führte zwar vermut-
lich zur Senkung kommunaler Ausgaben in eini-
gen Bereichen, erhöhte aber gleichzeitig drastisch 
die Zahl von hilfsbedürftigen Personen, die voll-
10 Interview Joachim Brenner, Förderverein Roma Frankfurt
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ständig von Unterstützungsmaßnahmen ausge-
schlossen sind. 

In vielen Städten (z. B. Frankfurt, Hamburg 
und Dortmund) wird Menschen nun auch Nothil-
fe verweigert. Exemplarisch soll hier der Fall ru-
mänischer alleinstehender Frauen mit Kindern in 
Frankfurt am Main genannt werden, denen nach 
der Räumung einer von ihnen bewohnten infor-
mellen Siedlung auf einer Industriebrache nur für 
einige Tage Nothilfe gewährt wurde (siehe Ab-
schnitt II.5 Wohnen).11  Dies veranschaulicht die 
neue Praxis, Nothilfe vom Beschäftigungsstatus 
abhängig zu machen. Ein weiteres Beispiel ist die 
Praxis in Hamburg, das Freizügigkeitsrecht nun 
weitaus enger auszulegen und Menschen, die nach 
drei Monaten keine Arbeit aufgenommen haben, 
sofort zur Ausreise aufzufordern. 

Die Stadt München stellt zu den Auswirkun-
gen der neuen Bundespolitik fest, dass die Annah-
me der Bundesregierung, eine Zugangsbeschrän-
kung für EU-Bürger zu Sozialleistungen führe zur 
Arbeitsaufnahme oder zur Rückkehr, falsch sei 
(Landeshauptstadt München 2017). und dass  an-
gesichts der andauernden Herausforderungen „sei-
tens der Bundesregierung wenig Unterstützung“ 
erfolgte (ebd.). 

Auch aus dem Bericht der Stadt Dortmund, 
die der Städtetags-Arbeitsgruppe „Zuwanderung 
aus Rumänien und Bulgarien“ vorsitzt, geht her-
vor, dass weiterhin Koordinierungsbedarf mit dem 
Bund zu Themen wie Krankenversicherung, Zu-
gang zu Förderstrukturen und öffentlich geförder-
ter Beschäftigung besteht (Stadt Dortmund (2017).  
Allerdings wird in diesem Dokument nicht er-
wähnt, inwieweit nach den Änderungen des SGB II 
und XII hier neue Probleme entstanden sind. Eine 
Einschätzung des Deutschen Städtetags in einem 
Interview konnte leider nicht gewonnen werden. 

Im Hinblick auf deutsche Sinti und Roma 
und die Bekämpfung des Antiziganismus hat das 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (siehe Ab-
schnitt I.3) wohl die stärkste Bedeutung für lokale 
Politik. Im  Programm wurden bisher jedoch nur 

11  Artikel der „Hessenschau“ zur Räumung unter:  
  http://www.hessenschau.de/gesellschaft/elends-lager- 
	 	 in-frankfurt-abgerissen,raeumung-lager-100.html

einige wenige kommunale Projekte zur Bekämp-
fung  des Antiziganismus unterstützt (Berlin, Göt-
tingen, Saarbrücken).

Aufgrund der insgesamt nur schwachen Unter-
stützung von Bund und Ländern für lokale Politik 
für Sinti und Roma variiert deren Zugang zu sozi-
alen und Menschenrechten auf lokaler Ebene sehr 
stark und ist abhängig von  dem Engagement und 
der Haushaltssituation der Kommunen. Nur weni-
ge Kommunen und Stadtstaaten, in denen Sinti und 
Roma leben, engagieren sich für die Belange der Min-
derheit,  und diese verfolgen dabei sehr unterschied-
liche Ansätze. Im Folgenden werden zwei Städte mit 
besonders entwickelten Politikansätzen vorgestellt.

MÜNCHEN 12

Die Stadt München ist ein Beispiel für eine ver-
gleichsweise aktive und inklusive Politik gegenüber 
deutschen Sinti und Roma und zugewanderten 
Roma, die sich weitgehend unabhängig von euro-
päischen und Bundesprogrammen entwickelt hat. 
Mit der Koordinationsstelle „Sinti, Roma, EU-Zu-
gewanderte“ wurde eine Stelle innerhalb der Ver-
waltung geschaffen, die nicht nur für die Koordi-
nation, sondern auch für die Sensibilisierung für 
das Thema Antiziganismus und Ausgrenzung von 
Sinti und Roma zuständig ist.

Auch wenn die Angebote angesichts der sozia-
len Probleme sicher nicht ausreichend sind, zeich-
net sich die Münchner Politik durch ein breites 
Angebot von Maßnahmen der sozialen Inklusi-
on aus, die auf deutsche Sinti und Roma oder auf 
Zugewanderte aus Südosteuropa in prekären Le-
benslagen zielen. Hierzu gehören Maßnahmen 
der Schulmediation, der Berufsorientierung sowie 
eine Vielzahl von miteinander verzahnten Bera-
tungsdiensten für EU-Migranten (wie z. B. das Be-
ratungscafé für Zugewanderte in prekären Lebens-
situationen). Dabei ist bemerkenswert, dass viele 
Maßnahmen (etwa die Schulmediation oder die 
Berufsorientierung) regelfinanziert sind und dass 
der strukturelle Faktor Antiziganismus als integ-

12  Für dieses Fallbeispiel wurden Interviews mit der Stadtverwaltung  
  und mit einem freien Träger geführt sowie Ratsberichte zum Thema  
  Zuwanderung aus Südosteuropa ausgewertet.

Inst itut ionel le Rahmenbedingungen I

17



raler Bestandteil der sozialen Arbeit berücksich-
tigt wird. Ein Beispiel hierfür ist das Berufsorien-
tierungsprojekt „Drom – Sinti und Roma“.

München füllt mit diesen lokalen Maßnahmen 
Lücken eines Finanzierungs- und Politikvakuums 
auf der Landes- und Bundesebene. So führt die 
Stadt beispielsweise ein ursprünglich vom BAMF 
finanziertes Pilotprojekt für sozialpädagogisch 
begleitete Sprach- und Integrationskurse für Zu-
gewanderte aus Bulgarien und Rumänien mit ei-
genen Mitteln fort, nachdem der Bund das Pro-
gramm beendet hat. Außerdem reagierte die Stadt 
auf den Ausschluss von EU-Zuwanderern von So-
zialleistungen nach SGB II und XII ab dem 1.1.2017 
durch die Eröffnung einer Clearingstelle und einen 
neuen Notfallfonds für die Gesundheitsversor-
gung prekär Beschäftigter. 

DORTMUND 13

Die Stadt Dortmund hat in den letzten Jahren eine 
intensive lokale Koordination der Integration von 
zugewanderten Bürgern aus Südosteuropa entwi-
ckelt. Der Ansatz wird im Sozialdezernat koordiniert 
und beinhaltet die Kooperation mit dem Jobcenter 
Dortmund und freien Projektträgern. Er hat einen 
Schwerpunkt in der Arbeitsmarktintegration, um-
fasst aber auch andere sozialpolitische Bereiche wie 
Bildung, Gesundheit, Spracherwerb und Wohnen. 
Die Maßnahmen haben in der Regel keine ethnisch 
definierte Zielgruppe, auch wenn Mitarbeiter mit 
bulgarischen, rumänischen und Romanes-Sprach-
kenntnissen eingesetzt werden. Als Überschneidun-
gen mit den Maßnahmen zur Integration neu zu-
gewanderter Flüchtlinge festgestellt wurden, wurde 
auch diese Zielgruppe in eine erweiterte Gesamtstra-
tegie Neuzuwanderung einbezogen.

Bemerkenswert am Dortmunder Ansatz ist, 
dass es der Stadt gelungen ist, insbesondere EHAP 
und umfangreiche ESF-Bundes- und Landesmittel 
zu akquirieren und die so geschaffenen Angebote 
miteinander zu verzahnen. Zum Ansatz gehören 
die Anlaufstelle für Erstintegration „Willkommen 

13 Für dieses Fallbeispiel wurden zwei Interviews mit Akteuren der  
  städtischen Koordination Zuwanderung aus Südosteuropa durch- 
  geführt und der „Sachstandsbericht Zuwanderung aus Südosteuropa" 
	 	 (April	2017)	ausgewertet.

in Europa“ und eine zusätzliche aufsuchende Bera-
tung, Kompetenzfeststellungsverfahren und Sprach-
kurse sowie Ausbildungsmaßnahmen. Dabei dient 
ein 9-Schritte-Modell als Leitlinie für einen mangels 
Qualifikationen und Sprachkenntnissen oft relativ 
langen Weg in eine geregelte Beschäftigung.

Schließlich ist Dortmund auch in Erasmus+- 
und ROMACT-Initiativen, auch in der transnationa-
len Kooperation mit Akteuren in den Herkunftsre-
gionen (insbesondere in Bulgarien), aktiv geworden. 

Die beiden vorgestellten Städte stellen, gemein-
sam mit Berlin, innerhalb Deutschlands Ausnahmen 
mit vergleichsweise umfangreichen lokalen Ansät-
zen zur Inklusion zugewanderter Roma dar. Im Falle 
Münchens sind diesen auch überwiegend an deut-
sche Sinti und Roma gerichtete Maßnahmen zur 
Seite gestellt. Beide Städte zeigen dabei eine von den 
meisten Großstädten vertretene Haltung, auf die ex-
plizite Nennung der Zielgruppe „Roma“ im Falle der 
Zugewanderten weitgehend zu verzichten, um nicht 
eine Ethnisierung und eine zusätzliche Stigmatisie-
rung der Zugewanderten voranzutreiben. 

Entgegen dieser Politikausrichtung verfolgt 
Berlin einen zielgerichteten Ansatz. Seit 2014 im-
plementiert die Stadt den Aktionsplan zur Einbe-
ziehung ausländischer Roma. Der Plan besteht aus 
einer Fülle von Maßnahmen in den Bereichen Bil-
dung, Gesundheit, Wohnraum, Antidiskriminie-
rung und Community Building und hat ein Bud-
get von 1.8 Millionen Euro für 2018–2019. Berliner 
Organisationen der Sinti und Roma haben am Plan 
die mangelnde Teilnahme an Entscheidungspro-
zessen, die Verteilung von Ressourcen sowie die 
Ethnisierung von Interventionsfeldern wie in den 
Bereichen Gesundheit und Bildung kritisiert.14

Neben diesen Städten gibt es andere, die wie 
Duisburg das Thema Zuwanderung aus Südosteu-
ropa vor allem ordnungsstaatlich behandeln,15 und 
eine große Mehrheit, die keine oder keine nennens-
werten Initiativen zur sozialen Inklusion der zuge-
wanderten und deutschen Sinti und Roma sowie 
zum Kampf gegen Antiziganismus entwickelt haben. 

14 Interview mit Merdjan Jakupov, Amaro Foro.

15  Siehe den folgenden Zeitungsartikel zur Räumungspolitik gegenüber  
  Zugewanderten in Duisburg: https://www.waz.de/staedte/duisburg/ 
  nord/weggeraeumt-das-leben-der-rumaenen-und-bulgaren-in- 
	 	 marxloh-id212974281.html
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5. Politische und zivilgesellschaftliche 
Teilhabe der Sinti und Roma

BUNDESEBENE

Das heutige Verhältnis zwischen Organisationen 
der Sinti und Roma und Institutionen der Bundes- 
und Landesregierungen ist vor allem das Ergebnis 
politischer Kämpfe seitens der Selbstorganisatio-
nen der Minderheit, die mit der Bürgerbewegung 
der Holocaust-Überlebenden und ihrer Angehöri-
gen ab den 1970er Jahren vorangetrieben wurden. 
Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma ist der 
wichtigste Ansprechpartner auf Bundesebene und 
befindet sich im stetigen Austausch mit Bundes-
ministerien und anderen Institutionen des Bun-
des. Als wichtigstes Konsultationsgremium der 
Bundesregierung wurde 2015 der Beratende Aus-
schuss für Fragen der deutschen Sinti und Roma 
beim Bundesministerium des Innern eingerich-
tet, an dem der Zentralrat sowie die Sinti Allianz 
Deutschland teilnehmen. Er soll den Austausch  
mit der Bundesregierung, dem Deutschen Bundes-
tag und den Landesregierungen über Angelegen-
heiten und  Belange der Minderheit verbessern.16 
Der Zentralrat nimmt ebenfalls am Gesprächs-
kreis nationale Minderheiten im Innenausschuss 
des Bundestages teil, der mehrmals im Jahr tagt.

Der Zentralrat nimmt auch an den Bund-Län-
der-Konferenzen mit Vertretern der Dachorgani-
sationen der nationalen Minderheiten und Vertre-
tern von Bund und Ländern zur Umsetzung des 
Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler 
Minderheiten und der Europäischen Charta der 
Regional- oder Minderheitensprachen des Europa-
rats teil. Der Zentralrat ist außerdem Mitglied im 
Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
(ADS). Die Hildegard Lagrenne Stiftung ist im Be-
gleitausschuss des EHAP vertreten.

Eines der wichtigsten Anliegen des Zentralra-
tes Deutscher Sinti und Roma ist der dauerhafte 
Erhalt der Gräber von im Nationalsozialismus ver-
folgten Sinti und Roma auf Dauer als Familienge-
dächtnisstätten. 

Am 8. Dezember 2016 haben Bund und Län-

16 Interview mit der Kontaktstelle

der im Rahmen der Konferenz der Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder in Berlin 
einen Beschluss zum Ruherecht für Grabstätten 
der unter der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft verfolgten Sinti und Roma gefasst. Die kon-
kreten Details der Regelung, die im Jahr 2018 in 
Kraft treten soll, werden jetzt im Rahmen einer 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter der Federfüh-
rung des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und unter Be-
teiligung der Kommunalen Spitzenverbände, der 
Kirchen und des Zentralrats ausgearbeitet.17 

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma enga-
giert sich mit Nachdruck für die Erfüllung von zwei 
für die Minderheit höchst relevanten Forderungen 
an  die Politik: erstens die Einrichtung einer ständi-
gen Arbeitsgruppe bei der Kultusministerkonferenz, 
bei der das Thema Sinti und Roma, bzw. nationale 
Minderheiten in Deutschland, ein fester Bestandteil 
ist und in welche die entsprechenden Minderheiten-
organisationen einbezogen werden.  Eine Aufgabe 
dieser Arbeitsgruppe wäre der Entwurf, das Moni-
toring und die Evaluierung von Bildungsstandards 
in Bezug auf die Geschichte und Kultur der Sinti 
und Roma. Die zweite Forderung ist die Beteiligung 
von  Sinti und Roma in Rundfunkräten und Landes-
medienanstalten (siehe Empfehlungen).18

L ANDESEBENE

Die offizielle Anerkennung der deutschen Sinti und 
Roma als nationale Minderheit erfolgte durch die 
Bundesrepublik Deutschland mit der Unterzeich-
nung des Rahmenübereinkommens zum Schutz na-
tionaler Minderheiten des Europarates am 11. Mai 
1995 und war ein wichtiger Erfolg der Bürgerrechts-
arbeit des Zentralrats und seiner Landesverbände. 
Der Zentralrat setzt sich seitdem für den Abschluss 
von verbindlichen vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen den jeweiligen Landesregierungen und 
den Institutionen bzw. Selbstorganisationen der 
deutschen Sinti und Roma ein, in denen die kon-
kreten Umsetzungsverpflichtungen der Länder aus 
17		 Mehr	Information	dazu	ist	auf	der	Website	des	Zentralrates	zu	finden:	 
  http://zentralrat.sintiundroma.de/arbeitsbereiche/minderheitenrechte/

18 Siehe hier die Forderung des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma: 
  http://zentralrat.sintiundroma.de/arbeitsbereiche/minderheitenrechte/
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dem Rahmenübereinkommen und der Europäi-
schen Charta der Regional- oder Minderheitenspra-
chen einschließlich der Förderung festzuhalten sind.

In Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, 
Rheinland-Pfalz und Hessen haben die Landesre-
gierungen mit den Landesverbänden des Zentral-
rats entsprechende vertragliche Vereinbarungen 
abgeschlossen. Rheinland-Pfalz unterzeichnete als 
erstes Land im Jahr 2005 eine Rahmenvereinba-
rung mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma, 
Landesverband Rheinland-Pfalz, welche die Um-
setzungsverpflichtungen aus Rahmenübereinkom-
men des Europarates kodifizierte.

Am 16.  Mai 2007 verabschiedeten die Bayeri-
sche Staatsregierung und der Verband Deutscher 
Sinti und Roma, Landesverband Bayern, eine „Ge-
meinsame Erklärung“, in der die Staatsregierung 
in Absatz 2 „ausdrücklich [anerkennt], dass die in 
Bayern lebenden deutschen Sinti und Roma unter 
dem besonderen Schutz des Rahmenübereinkom-
mens des Europarates zum Schutz nationaler Min-
derheiten stehen“.

Zwischen dem Senat der Freien Hansestadt 
Bremen und dem Verband Deutscher Sinti und 
Roma, Landesverband Bremen e. V. (Bremer Sinti 
Verein e. V. und Bremerhavener Sinti Verein e. V.), 
wurde am 17.  Juli 2012 eine Rahmenvereinbarung 
abgeschlossen.

In dem am 28. November 2013 geschlossenen 
Staatsvertrag des Landes Baden-Württemberg mit 
dem Verband Deutscher Sinti und Roma, Landes-
verband Baden-Württemberg e. V., heißt es in Ar-
tikel 1: „(1) Die deutschen Sinti und Roma haben 
ein Recht auf Anerkennung, Bewahrung und För-
derung ihrer Kultur und Sprache sowie des Geden-
kens.“ Mit dem Staatsvertrag wurde ein „Rat für die 
Angelegenheiten der deutschen Sinti und Roma in 
Baden-Württemberg“ geschaffen, dessen Koordi-
nierungsstelle im Staatsministerium angesiedelt 
ist und der mit Vertretern der deutschen Sinti und 
Roma, der Landesregierung, des Landtags und der 
kommunalen Landesverbände besetzt ist.

2014 wurde zwischen der Hessischen Landes-
regierung und dem Verband Deutscher Sinti und 
Roma, Landesverband Hessen, eine Rahmenver-

einbarung geschlossen. 2017 wurde diese von der 
Landesregierung in einen Staatsvertrag überführt. 
Die Hessische Landesregierung möchte die gleich-
berechtigte Teilhabe der Minderheit im wirtschaft-
lichen, sozialen, politischen und kulturellen Leben 
fördern. Der Staatsvertrag beinhaltet die Einrich-
tung eines gemeinsamen Gremiums zwischen Lan-
desregierung und Verband, dessen Aufgaben die re-
gelmäßige Evaluierung der Umsetzung der Ziele des 
Staatsvertrags und der Austausch über aktuelle Fra-
gestellungen der Minderheit und der Mehrheit sind. 
Die bisher festgeschriebene Förderung wächst um 
100.000 auf 300.000 Euro pro Jahr. Für eine geplante 
Dauerausstellung über die Minderheit kommen zu-
sätzlich bis zu 50.000 Euro jährlich dazu.

Aufgrund der Initiative des Zentralrats und 
seines Landesverbandes in Schleswig-Holstein 
wurden die deutschen Sinti und Roma 2012 in 
den Minderheitenschutz-Artikel 5 der schleswig-
holsteinischen Landesverfassung aufgenommen. 
Schutz und Förderung der Minderheit der Sinti und 
Roma haben in Schleswig-Holstein seitdem Verfas-
sungsrang. Nicht nur jede Form der Ausgrenzung 
und Benachteiligung von Angehörigen der deut-
schen Sinti und Roma in Gesetzgebung und Politik 
wird durch den Verfassungsartikel verboten. Die 
Verpflichtung, der Minderheit die gleichberechtig-
te Teilhabe und Chancengleichheit in allen gesell-
schaftlichen Bereichen zu sichern, wurde mit der 
Verfassungsbestimmung zum Staatsziel erhoben. 
Die jeweiligen Landesregierungen von Schleswig-
Holstein sind unter anderem verpflichtet, im Falle 
von Diskriminierungs- und Bedrohungstatbestän-
den aktiv Maßnahmen zum Schutz der Minderheit 
zu ergreifen. Mit der erstmaligen Verankerung des 
Anspruchs auf Schutz und Förderung für die Min-
derheit der Sinti und Roma in einer Landesverfas-
sung setzte das Land Schleswig-Holstein ein Zei-
chen für die Minderheitenpolitik in ganz Europa.

Am 2. Mai 2017 unterzeichneten Thüringens 
Ministerpräsident Bodo Ramelow und der Vorsit-
zende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, 
Romani Rose, eine gemeinsame Erklärung über die 
Zusammenarbeit der Landesregierung mit dem 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma.
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Am 28. September 2017 stimmte der Landtag 
Brandenburg einstimmig einem Antrag von SPD, 
Die Linke und Bündnis90/Die Grünen zu, der 
die Landesregierung beauftragte, eine Vereinba-
rung mit dem Landesverband Deutscher Sinti und 
Roma Berlin-Brandenburg abzuschließen.

Berlin befindet sich derzeit (Juli 2018) in einem 
Prozess der Entscheidungsfindung über die  Ver-
abschiedung eines Vertrages, durch den die Rech-
te von Sinti und Roma wirksamer geschützt wer-
den sollen. Dieser Prozess zeichnete sich an seinem 
Anfang (Ende 2016) als intransparent und wenig 
partizipativ ab, indem die repräsentativsten Ver-
bände Berlins von der Entscheidungsfindung aus-
geschlossen wurden (SPD; Die Linke; Bündnis 90/
Die Grünen 2016: 114). Jetzt versucht die Regie-
rungskoalition in Berlin einen inklusiveren Prozess 
zu gestalten, dessen Ausgang noch offen ist (Der 
Regierende Bürgermeister von Berlin 2017). Da-
rüber hinaus hat die Senatsverwaltung 2016 eine 
interne Evaluation ihres Aktionsplans zur Einbe-
ziehung ausländischer Roma durchgeführt, bei 
der die im Plan geförderten Roma-Vereine zu ih-
rer Einschätzung befragt wurden. Die Senatsver-
waltung plant derzeit eine externe Evaluation des 
Plans, an der auch Roma-Vereine beteiligt werden 
sollen (Der Senat von Berlin 2017: 10).

Unabhängig davon, ob die Umsetzungsver-
pflichtungen aus dem Rahmenübereinkommen 
des Europarats durch vertragliche Vereinbarungen 
konkretisiert wurden, werden die  Landesverbände 
Deutscher Sinti und Roma in der Regel bei Fragen 
und Themen, die die Minderheit betreffen, kon-
sultiert. Das betrifft vor allem die Bereiche Kultur 
und Soziales und Entscheidungsprozesse, in denen 
die Landesverbände selber eingebunden sind. Die 
Landesverbände Deutscher Sinti und Roma stehen 
in regelmäßigem Kontakt mit den Landesregierun-
gen und erhalten zum Teil eine Regelförderung.

KOMMUNALE EBENE

Auf kommunaler Ebene werden ebenfalls Ver-
bände der Sinti und Roma in Konsultationsver-
fahren mit einbezogen. Beispielsweise verfügt die 
Stadtverwaltung München über ein kommunales 

Netzwerk zur Koordination von Projekten für EU- 
Zuwanderer, an dem Sinti- und Roma-Verbände 
beteiligt sind. Die Stadt Dortmund steht im Kontakt 
mit dem Roma-Verein Carmen e. V. bei der Bera-
tung für die  Gestaltung und Implementierung von 
entsprechenden kulturpolitischen Maßnahmen.

ZIVILGESELLSCHAFTLICHE VERNETZUNG

Organisationen der Sinti und Roma sind Teil ver-
schiedener zivilgesellschaftlicher Verbände. Der 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma ist Mitglied 
im „Minderheitenrat der vier au tochthonen na-
tionalen Minderheiten und Volksgruppen“, der 
gemeinschaftlich die Interessen der selbstor-
ganisierten nationalen Minderheiten vertritt und 
die eingegangen Verpflichtungen des Bundes im 
Hinblick auf das EU-Rahmenübereinkommen 
zum Schutz nationaler Minderheiten überwacht. 
Der Zentralrat ist ebenfalls Mitglied im Verein 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte und 
sitzt zusammen mit der Sinti Allianz Deutschland 
und der International Romani Union im Kuratori-
um der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ (EVZ). Der Roma Dach Verband, Amaro 
Drom e.V., ist Gründungsmitglied des internatio-
nalen Roma Jugendnetzwerkes ternYpe sowie des 
Freiwilligendienstnetzwerkes Phiren Amenca und 
des Verbandes für interkulturelle Wohlfahrtspfle-
ge. Seit 2014 ist Amaro Drom Mitgliedsorganisa-
tion des Dachverbandes djo – Deutsche Jugend in 
Europa und Teil der MJSO Bundesgruppen (Mi-
grantenjugendselbstorganisationen) in der djo. 
Amaro Foro e.V. ist Mitglied von Amaro Drom, des 
Migrationsrates Berlin und des djo-Berlin. 

Die Auflistung dieser Teilhabe von Sinti- und 
Roma-Verbänden an politischen Entscheidungs-
prozessen weist auf eine Verbesserung des Parti-
zipationsgrades hin. Dennoch darf nicht den Ein-
druck erweckt werden, dass Sinti und Roma die 
Politik in Deutschland maßgeblich mitgestalten. 
Eine Einbeziehung in Entscheidungsprozesse fin-
det im Allgemeinen nicht statt. In der Regel bleibt 
es bei der Einholung einer Stellungnahme. Im bes-
ten Falle werden Vorschläge berücksichtigt. Sinti 
und Roma haben kaum politischen Einfluss in den 
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Zentren der Macht, weder in Parlamenten noch in 
Verwaltungen oder Ministerien sind Minderhei-
tenangehörige vertreten. Bis heute spiegelt sich die 
gesellschaftliche Diversität nicht in der politischen 
Repräsentation wider. 

6. Ethnische Datenerhebung
Offiziell werden in Deutschland keine Daten zur 
ethnischen Herkunft erhoben. Dies hat mit der 
nationalsozialistischen Verfolgung und Ermor-
dung von Juden und Sinti und Roma zu tun. Die-
se Position wird auch vom Minderheitenrat der 
vier autochthonen nationalen Minderheiten und 
Volksgruppen Deutschlands vertreten. Dem Min-
derheitenrat nach ist das Bekenntnis zur Zugehö-
rigkeit zu einer Minderheit frei wählbar und darf 
von Amts wegen nicht überprüft werden (Min-
derheitenrat 2015). Der Zentralrat Deutscher Sin-
ti und Roma lehnt ethnische Datenerhebungen 
aufgrund der NS-Verfolgung von Sinti und Roma 
ebenfalls ab. Der Genozid an Sinti und Roma wur-
de mittels solcher, in der NS-Zeit erhobener Daten 
ermöglicht. Die ethnische Datenerhebung wäh-

rend der NS-Zeit umfasste beinahe alle Lebens-
bereiche, von der öffentlichen Sicherheit über die 
Schulbildung bis hin zur Gesundheitsversorgung, 
sodass Sinti und Roma ihren Verfolgern stets be-
kannt und ausgeliefert waren. Die Identifizierung 
von Angehörigen der Minderheit käme heute leider 
immer noch einer Stigmatisierung gleich, welche 
aufgrund des tief verwurzelten Antiziganismus 
kaum zur Verbesserung ihrer Lebenslage führen 
würde. Laut Zentralrat haben die ethnischen Da-
tenerhebungen in anderen europäischen Ländern 
gezeigt, dass die Datenerhebung zu keiner Verbes-
serung der sozialen Situation benachteiligter Sin-
ti und Roma geführt hat (Zentralrat 2017). Jedoch 
sieht der Zentralrat die Aufgabe der wissenschaftli-
chen Forschung darin, mit anderen Methoden und 
Ansätzen den Antiziganismus und dessen Auswir-
kungen auf die Diskriminierungserfahrungen der 
Minderheit in unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen zu erfassen und die Ausgrenzungsmechanis-
men zu benennen. Die Forschung sollte dabei in 
enger Zusammenarbeit mit den Selbstorganisati-
onen als ethischer Standard durchgeführt werden.
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1. Das Allgemeine Gleichbehandlungs- 
gesetz (AGG) und der Schutz  
von Sinti und Roma

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
wurde in Folge der EU-Richtlinie zur Gleichbe-
handlung ohne Unterschied der Rasse (2000/43/
EG) 2006 verabschiedet. Obwohl es bereits seit 
über 10 Jahren in Kraft ist, weist das AGG immer 
noch Lücken und unzureichende Regelungen auf. 
Das größte Defizit des AGG liegt im Bereich der 
öffentlichen Bildung. Der Grund hierfür ist, dass 
die Bestimmungen des AGG nur für das Zivil- und 
Arbeitsrecht gelten, der Bildungssektor aber dem 
öffentlichen Recht unterliegt. Darüber hinaus fällt 
das Bildungswesen aufgrund der föderalen Struk-
tur in die Zuständigkeit der Bundesländer. Den 
gesetzlichen Rahmen für die Verhinderung von 
Diskriminierungen im Bildungsbereich gibt das 
Grundgesetz vor.19 Allerdings ist in den Schul-
gesetzen der Bundesländer kein ausdrückliches 
und umfassendes Diskriminierungsverbot fest-
geschrieben. Zudem fehlt es an entsprechenden 
Schutz- und Beschwerdemechanismen sowie 
rechtlichen Klagemöglichkeiten (Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes 2013: 70). Dieser Umstand 
erschwert den Kampf gegen Diskriminierungen, 
mit denen Kinder und Jugendliche der Sinti und 
Roma in der Schule konfrontiert sind. Die ADS hat 
in Bezug auf die Diskriminierung im öffentlichen 
Bildungsbereich auf einige Lücken in der Gesetz-
gebung zur Antidiskriminierung aufmerksam ge-
macht und die Länder dazu aufgefordert, entspre-
chende Regelungen in das jeweilige Schulrecht 
aufzunehmen (ebd.: 163).

Einen weiteren Mangel weist das AGG im Be-
reich Wohnen auf. Laut AGG ist eine unterschiedli-
che Behandlung bei der Vermietung von Wohnraum 
zulässig, wenn sie „der Schaffung und Erhaltung so-
zial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewoge-
ner Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse“ 
dient (§ 3, Art. 19 AGG). Diese Bestimmung kann 
direkte negative Auswirkungen für Angehörige eth-
nischer Minderheiten haben, da Wohnungseigentü-
19  GG, Art. 3

mer sich häufig weigern, Mieter mit Migrationshin-
tergrund zu akzeptieren. Diese Entwicklung wurde 
durch Interviews mit Sinti- und Roma-Organisati-
onen bestätigt, die immer wieder von Schwierigkei-
ten berichten, eine Wohnung oder Büroräume für 
Sinti und Roma anzumieten.20 

Ein weiterer Missstand des AGG, der den 
Schutz von Sinti und Roma vor Diskriminierung 
behindert, ist das fehlende Verbandsklagerecht. Im 
deutschen Recht besteht die Möglichkeit für aner-
kannte Verbände, Verbandsklagen in den Bereichen 
Verbraucherschutz, Umweltfragen und Schutz von 
Menschen mit Behinderungen einzureichen. Gera-
de im Bereich des Diskriminierungsschutzes wäre 
ein solcher Rechtsanspruch aber ebenfalls notwen-
dig, um von Diskriminierung Betroffene zu entlas-
ten. Antidiskriminierungsverbände sind lediglich 
befugt, als Beistand für Betroffene in Gerichtspro-
zessen aufzutreten. Die Möglichkeit der Einrei-
chung von Verbandsklagen besteht jedoch nicht. 
Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma fordert 
seit Jahren –bislang erfolglos – ein Verbandskla-
gerecht. In der im Auftrag der ADS durchgeführ-
ten Evaluation des AGG wird die Einführung des 
Verbandsklagerechts in das AGG empfohlen (Berg-
hahn et al. 2016: 28, 137).

Im Bericht der Europäischen Kommission an 
das EU-Parlament und den EU-Rat vom Novem-
ber 2014 werden Roma bezüglich der Anwendung 
der Antidiskri minierungsrichtlinie als besonders 
schutzbedürftig betrachtet. Die Kommission stellt 
fest, „(...) dass Gesetze allein nicht ausreichen, um 
die tief verwurzelte soziale Aus grenzung der Roma 
und die ihnen nach wie vor entgegengebrachten 
Vorurteile zu überwinden. Die Ge setze müssen mit 
politischen und finanziellen Maßnahmen verknüpft 
werden. (...) Zur Erreichung einer voll ständigen 
Gleichstellung in der Pra xis können unter bestimm-
ten Bedin gungen positive Roma-spezifische Maß-
nahmen, vor allem in den vorste hend genannten vier 
Kernbereichen, erforderlich sein“ ( European Com-
mission 2014: 13). Dass die Kommission eine beson-
dere Schutzbedürftigkeit von Roma sieht, könnte in 
der Advoca cy-Arbeit genutzt werden, um etwa ein 
20 Interview mit dem Landesverband der Sinti in Hamburg;  
  Auskunft von Amaro Foro.
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Verbandsklagerecht für Sinti- und Roma-Verbände 
im AGG zu erreichen (Ruiz Torres 2017: 38).

2. Antidiskriminierungsarbeit in der  
Bekämpfung von Antiziganismus

Der Kampf gegen Diskriminierung von Sinti und 
Roma erfolgt auf zwei Ebenen: der Opferberatung 
und -begleitung sowie der Aufklärungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Federführend in diesem Be-
reich ist die Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des (ADS), die nationale Gleichstellungsstelle in 
Deutschland. Aufgabe der ADS ist es, über die Ge-
setzgebung sowie rechtliche Instrumente zur An-
tidiskriminierung zu informieren, u. a. auch durch 
Medienkampagnen. Des Weiteren unterstützt die 
ADS Veranstaltungen, die die Diskriminierung 
von Sinti und Roma thematisieren. 2017 organi-
sierte die ADS in Kooperation mit dem Zentralrat 
Deutscher Sinti und Roma und dem Beauftragten 
für die Landespolizei des Landes Rheinland-Pfalz 
eine Tagung zum Antiziganismus in der Polizei.21

Auf Landesebene fördert die Landesstelle für 
Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung Ber-
lin (LADS) spezifische Maßnahmen zur Gleichbe-
handlung von Sinti und Roma. Das wichtigste Pro-
jekt ist die Registerstelle antiziganistischer Vorfälle, 
die der Roma-Verein Amaro Foro betreibt (s. unten). 
Darüber hinaus fördert die  Fachstelle gegen Dis-
kriminierung auf dem Wohnungsmarkt mit einem 
starken Fokus auf Diskriminierung von Roma (in 
Kooperation mit Amaro Foro); Diversity Trainings 
sowie Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen zum 
Thema Diskriminierung von Sinti und Roma.22

Abgesehen von diesen Bundes- und Landesstel-
len werden von Ländern, Städten und privaten Trä-
gern Antidiskriminierungsbüros betrieben. Um 
die momentan existierenden staatlichen Stellen 
und Instrumente auf ihre Handlungswirksamkeit 
hin zu überprüfen, wurden im Rahmen dieses Be-
richts Gespräche mit Experten und Interviews mit 
Beratungsstellen für deutsche Sinti und Roma so-
wie für Bulgaren und Rumänen mit tatsächlichem 
oder zugeschriebenem Roma-Hintergrund in Ber-

21  Interview mit Nathalie Schlenzka, ADS

22 Interview mit Stanislawa Paulus, LADS 

lin, Dortmund, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, 
Köln und München durchgeführt.23 Die sozialen 
Beratungsstellen spielen dabei eine wichtige Rolle, 
da sie in der Regel als Erste über Diskriminierung 
gegen Sinti  und Roma erfahren. Die durchgeführ-
ten Interviews zeigen, dass die von den Beratungs-
stellen zur Verfügung gestellten Instrumente zum 
Diskriminierungsschutz von Sinti und Roma un-
zureichend sind. Beschwerden und Klagen auf-
grund von Diskriminierung werden nur selten ein-
gereicht. Die Gründe hierfür sind vielschichtig: 

Nur ein Verein befasst sich systematisch mit 
Antiziganismus als Grundlage von Diskriminie-
rung – der Roma-Verein Amaro Foro in Berlin, 
der eine von der LADS geförderte Registerstelle 
antiziganistischer Vorfälle betreibt. Seit 2014 do-
kumentiert diese Registerstelle individuelle und 
institutionelle antiziganistische Handlungen in 
Berlin. 2016 dokumentierte die Registerstelle 43 
antiziganistische Vorfälle beim Kontakt zu Leis-
tungsbehörden; 9 beim Zugang zu Wohnraum; 16 
beim Zugang zur Arbeitswelt; 15 beim Zugang zu 
Bildung; 14 beim Zugang zu Gütern und Dienst-
leistungen; 33 im Alltag und öffentlichen Raum; 7 
beim Kontakt zu Ordnungsbehörden und 9 beim 
Zugang zu medizinischer Versorgung. Die meisten 
der dokumentierten Vorfälle sammelt die Regis-
terstelle durch die Dokumentation von Diskrimi-
nierungsfällen der  Anlaufstelle von Amaro Foro 
für EU-Zuwanderer. Da die dokumentierten Vor-
fälle der Registerstelle nur einen kleinen Einblick 
liefern und die Beratungssuchenden eigene Dis-
kriminierungserfahrungen häufig nicht erkennen 
und verbalisieren können, ist von einem großen 
Dunkelfeld auszugehen. Das Dokumentationspro-
jekt antiziganistischer Vorfälle von Amaro Foro ist 
einzigartig in Deutschland. 

Wir haben im Zuge unserer Recherche festge-
stellt, dass es in Deutschland an ausreichenden Res-
sourcen mangelt, um von Diskriminierung betroffe-
ne Sinti und Roma adäquat zu beraten und (juristisch) 
zu begleiten. Die Analyse vorhandener Bestands-
aufnahmen sowie die im Rahmen des Monitorings 
durchgeführten Interviews zeigen Folgendes:
23 Im Rahmen dieses Monitorings wurden sieben soziale Beratungs- 
  stellen, vier Antidiskriminierungsbüros, die ADS und die Gleichbehand- 
  lungsstelle Berlin interviewt.
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Von Betroffenen werden Diskriminierungen 
häufig nicht gemeldet aufgrund mangelnden Ver-
trauens in Behörden, durch die sie sich diskrimi-
niert fühlen.24 Beratungsstellen und Antidiskri-
minierungsbüros werden oft vom Staat finanziert 
oder arbeiten mit diesem eng zusammen. Zudem 
können die Prozesskosten von den meisten Betrof-
fenen nicht getragen werden. Nur wenige Rechts-
anwälte sind auf Diskriminierungsfälle speziali-
siert, die Honorare liegen deshalb häufig deutlich 
über dem Prozesskostenbeihilfesatz.25

Bei den sozialen Beratungsstellen und Antidis-
kriminierungsbüros ist Folgendes festzustellen: 
Es gibt Beratungsstellen, deren Mitarbeiter ein 
sehr starkes Bewusstsein hinsichtlich antiziganis-
tischer Diskriminierung besitzen. Diese verfassen 
häufig Beschwerdebriefe an die zuständigen Be-
hörden oder bitten um ein Gespräch, nehmen eine 
Vermittlerfunktion ein und bemühen sich um eine 
gütliche Konfliktbeilegung. Diese Beratungsstel-
len stehen in Kontakt mit Antidiskriminierungs-
büros, können aber in der Regel ihre Klienten nicht 
darin unterstützen, eine Klage einzureichen. An-
dere Beratungsstellen haben zwar ein allgemeines 
Bewusstsein bezogen auf Diskriminierung, stufen 
antiziganistische Vorfälle jedoch nicht als spezifi-
sche oder überhaupt als Diskriminierung ein. So 
werden (potenziell) von Diskriminierung Betroffe-
ne häufig nicht nach ihrer Herkunft oder Zugehö-
rigkeit zu einer Minderheit gefragt und wird eine 
(potenzielle) Diskriminierung nicht als antiziga-
nistisch eingestuft. Beratungsstellen unternehmen 
oft nichts, weil ihre Klienten sich in einer so pre-
kären Situation befinden, dass eine Beschwerde 
bzw. Klage negative Folgen für ihre Existenz ha-
ben könnte.26

Weitere Probleme bei Beratungsstellen und 
Antidiskriminierungsbüros hinsichtlich antiziga-
nistischer Diskriminierungen können wie folgt zu-
sammengefasst werden:

 •  Soziale/strukturelle Diskriminierung wird 
häufig ausgeblendet.

24 Interview mit Esther Quicker, Integrationsagentur Duisburg.

25 Interview mit Isabel Teller, Antidiskriminierungsbüro Aachen.

26 Interview mit ARIC.

 •  Antiziganismus innerhalb der Beratungs-
stellen – auch durch rumänische und 
bulgarische Mitarbeiter mit antiziganis-
tischen Einstellungen.27

 •  fehlende Kapazitäten bei den meisten 
Beratungsstellen, Diskriminierungsfälle zu 
dokumentieren. 

Die Antidiskriminierungsbüros erkennen zwar 
das Problem der antiziganistischen Diskriminie-
rung, haben aber kaum Berührungspunkte mit 
alltäglichen Formen des Antiziganismus und kön-
nen somit nur schwer eine proaktive Handlungs-
option zur Vorbeugung und Bekämpfung antizi-
ganistischer Diskriminierungen entwickeln. Eine 
effektive Zusammenarbeit der unabhängigen Be-
ratungsstellen mit den staatlichen Antidiskrimi-
nierungsbüros findet nicht statt. Häufig bleibt der 
Kontakt und die Kooperationen auf die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen oder Workshops zur 
Sensibilisierung zum Thema Antiziganismus be-
schränkt. Eine Kooperation zur Bekämpfung anti-
ziganistischer Diskriminierung auf der individuel-
len Fallebene findet jedoch nicht oder kaum statt. 
Den meisten Beratungsstellen mangelt es an Schu-
lungen zum Thema Erkennen von und Handeln 
bei Diskriminierung. Hier könnten die Antidiskri-
minierungsbüros Abhilfe leisten.

Die kommunale Sozial- und Gleichbehand-
lungspolitik, welche die Beratungsstellen und An-
tidiskriminierungsbüros fördert, setzt vorwiegend 
auf reaktive Maßnahmen zur sozialen Eingliede-
rung von EU-Zuwanderer, unter denen ein großer 
Teil Roma sind.28 Die meisten Stadtverwaltungen 
erkennen jedoch nicht, dass soziale Probleme deut-
scher wie ausländischer Sinti und Roma durch die 
Diskriminierung erst entstehen oder dadurch be-
dingt werden.29

27 Dieses Problem besteht vor allem in NRW. 
	 	 	Interview	Sami	Dzemailovski,	Carmen	e. V.	

28 Interview mit Stanislawa Paulus, LADS

29 Diese Analyse basiert auf Informationen, die wir aus Interviews mit  
  folgenden Einrichtungen entnommen haben: Amaro Foro (Berlin),  
  Förderverein Roma (Frankfurt), Madhouse (München), Diakonie  
  Hasenbergl (München), Diakonisches Werk (Dortmund), Planerladen  
  (Dortmund), Landesverein der Sinti in Hamburg, ARIC-NRW (Duisburg), 
   Gleichbehandlungsbüro (Aachen), Gleichbehandlungsbüro (Köln),  
  Planerladen Antidiskriminierungsbüro (Dortmund), Büro zur  
  Umsetzung von Gleichbehandlung 
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3. Diskriminierung und Segregation  
von Roma-Kindern im Schulsystem

Die auch in Deutschland anerkannten Menschen-
rechte auf diskriminierungsfreien Zugang zu Bil-
dungseinrichtungen sowie Diskriminierungsver-
bote im Bildungsbereich30 haben nicht zur Teilhabe 
und Inklusion von Sinti- und Roma-Kindern und 

-Jugendlichen im deutschen Bildungssystem ge-
führt. Hervorzuheben ist hierbei, dass das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), wie von 
vielen Roma- und Menschenrechtsorganisationen 
beklagt wird, den Bereich Schule ausklammert 
(Ruiz Torres et al. 2014: S. 64ff). Schulangelegen-
heiten im föderalistischen System Deutschlands 
sind gemäß Art. 30 des deutschen Grundgesetzes 
Ländersache und müssen von den bundesdeut-
schen Ländern, respektive Kommunen, umgesetzt 
werden (ADS 2014). Laut eines Berichts der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes (ADS) aus dem 
Jahr 2013 „… gewährleisten jedoch die Schulgesetze 
der Länder keinen umfassenden Schutz vor Diskri-
minierung […]. Es fehlt an ausdrücklichen Diskri-
minierungsverboten. Zudem sind Rechtsschutzme-
chanismen und Beschwerdemechanismen häufig 
unzureichend normiert“ (ADS 2013: 70). Dieser 
Umstand erschwert den Kampf gegen direkte, in-
stitutionelle und strukturelle Diskriminierungen, 
mit denen deutsche und ausländische Kinder und 
Jugendliche mit Sinti- oder Roma-Hintergrund in 
der Schule konfrontiert werden. 

DIREK TE, STRUK TURELLE UND 

INSTITUTIONELLE DISKRIMINIERUNG IM 

RAHMEN DER SCHULISCHEN EINGLIEDERUNG 

VON SINTI- UND ROMA-KINDERN 

UND -JUGENDLICHEN

Beim Zugang zu Primär- und Sekundärschulen 
lässt sich eine starke institutionelle Diskrimi-
nierung, verstärkt durch einen „ethnisierenden“ 
Blick seitens des Schulpersonals sowie der invol-
vierten Akteure in Schul-, Jugend- und Gesund-
heitsämtern, gegenüber Eltern und Kinder der 

30 Vgl. Art. 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR)  
	 	 der	Vereinten	Nationen,	Art.	28	UN-KRK;	Europäische	Menschenrechts- 
  konvention (EMRK)

Sinti und Roma feststellen (ADS 2013: 79ff; Ama-
ro Foro 2016: 13). 

Laut einer Studie zur Bildungssituation deut-
scher Sinti und Roma (Strauß 2011) wird Antizi-
ganismus im Schulalltag offen artikuliert. Gemäß 
der Studie fühlten sich 55,9 % der Befragten deut-
schen Sinti und Roma manchmal, 8,4 % regelmäßig, 
12,3 % häufig und 4,6 % sehr häufig diskriminiert 
(ebd.). Beratungsorganisationen berichten, dass 
auch bulgarische und rumänische Schüler mit zu-
geschriebenem oder tatsächlichem Roma-Hin-
tergrund in der Schule häufig antiziganistischen 
Diskriminierungen in Form von Beleidigungen, 
Bemerkungen und Handlungen bis hin zu Mob-
bing von Seiten der anderen Kinder und Eltern so-
wie des Schulpersonals ausgesetzt sind (Leibnitz et 
al. 2015: 44; Amaro Foro 2016: 14).

Roma insbesondere aus osteuropäischen Län-
dern werden häufig auf die in deutschen Städten 
und Kommunen mit hohem Zuwanderungsgrad 
etablierten sogenannten „Willkommens-/Über-
gangs-/Seiteneinsteigerklassen“ verwiesen, die in 
deutschen Kommunen mit hoher Migrationsrate 
eingerichtet wurden. Laut unseren Interviewpart-
nern sind diese Klassen, die eingerichtet wurden, 
um den Kindern in einer Übergangszeit das Er-
lernen der deutschen Sprache zu ermöglichen, in 
zahlreichen Fällen zu segregierten Klassen gewor-
den. Die Kinder sind getrennt von ihren Mitschü-
lern der regulären Klassen. Es gibt keine klaren 
Kriterien, die den Kindern den Übergang in regu-
läre Klassen ermöglichen, weder hinsichtlich ih-
rer Deutschkenntnisse noch ihrer Kenntnisse und 
Fähigkeiten in anderen Fächern. In Berlin werden 
die Schule beginnende Kinder in Willkommens-
klassen geschickt, obwohl die Willkommensklas-
sen erst ab der dritten Klasse vorgesehen sind und 
Kinder der ersten und zweiten Klasse den regulä-
ren Unterricht besuchen sollten. Andrerseits gibt 
es Fälle von Jugendlichen aus (vorbereitenden) Ab-
schlussklassen der achten, neunten oder zehnten 
Klasse, die in Willkommensklassen verblieben sind 
und die Schule ohne regulären Abschluss verlassen 
haben.  Diese Jugendlichen haben kaum Chancen auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Solche Klas-
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sen werden in Frankfurt am Main „Seiteneinsteiger-
klassen“ genannt und in Förderschulen eingerichtet, 
so der Förderverein Roma e. V. Frankfurt am Main. 
Begründet wurde dies seitens der Stadtverwaltung 
mit fehlenden organisatorischen Alternativen.

Kinder mit Migrationshintergrund, einschließ-
lich Roma, sind mit anderen Diskriminierungsfor-
men durch die Schulverwaltung konfrontiert. So 
bestehen mehrere Monate Wartezeit für neu an-
kommende Kinder, bis sie einen Schulplatz zuge-
wiesen bekommen. Wartezeiten bis zu einem Jahr 
sind keine Seltenheit (Leibnitz et al. 2015: 39ff). 
Der Wille der Eltern wird bei der Beschulung meis-
tens unzureichend oder gar nicht berücksichtigt. 
Strukturelle Diskriminierung kann dazu führen, 
dass antiziganistische Vorurteile weiter verfestigt 
werden. So erschwert etwa ein langer Schulweg, 
bei dem öffentliche Verkehrsmittel benutzt werden 
müssen, den Schulbesuch, da sich die Eltern kei-
nen Fahrschein leisten können (ebd: 41). Wehren 
sich die Eltern gegen die langen Schulwege, wird 
ihnen Bildungsfeindlichkeit unterstellt; besuchen 
die Kinder die Schule und fahren ohne Fahrschein, 
wird dies als „typisch Roma/Zigeuner“ abgewertet. 
Oft resultieren aus dieser Situation schlechte Ler-
nerfolge, Schulverweigerung und Schulabbrüche, 
die wiederum das Klischee der „bildungsfernen 
Roma“ bestätigen und verfestigen.31 

Eine ethnische Fokussierung auf kommuna-
ler Ebene lässt sich z. B. in den Dokumenten und 
Programmen im Zusammenhang mit dem Berli-
ner Aktionsplan zur Einbeziehung ausländischer 
Roma beobachten. So begrüßenswert auf die Ein-
gliederung von Roma zugeschnittene Programme 
und Strategien auch sind, besteht nichtsdestotrotz 
die Gefahr, dass sie das stereotype Bild von Roma 
reproduzieren. Insbesondere das Klischee des ge-
ringen schulischen Leistungspotenzials zugewan-
derter Kinder mit angenommenem oder tatsäch-
lichem Roma-Hintergrund könnte durch die auf 
Förderung ausgerichteten Programme und kom-
munalen Strategien weiter verfestigt werden.

31  Diese Information wurde durch Interviews für die Studie  
	 	 „Förderprognose“	2015-2016	mit		AWO	Duisburg-Marxloh,	ARIC	 
	 	 Duisburg	und	Amaro	Foro	Berlin	gewonnen;	Amaro	Foro	(2016),	S.	14.

SEGREGATION IM  

DEUTSCHEN SCHULSYSTEM

Einen Höhepunkt der strukturellen und institutio-
nellen Diskriminierung im schulischen Bereich bil-
det die Segregation von Sinti- und Roma-Kindern 
durch Beschulung in Förderschulen. Laut Vereinen, 
die mit Sinti und Roma arbeiten, werden Eltern in 
der Regel nicht ausreichend über die Probleme in-
formiert, die der Besuch einer Förderschule für den 
weiteren Werdegang ihrer Kinder mit sich bringt. 
Die Eltern haben große Schwierigkeiten, wenn sie 
sich gegen den Beschluss der Schulbehörde, ihre 
Kinder auf diese Schulen zu schicken, widerset-
zen wollen.32 Bereits die 2014 von der Europäi-
schen Kommission in Auftrag gegebene Studie zur 
schulischen Segregation von Roma weist darauf 
hin, dass Probleme wie vorzeitiger Schulabbruch 
und schwache Schulleistungen auf strukturelle 
und institutionelle Diskriminierung in den „al-
ten“ Mitgliedsstaaten schließen lassen (European 
Commission/DG Justice 2014: 10). Da die deut-
sche Schulstatistik keine ethnischen Daten erfasst, 
können keine Aussagen über die tatsächliche An-
zahl von Sinti- und Roma-Schülern auf deutschen 
(Förder-)Schulen gemacht werden. Die im Rahmen 
einer Studie 2015 unternommene vergleichende 
Auswertung der Schulstatistiken hinsichtlich der 
Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Ru-
mänien und Bulgarien in Förderschulen ist jedoch 
alarmierend. Demnach waren bulgarische und 
rumänische Schüler im Vergleich zu deutschen 
Schülern im Schuljahr 2014/2015 an Sonderschu-
len stark bis sehr stark vertreten, im Vergleich zu 
anderen ausländischen Schülern leicht bzw. stark 
vertreten. Nach Informationen von Beratungsstel-
len für Bulgaren und Rumänen sind ein beträchtli-
cher Teil dieser Kinder Roma.33

32	 Interviews	wurden	von	Sozialfabrik	e.V.	2015–2016	für	die	Studie	 
	 	 „Förderprognose“	mit	Caritas	München,	Förderverein	Roma	e. V.	 
  Frankfurt am Main, AWO Duisburg-Marxloh, Amaro Foro in Berlin  
  durchgeführt, siehe Leibnitz et al. (ebd.), S. 49.

33 Sozialfabrik hat für die Erstellung dieses Berichts, des Monitoring- 
	 	 berichtes	2012–2013	und	einer	Studie	zur	Diskriminierung	von	Bulgaren	 
  und Rumänen mit Roma-Hintergrund Interviews mit folgenden Trägern  
  durchgeführt: AWO Duisburg-Marxloh, Amaro Foro e.V., ARIC Duisburg  
	 	 Roma	e. V.	Köln,	Förderverein	Roma	e. V.	Frankfurt/Main	und	mit	Herrn	 
  Gkantinas, Sozialpädagoge in Berlin Neukölln 
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Die UN-Behindertenrechtskonvention, die die 
Bundesregierung 2009 ratifiziert hat, stellt die 
rechtliche Grundlage für die Abschaffung der 
diskriminierenden Praxis der Förderschulen dar. 
Nach der Konvention haben alle Menschen mit 
Behinderungen das Recht, eine reguläre Schule 
zu besuchen (UN-Behindertenrechtskonvention, 
Art.  24).34 Sogenannte „verhaltensauffällige“ Kin-
der, darunter Sinti und Roma, werden oft in För-
derschulen mit den Schwerpunkten „Lernen“ und 

„emotionale Schwierigkeiten“ geschickt, obwohl sie 
keine Behinderung oder Auffälligkeit aufweisen.35 
Die Konvention ist bisher nicht in allen Bundeslän-
dern bzw. nicht im vollen Umfang umgesetzt wor-
den (Ruiz Torres; Striethorst; Gebhardt 2014: 60).

Zur Segregation im Schulsystem muss die Bil-
dungssituation von Kinder-Asylbewerbern mit Ro-
ma-Hintergrund in Rückführungseinrichtungen 
erwähnt werden. In diesen Einrichtungen werden 
abgelehnten Asylbewerber untergebracht, die auf 
ihre Abschiebung warten. Eine Bestandsaufnah-
me zur Bildungseinrichtung der Rückführungs-
einrichtung „ARE II“ in Bamberg schildert kata-
strophale Zustände für Roma-Kinder. Die Kinder 
sind gezwungen, diese Einrichtung zu besuchen, 
obwohl sie das Recht auf den  Besuch einer regu-
lären Schule hätten. Die Klassen haben zu wenige 
Lehrkräfte; die Kinder werden in einem einzigen 
großen Raum unterrichtet und erhalten unzurei-
chende Unterrichtstunden. Die Kinder selbst be-
richten, dass sie den Unterricht aufgrund der Un-
terrichtsausrichtung eher als Spielstunde (Malen, 
Singen, Spielen) denn als Schulunterricht nutzen 
(Alexandropoulu; Leucht; Samilovska 2016: 20ff).

4. Die Einschränkung der  
Freizügigkeitsrechte

Insbesondere neu zugewanderten EU-Bürger aus 
Bulgarien und Rumänien wird in medialen und 
politischen Diskursen „Armutsmigration“, „Miss-
brauch von Sozialleistungen“ oder „Missbrauch 

34 Seite der Behindertenrechtskonvention:  
  http://www.behindertenrechtskonvention.info/

35	 Sogenannte	„verhaltensauffällige“	Kinder	werden	oft	in	 
  Förderschulen mit den Schwerpunkten „Lernen“ und  
  „emotionale Schwierigkeiten“ geschickt.

des Freizügigkeitsrechts“ vorgeworfen und dieser 
vermeintliche Missbrauch als „Roma-Problem“ ti-
tuliert  (vgl. Leibnitz et al. 2015: 14ff). Zugewan-
derten wird – vor allem, wenn sie in prekären 
sozio-ökonomischen Verhältnissen leben – ein 
Roma-Hintergrund zugeschrieben. Als EU-Bürger 
haben Rumänen_innen und Bulgaren grundsätz-
lich das Recht auf Freizügigkeit inkl. dem Recht auf 
Aufenthalt in Deutschland zur Arbeitssuche sowie 
auf Sozialleistungen. Seit dem 1. Januar 2014 ha-
ben Rumänen und Bulgaren freien Zugang zum 
deutschen Arbeitsmarkt. Jedoch wurde dieses 
Recht seitens der deutschen Politik und Verwal-
tung mit einer Fülle von Maßnahmen wieder stark 
eingeschränkt. In Folge dessen wird der Rechts-
anspruch auf Sozialleistungen und die Gesund-
heitsversorgung oft verweigert oder nur mit er-
heblichen Einschränkungen gewährt. Fallbeispiele 
legen den starken Verdacht nahe, dass diese Maß-
nahmen und Restriktionen einen direkten Einfluss 
auf die Entscheidungen haben, die Mitarbeiter von 
öffentlichen Behörden hinsichtlich des Rechts auf 
Sozialleistungen haben. Auf Grund der gesetzli-
chen und administrativen Unsicherheiten, mögli-
cherweise auch auf Grund von Druck durch Vor-
gesetzte, scheint das Recht auf Sozialleistungen für 
Bulgaren und Rumänen - bei denen häufig ein Ro-
ma-Hintergrund angenommen wird - mit einem 
strengeren Maß gemessen zu werden. Wenn gegen 
in diesem Zusammenhang getroffene negative Be-
scheide hinsichtlich des Anspruchs auf Sozialleis-
tungen Einspruch erhoben wird, wird diesem oft 
stattgegeben - was darauf schließen lässt, dass die 
Bescheid häufig nicht rechtskonform sind.
 

Die Verschärfungen des Freizügigkeits- 
gesetzes basieren primär auf:

1. den Empfehlungen des „Abschlussbericht des 
Staatssekretärsausschusses zu Rechtsfragen und 
Herausforderungen bei der Inanspruchnahme der 
sozialen Sicherungssysteme durch Angehörige der 
EU Mitgliedstaaten“ (Bundesministerium des In-
nern, Bundeministerium für Arbeit und Soziales 
2014), die im Dezember 2014 in Kraft traten. Ziel 
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war es hier, den angeblichen Missbrauch des eu-
ropäischen Freizügigkeitsrechts zu unterbinden. 
Neben der Einführung von befristeten Wiederein-
reiseverboten im Fall von Rechtsmissbrauch oder 
Betrug wird zusätzlich auch die Befristung des 
Aufenthaltsrechts zur Arbeitssuche auf sechs Mo-
nate festgelegt. Die Beschaffung von Aufenthalts-
karten oder anderen Aufenthaltsbescheinigungen 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben 
wird unter Strafe gestellt und die Gewährung von 
Kindergeld wird von der Vorlage einer Steueriden-
tifikationsnummer abhängig gemacht.“36

2. zwei Urteilen des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH): 

a) dem sogenannten „EuGHDano“ Urteil (2014), 
das je nach Auslegung den Ausschluss nicht-Ar-
beitssuchender vom Bezug bestimmter „besonderer 
beitragsunabhängiger Geldleistungen“ (Gerichtshof 
der Europäischen Union 2014: h (3)) ermöglicht. Der 
Fokus liegt hier auf dem Ausschluss von Sozialleis-
tungen bei einer Einreise, die „allein mit dem Ziel“ 
erfolgt, Sozialleistungen zu beziehen.

b) dem EuGH-Urteil Alimanovic (2015), dem-
zufolge EU-Mitgliedsstaaten Sozialleistungen auch 
gegenüber arbeitssuchenden EU-Bürgern, die auf-
grund der Arbeitssuche ein Aufenthaltsrecht ha-
ben, verweigern dürfen. Gemäß diesem Urteil sei 
die Ausweisung von EU-Bürgern nur ausgeschlos-
sen, solange diese aktiv und nicht völlig aussichts-
los Arbeit suchten.37 Dieser Beschluss wurde durch 
drei Urteile der 4. Kammer des Bundessozialgerich-
tes vom 3. Dezember 2015 (Bundessozialgericht 
2015) teilweise wieder entschärft. Unter Berück-
sichtigung der Urteile des Bundesverfassungsge-
richts zum Grundrecht auf Gewährleistung eines 
menschenwürdigen Existenzminimums seien zu-
mindest Sozialhilfeleistungen im Ermessenswe-
ge, bei einem gefestigten Aufenthalt von mehr als 
sechs Monaten regelmäßig Hilfe zum Lebensun-
terhalt in gesetzlicher Höhe zu erbringen (vgl. zu 
Punkt 1–2 Leibnitz et al.: 2015: 29ff).

36	 s.	http://www.paritaet-lsa.de/cms/files/jahresgutachten_2015.pdf,	 
	 	 zuletzt	besucht	am	4.1.2018.

37	 	 Hierbei	ist	zu	beachten,	dass	die	Ausweisung	aus	Gründen	der	öffent-
lichen Sicherheit, Gefahrenabwehr, Epidemiegefahr bereits vor und auch 
nach dem Alimanovic-Urteil erfolgen konnte und kann.

3. dem am 9. Dezember 2016 in Kraft getrete-
nen „Gesetz zur Regelung von Ansprüchen aus-
ländischer Personen in der Grundsicherung für 
Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch und in der Sozialhilfe nach dem Zwölf-
ten Buch Sozialgesetzbuch“.38 Dieses Gesetz hat 
primär das Ziel, EU-Bürger, die a) ohne materielles 
Aufenthaltsrecht bzw. zur Arbeitssuche gekommen 
sind oder b) als ehemalige Arbeitnehmer ihr Auf-
enthaltsrecht in Deutschland aus der Schul- oder 
Berufsausbildung ihrer Kinder ableiten, von Sozi-
albezügen auszuschließen. Der Bezug von Sozial-
leistungen 3 Monate nach Einreise nach Deutsch-
land soll für sie de facto nicht mehr möglich sein.

Laut Analysen und Stellungnahmen der „Neu-
en Richtervereinigung – Zusammenschluss von 
Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälten e. V.“ sowie des Deutschen Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverbandes verstößt dieses 
Gesetz sowohl gegen EU- als auch gegen Grund-
recht. Es „wendet sich vorwiegend gegen Sinti und 
Roma aus Rumänien und Bulgarien, deren Anwe-
senheit in unreflektierter Tradition als besonders 
unerwünscht gilt“.39 So stellte z. B. der Paritätische 
Wohlfahrtsverband bereits Anfang 2017 fest, dass 
durch das Gesetz „Wohnungslosigkeit, Mittello-
sigkeit, Schutzlosigkeit, massive Gefahr der Aus-
beutung, Verelendung [drohten]. Insbesondere für 
besonders schutzbedürftige Personen wie Schwan-
gere, Familien mit Kindern, kranke oder behin-
derte Menschen [führe] dies zu dramatischen 
Konsequenzen“.40

Interviews mit Beratungsstellen zeigen, dass 
sich diese Befürchtung bereits durch die Verschär-
fungen seit 2014 bestätigt hat. Sie führten zu ei-
ner Grauzone und Unsicherheiten in der Verwal-
tungspraxis und in der Folge – abhängig von der 
Interpretation des/der jeweiligen Verwaltungsan-
gestellten oder aber den Handlungsanweisungen 

38	 S.	http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/772/77237.html,	 
	 	 zuletzt	abgerufen	am	4.1.2018

39 Vgl. https://www.neuerichter.de/details/artikel/article/ 
  zum-entwurf-eines-gesetzes-zur-regelung-von-anspruechen- 
  auslaendischer-personen-in-der-grundsicherung-fuer-arbeitssuchede- 
  nach-dem-zweiten-buch-sozialgesetzbuch-und-in-der-sozialhilfe- 
	 	 nach-dem-zwoelften-buch-sozialgesetzbuch-bt-drs-1810211-499.html,	 
	 	 zuletzt	abgerufen	am	4.1.2018.

40	 S.	file:///C:/Users/USER/Dropbox/Sozialfabrik/Monitoring/ 
	 	 Arbeitshilfe-EU-B-rger-2.2017.pdf,	S.	1,	zuletzt	abgerufen	am	4.1.2018.
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innerhalb der unterschiedlichen Behörden – zu 
diskriminierenden Praktiken im Verwaltungsbe-
reich gegenüber bulgarischen und rumänische EU-
Mitbürger, viele von ihnen mit Roma-Hintergrund 
(Amaro Foro 2016: 7ff; Leibnitz et al. 2015: 31ff). 
Nach der letzten Verschärfung 2016 hat z. B. ein 
Antrag auf Sozialleistungen von völlig mittellosen 
Menschen die Benachrichtigung der Ausländerbe-
hörde und die Einleitung einer Ausweisungsverfü-
gung zur Folge.41 Allerdings ist die Umsetzung die-
ses Gesetzes strittig und in der Verwaltungs- und 
Beratungspraxis nicht klar; die Frage nach der Ver-
einbarkeit des vollständigen Leistungsausschlusses 
mit dem momentan Gesetzeslage liegt zum Zeit-
punkt der Verfassung dieses Berichts zur Entschei-
dung beim Bundesverfassungsgericht.42

5. Diskriminierung beim Zugang  
zu Wohnraum

Der Zugang zu Wohnraum ist eins der gesellschaft-
lichen Felder, in dem Sinti und Roma die meiste Dis-
kriminierung auf individueller, institutioneller und 
struktureller Ebene erfahren. Als direkte Folge ist 
es für viele Sinti und Roma nicht möglich, auf dem 
regulären Wohnungsmarkt Wohnraum zu finden. 
Dies betrifft, wenn auch in unterschiedlichem Aus-
maß, sowohl deutsche als auch ausländische Sinti 
und Roma. Hier sind auch Personen mit gutem bis 
sehr gutem Einkommen sowie zugeschriebenem 
Sinti- oder Roma-Hintergrund – z. B. Bulgaren  
und Rumänen – von Diskriminierung und Aus-
grenzung betroffen.43 Eine fundierte Untersuchung 
zur Diskriminierung von Sinti und Roma auf dem 
Wohnungsmarkt steht allerdings noch aus. 

Die von der ADS 2015 veröffentlichte ers-
te umfassende Expertise zu Diskriminierung auf 
dem Wohnungsmarkt belegte eine starke beste-
hende Diskriminierung im Zugang zu Wohnraum, 
41 Vgl. Interview mit Joachim Brenner, Roma Förderverein Frankfurt am Main

42 Für eine ausführliche Erläuterung der aufenthaltsrechtlichen  
  Regelungen und Situation von EU-Bürgern s. „Ausgeschlossen oder  
  privilegiert? Zur aufenthalts- und sozialrechtlichen Situation von  
	 	 Unionsbürgern	und	ihren	Familienangehörigen“,	3.	aktualisierte	Auflage, 
	 	 November	2017,	Der	Paritätische,	zuletzt	abgerufen	am	2.1.2018.

43 Aus München wurde berichtet, dass der Satz „Wir vermieten nicht an 
  Bulgaren“ schon fast Standard ist. In einem Fall hat eine Klientin mit  
	 	 einem	Familieneinkommen	von	4.000	Euro	netto	berichtet,	dass	der	 
  Vermieter kurz vor Vertragsunterschrift alle Bewerbungsunterlagen mit  
  der Begründung, er vermiete an Bulgaren keine Wohnung, zerrissen     
  habe.  (Interview Caritas München) 

fokussierte jedoch auf „Menschen mit Migrations-
geschichte bzw. mit muslimischer oder jüdischer 
Religionszugehörigkeit“ – Sinti und Roma waren 
nicht Teil der Untersuchung (Müller 2015: 7).

Auf der individuellen Diskriminierungsebene 
erleben Sinti und Roma häufig Anfeindungen in 
ihrer Nachbarschaft, die bis hin zur Gründung von 
Nachbarschaftsinitiativen gegen die Anwesenheit 
von Sinti und Roma führen. Laut einer im Auftrag 
der ADS durchgeführten Studie halten circa 20 % 
der Befragten Sinti und Roma in ihrer Nachbar-
schaft für „unangenehm“ bis „sehr unangenehm“ 
(Zentrum für Antisemitismusforschung; Institut 
für Vorurteils- und Konfliktforschung 2014: 76). 
Betroffene berichten über Beleidigungen und Be-
drohungen bis hin zu körperlichen Übergriffen 
(siehe Kapitel zu Antiziganismus und Hasskrimi-
nalität). Meist werden ihnen illegale Betätigungen 
(„Die klauen doch alle“) und rücksichtloses Verhal-
ten (z. B. Lautstärke, Vernachlässigung der Kinder 
oder „Vermüllung“) unterstellt. Beispielhaft für sol-
che Anfeindungen gegen Roma in Nachbarschaften 
stehen die Ereignisse in Marxloh, Duisburg (Balke 
2016), und im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt 
(Meschede 2017). Die Feindseligkeit gegenüber Sin-
ti und Roma wird zudem durch die (sozialen) Me-
dien weiter geschürt, die entlang antiziganistischer 
Ressentiments Sinti und Roma für soziale Miss-
stände in benachteiligten Wohnquartieren verant-
wortlich machen („taz“ 2013; Hamelmann; Lhopi-
thault; Schadauer 2017: 91. Siehe dazu auch Kapitel 
zu „Hassrede online“ in diesem Bericht).

Starke Diskriminierung begegnet Sinti und 
Roma sowohl auf dem freien als auch dem kom-
munal geförderten Wohnungsmarkt. Auf dem 
privaten Wohnungsmarkt sind sie häufig dem 
Missbrauch des allgemeinen Mietrechts und er-
presserischen Praktiken durch die Vermieter – z. B. 
Drohungen mit Räumungen und unrechtmäßigen 
Mieterhöhungen – ausgesetzt (Ruiz Torres; Striet-
horst; Gebhardt 2014: 87ff). Insbesondere Migran-
ten mit Roma-Hintergrund fallen häufig überteu-
erten Angeboten des informellen Marktes zum 
Opfer, die durch niedrige Standards, Überbelegung 
und ausbeuterische Praktiken wie die Vermietung 
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pro Kopf oder pro Bett gekennzeichnet sind.44

Die prekäre Wohnungssituation führt häufig, 
insbesondere für Bulgaren  und Rumänen  mit an-
genommenem oder tatsächlichem Roma-Hinter-
grund, zur Wohnungslosigkeit. Familien und Al-
leinstehende mit Kindern befinden sich hierbei oft 
in einer besonders problematischen Situation. Ih-
nen wird häufig der Zugang zu Notunterkünften 
aufgrund antiziganistischer Grundeinstellungen 
der Betreiber („Wir nehmen keine Zigeuner“) ver-
weigert (Leibnitz et al. 2015: 24). 

Auch auf dem sozialen Wohnungsmarkt sind 
Sinti und Roma starker Diskriminierung ausge-
setzt (zur Diskriminierung gegen ausländische 
Roma siehe Amaro Foro 2016: 10ff). So berichten 
Beratungsstellen für deutsche und ausländische 
Sinti und Roma, dass Wohnungsbaugesellschaften 
auffallend selten Wohnungen an Sinti und Roma 
vermieten.45 In einigen Fällen, wie in München, ist 
die Stadtverwaltung an diesen Wohnungsbauge-
sellschaften beteiligt. 

Die Diskriminierung am Immobilienmarkt 
trifft auch Interessenvertretungen der Sinti und 
Roma. So berichteten der Roma-Verein Amaro 
Foro Berlin und die Landesverbände der Deut-
schen Sinti in Hamburg und in Hessen davon, dass 
sie auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten mit 
antiziganistischen Diskriminierungen konfron-
tiert waren (Leibnitz et al. 2015: 26). 

6. Abschiebungen von Roma- 
Asylbewerbern in die Balkanländer

Nachdem bereits 2013 Serbien, Mazedonien und 
Bosnien per Gesetz zu „sicheren Herkunftsstaa-
ten“ deklariert wurden, verabschiedete die Bun-
desrepublik Deutschland 2015 das Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetz, mit dem auch Albanien, 
Kosovo und Montenegro zu sicheren Herkunfts-
ländern erklärt wurden. Die Gesetzesänderung 
zielt auf die Beschleunigung von Abschiebungen 
nach negativ beschiedenen Asylverfahren. Zudem 
soll durch die Beschränkung von Leistungen für 
Asylbewerber  aus sog. sicheren Herkunftsstaaten 

44	 BMI	&	BMAS	2014:	36;	Bezirksamt	Mitte	von	Berlin	2014.

45 Interview mit Madhouse, München. 

die Abschreckung vor der Flucht nach Deutsch-
land erreicht werden (§29a und Anlage II Asylver-
fahrensgesetz) (Pro Asyl 2015).46 Seit der Verschär-
fung werden Abschiebungen aus gesundheitlichen 
Gründen nur im Fall von „lebensbedrohlichen 
oder schwerwiegenden Erkrankungen, die sich 
durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern 
würden“ ausgesetzt, und zwar unabhängig davon, 
ob im gesamten Abschiebeland eine ausreichende 
medizinische Versorgung gewährleistet wird.

Diese Entwicklung führte zu einer signifikan-
ten Verschlechterung der rechtlichen Situation von 
Roma-Asylbewerbern aus dieser Region. Die Asyl-
verfahren sind beschleunigt worden, und in der 
Regel bekommen Asylsuchende eine Ablehnung 
ihres Asylantrags, selbst wenn sie schon seit meh-
reren Jahren in Deutschland leben bzw. sogar dort 
geboren sind. Am 1. August 2015 ist in Deutsch-
land das Gesetz zur Neubestimmung des Bleibe-
rechts und der Aufenthaltsbeendigung (BGBl. 2015 
I:  1386) in Kraft getreten. Dabei wurden zwar Blei-
berechtsregelungen „für gut integrierte Jugendli-
che und Heranwachsende“ reformiert, gleichzeitig 
verschärfte sich jedoch das Ausweisungsrecht. Aus 
einer Antwort der Bundesregierung auf eine An-
frage mehrerer Abgeordneter der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen geht hervor, dass in Deutsch-
land nach wie vor mehrere Tausend Menschen von 
langjähriger Duldung („Kettenduldung“) betroffen 
sind. Beispielsweise leben allein 10.382 Geduldete 
aus Serbien und 8.001 aus dem Kosovo seit min-
destens 5 Jahren in Deutschland, mehrere Tausend 
davon sogar seit mindestens 8 Jahren (Deutscher 
Bundestag 2017a: 3). Abgeordnete der Fraktion Die 
Linke haben eine weitere Anfrage  zu Abschiebun-
gen und Ausreisen vom 01.01.17 bis zum 30.09.17 
gestellt. Nach Antwort der Bundesregierung wur-
den in diesem Zeitraum 2.877 Menschen nach Al-
banien, 2.126 ins Kosovo, 1.835 nach Serbien, 1.219 
nach Mazedonien, 388 nach Bosnien-Herzegowi-
na und 179 nach Montenegro auf dem Luftweg ab-
geschoben (Deutscher Bundestag 2017c: 3). Diese 
46 Diese Politik erhielt Rückendeckung durch EU-Institutionen, als die 
	 	 EU-Kommission	im	September	2015	und	das	Europäische	Parlament 
	 	 im	Juli	2016	Bosnien	und	Herzegowina,	Kosovo,	Mazedonien,	 
  Montenegro und Serbien als sichere Herkunftsstaaten einstuften.  
  Dies hat zur Folge, dass Roma aus diesen Ländern de facto das  
  Recht auf Asyl in EU-Mitgliedsstaaten verneint wird. 
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Zahlen verteilen sich auf Bundesländer. Beispiels-
weise wurden in Baden-Württemberg von Beginn 
des Jahres bis zum 22.6.2017 1270 Menschen in die 
Westbalkanstaaten abgeschoben, darunter auch 
viele Roma-Familien (Flüchtlingsrat Baden-Würt-
temberg 2017).

Die politische Entscheidung, die Westbalkan-
staaten als „sichere Herkunftsländer“ einzustufen, 
dient einerseits dem Zweck, das Missverhältnis 
zwischen hoher Anzahl von gestellten Asylanträ-
gen von Menschen aus der Region und deren de 
facto nicht existenten Chance auf eine Anerken-
nung zu „korrigieren“. Zur gleichen Zeit stellt sie 
eine Reaktion auf die in den letzten Jahren geführ-
te öffentliche Diskussion bezüglich der sogenann-
ten „Armutsmigration“ (gelegentlich auch „Roma-
Migration“) dar.47

Roma sind einer „strukturellen und kumula-
tiven Diskriminierung“ sowie alltäglichem Ras-
sismus ausgesetzt, der gewaltsame und sogar po-
gromartige Formen annehmen kann (Wenke; 
Baković Jadžić; Jeremic 2016). Die sozioökonomi-
sche Situation in den Ländern des westlichen Bal-
kans gilt ebenfalls als instabil und problematisch. 
Für die Angehörigen der Roma-Minderheiten und 
insbesondere für die in diese Region abgeschobe-
47 In der Debatte im Bundestag zu sicheren Drittstaaten wurden antiziga- 
  nistischen Diskurse ausgetragen.  Siehe hier das Kapitel zum Antiziga- 
  nismus in politischen Diskursen.

nen Roma, die zum Teil keinen Anschluss mehr 
in die lokalen Communities haben, kann sie aller-
dings insgesamt als dramatisch gekennzeichnet 
werden. Die Bundesregierung beteiligt sich direkt 
bzw. indirekt durch EU-Mittel und Bundespro-
gramme an finanziellen und entwicklungspoliti-
schen  Programmen, welche zum Aufbau und zur 
Stabilität in Westbalkanstaaten beitragen sollen. 
Viele dieser Programme sollen explizit den loka-
len Roma-Communities  zugutekommen,  vor al-
lem „in den Bereichen Schulwesen und Kinder und 
Jugendliche“.48 Aus Sicht des Zentralrats Deut-
scher Sinti und Roma sind solche Maßnahmen 
zwar positiv zu betrachten, allerdings könnten 

„solche Aktivitäten nur dann nachhaltig sein, wenn 
sie in einen umfassenden Zugang eingebettet sind, 
die Wohnsituation und den Zugang zum Arbeits-
markt verbessern, die gesellschaftliche Ausgren-
zung bekämpfen und den Regierungen weitrei-
chende Unterstützung zugesagt wird. Allerdings 
sollte den Regierungen auch verdeutlicht werden, 
dass sie ihre Anstrengungen im Kampf gegen An-
tiziganismus und Ausgrenzung wie auch ihre Akti-
vitäten zur Verbesserung der sozio-ökonomischen 
Lage verstärken müssen“ (Müller 2016: 17).

48 https://www.returningfromgermany.de/programmes
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1. Pläne und Programme in der  
Bekämpfung von Antiziganismus

Sinti und Roma sind zusammen mit den Dänen, 
Frisen und Sorben als ethnische Minderheit an-
erkannt. Der deutsche Staat erkennt nur deutsche 
Sinti und Roma, nicht aber diejenigen mit Migrati-
onshintergrund an. Das Phänomen und der Begriff 
Antiziganismus werden als spezifische Form des 
Rassismus gegen Sinti und Roma anerkannt und in 
der Amtssprache angewandt.

In den letzten Jahren hat die Bundesregierung 
die Bekämpfung des Antiziganismus auf die Agen-
da von nationalen Plänen und Strategien gesetzt. 
In der Strategie zur Extremismusprävention und 
Demokratieförderung der Bundesregierung steht 
die Bekämpfung von Antiziganismus als eins der 
Handlungsfelder in der Prävention extremisti-
scher Einstellungen und Handlungen. Im Natio-
nalen Aktionsplan (NAP) zur Bekämpfung von 
Rassismus wird ein Kapitel der Bekämpfung von 
Antiziganismus gewidmet. Obwohl der NAP einen 
großen Fortschritt für die Anerkennung des Anti-
ziganismus und die Notwendigkeit seiner Bekämp-
fung durch die Bundesregierung darstellt, weist er 
Mängel auf. Im NAP werden keine Ausgangsana-
lysen dargestellt, keine Ziele und kein Zeitplan ge-
setzt, keine Indikatoren erstellt sowie keine Res-
sourcen zur Verfügung gestellt. Die Erstellung 
solch eines Aktionsplans könnte einen Rahmen 
anbieten, in dem vorhandene Programme unter 
einem gemeinsamen gebündelt werden könnten.49

Auf Bundesebene hat die Bundeszentrale für 
politische Bildung (BpB) die Geschichte der Sinti 
und Roma in Deutschland, ihre Verfolgung und ge-
genwärtige Diskriminierung durch verschiedene 
Maßnahmen behandelt. Die BpB entwickelt und 
implementiert Trainings zur Rassismusprävention 
für Multiplikatoren der Jugendarbeit. Eins der Mo-
dule dieser Trainings ist dem Thema Antiziganis-
mus gewidmet. Die BpB hat Flyer und Kurzfilme 
zur Sensibilisierung für Rassismus und Diskrimi-
nierung sowie mit Handlungsanweisungen zu ih-
rer Bekämpfung entworfen. Einer dieser Flyer ist 

49 Interview mit Vera Egenberger, Büro zur Umsetzung von Gleichbehandlung. 

der Bekämpfung von Antiziganismus gewidmet.50 
Die Landeszentralen für politische Bildung 

(LZPB) führen ebenfalls Aktivitäten durch, wel-
che die Bevölkerung über die Geschichte der Sinti 
und Roma sowie ihre Verfolgung aufklären sollen. 
Die LZPB Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise 
2015 einen Sammelband zur Geschichte der Sinti 
und Roma und zu ihrer gegenwärtigen Lage her-
ausgegeben. 2017 hat die LZPB Berlins zusammen 
mit RomnoKher Berlin-Brandenburg e. V. eine Ver-
anstaltungsreihe zur Bildungssituation und politi-
schen Teilhabe von Sinti und Roma durchgeführt. 
Die LZPB Bayerns zusammen mit der BpB gab 
2015 ebenfalls einen Sammelband zur Geschichte 
der Sinti und Roma heraus, der die frühe polizei-
liche Erfassung, die „Rassenkunde“ sowie den Völ-
kermord an der Community thematisiert.

Ein weiterer Bereich der Sensibilisierung für 
Antiziganismus ist die Aus- und Fortbildung der 
Landespolizeibehörden. Aus der Antwort von 
acht Landespolizeibehörden auf eine im Rahmen 
dieser Bestandsaufnahme durchgeführten Anfra-
ge geht hervor, dass die Geschichte der Sinti und 
Roma und ihres Genozids durch die Nazis sowie 
die gegenwärtige Diskriminierung der Commu-
nity Themen der Aus- und Fortbildung der Lan-
despolizeibehörden sind. In Baden-Württemberg 
werden die Ermordung von Sinti und Roma durch 
die Nationalsozialisten sowie die Themen Stereo-
type, Vorurteile und Racial Profiling in der Aus-
bildung behandelt. In Berlin, Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt werden die Geschichte der Sinti 
und Roma und ihr Genozid durch die Nazis sowie 
die gegenwärtige Lage der Community nicht grup-
penspezifisch behandelt, sondern an mehreren 
Stellen in den Lehrplänen des mittleren und ge-
hobenen Dienstes der Polizeiaus- und -fortbildung. 
In Mecklenburg-Vorpommern wird das Thema 
Antiziganismus im Fach Polizeigeschichte im Zu-
sammenhang mit der NS-Verfolgung und mit den 
rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichten-
hagen im Jahr 1992 behandelt. In Bayern werden 
die aktuellsten Ergebnisse von Fachstellen zum 
50 Die BZPB ist im Innenministerium angesiedelt. Die Abteilung für  
  Extremismusprävention hat ein jährliches Budget von 2,4 Millionen Euro. 
  Dieser Betrag ist für Maßnahmen vorgesehen und schließt nicht Perso- 
  nal kosten ein.

III Antiziganismus

Antiz iganismus I I I

33



Extremismus in der Ausbildung der Polizei mitein-
bezogen; auch die Rolle der Polizei in der NS-Zeit 
wird behandelt. In Thüringen wird ein Workshop 
im Rahmen eines Besuches des Dokumentations-
zentrums Deutscher Sinti und Roma ausgeführt. 
In Sachsen ist eine Koordinierungsstelle „inter-
kulturelle Kompetenz“ innerhalb der Professur für 
Gesellschaftswissenschaften eingerichtet worden. 
In dieser werden aber die Themen Sinti und Roma 
oder Antiziganismus nicht spezifisch behandelt.51

Wichtige Träger in der Sensibilisierungsarbeit 
gegen Antiziganismus sind die Selbstorganisatio-
nen der Sinti und Roma und Vereine, die sich für 
ihre Rechte einsetzen. Die Landesverbände Deut-
scher Sinti und Roma, Amaro Foro, Amaro Drom 
und Madhouse führen regelmäßig Sensibilisie-
rungsseminare für die Verwaltung, Polizei, Sozi-
alarbeiter sowie in Schulen u. a. durch. In diesem 
Bereich ist die Arbeit des Dokumentations- und 
Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma beson-
ders hervorzuheben. Das Zentrum hat eine Dau-
erausstellung zu dem vom NS-Regime an Sinti 
und Roma verübten Völkermord. Durch Vorträge, 
Filmvorführungen, Ausstellungen, Konzerte und 
Exkursionen will das Zentrum die Erinnerung an 
die Geschichte und Kultur der deutschen Sinti und 
Roma bewahren und einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich machen.

Auf Bundesebene sind Programme eingerichtet 
worden, die die Gleichbehandlung und das Empo-
werment von benachteiligten Sinti und Roma so-
wie die Bekämpfung von Antiziganismus fördern 
sollen. Dieser Entwicklung folgend wurde in Bun-
desprogrammen und Agenturen zur Demokratie-
förderung der thematische Schwerpunkt „Bekämp-
fung von Antiziganismus“ bzw. „Sinti und Roma“ 
eingeführt. Zu diesen Programmen gehört „Demo-
kratie leben!“ des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), dessen 
Programmlaufzeit von 2015–2019 geht und das im 
Jahr 2017 ein Budget von 104,5 Millionen Euro hat. 
Das Programm fördert Projekte zur Radikalisie-
rungsprävention und  Demokratieförderung. Laut 
51  Aus den Antworten der Polizeibehörden Baden-Württemberg, Bayern,  
  Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen- 
  Anhalt und Thüringen zu unserer Anfrage zur Behandlung der Geschichte  
  der Sinti und Roma und ihrer Verfolgung in der Polizeiausbildung.

Bundesregierung sind zwischen Programmbeginn 
und September 2017 40 Maßnahmen im The-
menfeld Antiziganismus gefördert worden. Dabei 
handelt es sich um 29 Einzelmaßnahmen (Pro-
grammbereich „Partnerschaften für Demokratie“), 
9 Modellprojekte (Programmbereich „Ausgewähl-
te Phänomene gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit und Demokratiestärkung im ländlichen 
Raum“), und es wird außerdem das Dokumenta-
tions- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und 
Roma in seiner Entwicklung zu einem bundeszen-
tralen Träger gefördert (Programmbereich „Struk-
turentwicklung zum bundeszentralen Träger“) 
(Deutscher Bundestag 2017d: 10ff). Es ist hervor-
zuheben, dass „Demokratie leben!“ das erste Bun-
desprogramm ist, das die Bekämpfung von Antizi-
ganismus als Programmziel mit aufgenommen hat.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) hat in den letzten Jahren Projekte geför-
dert, welche die soziale Eingliederung von Roma 
mit Migrationshintergrund und ihr Empower-
ment fördern sollen. Es handelt sich um dreijäh-
rige Integrationsprojekte.52 Aus der Sichtung der 
Projektjahrbücher des BAMF geht hervor, dass im 
Zeitraum 2013–2015 zehn Integrationsprojekte 
gefördert wurden, die Roma mit Migrationshinter-
grund explizit als Zielgruppe benannten (Projekt-
jahrbücher des BAMF 2013, 2014, 2015).

Das BMFSFJ fördert ebenfalls Initiativen und 
Projekte, die Roma als Zielgruppe haben. Über den 
Bundesverband Deutsche Jugend in Europa erhält 
der Roma-Jugendbundesverband Amaro Drom 
eine Regelförderung durch das BMFSFJ.53 Obwohl 
es kein Programm der Bundesregierung, sondern 
eine Stiftung des öffentlichen Rechts darstellt, 
muss hier auch das Förderprogramm der Stiftung 

„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) 
genannt werden. Die EVZ fördert Projekte, die Sin-
ti und Roma als Zielgruppe haben oder die Förde-
rung ihrer Gleichbehandlung unterstützen sollen. 
Im Jahr 2016–2017 sind 11 dieser Projekte geför-
dert worden. 

52 Die Modellprojekte von Demokratie leben! und die hier erwähnten Pro 
	 	 jekte	des	BAMF	werden	in	der	Regel	mit	circa	50.000	€	jährlich	gefördert.

53 Mehr Information über Finanzierung von Projekten durch das BMFSFJ  
	 	 findet	sich	im	Umsetzungsbericht	der	Bundesregierung.
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Darüber hinaus gibt es zwei weitere Initiativen, 
die nicht unmittelbar die Bekämpfung von Anti-
ziganismus zum Ziel haben, die aber einen Bei-
trag leisten, die herrschenden Narrative über Sinti 
und Roma zu verändern. Die erste ist RomArchive, 
das digitale Archiv der Sinti und Roma, das von 
der Kulturstiftung des Bundes mit 3,75 Millionen 
Euro gefördert wird. Die zweite ist das Europäische 
Roma Institut für Kunst und Kultur, das 2018 eine 
Projektförderung vom Auswärtigen Amt in Höhe 
von 180.000 Euro erhalten hat.

Es ist als positiv zu bewerten, dass die Themen 
Gleichbehandlung von Sinti und Roma und Be-
kämpfung von Antiziganismus einen Platz in Bun-
desprogrammen wie den oben genannten gefun-
den haben. Die zeitlich befristete Förderung stellt 
eine gute Gelegenheit vor allem für nicht etablier-
te Selbstorganisationen dar, um Projekte durchzu-
führen, wodurch sie sich Erfahrung und Experti-
se aneignen und damit professionalisieren können. 
Ein Mangel bleibt dennoch, dass die Nachhaltig-
keit der Projekte wegen der eingeschränkten Lauf-
zeit in der Regel nicht gewährleistet werden kann. 
Das betrifft nicht nur Projekte, die Sinti und Roma 
als thematischen Schwerpunkt haben. Es ist ein 
grundsätzliches Problem der Förderung von zivil-
gesellschaftlichen Initiativen in der Demokratie-
förderung und bei der Bekämpfung von Rechts-
extremismus. Langfristige Förderung, die zu 
nachhaltigen Ergebnissen führen kann, wird durch 
Strukturförderung gewährleistet.54 Diese wird in 
der Regel in eingeschränktem Umfang und in der 
Regel an etablierte Organisationen gewährt.55 

54 In einer zweiten Evaluation des Programms Demokratie Leben! wurde  
	 	 ein	damit	verbundenes	Problem	festgestellt,	nämlich	das	der	Kofinan- 
  zierung durch die Träger. Dies stellt ein zusätzliches Problem dar, damit  
  zivilgesellschaftliche Organisationen wirksam ihre Projekte umsetzen  
	 	 können	(Heinze	et	al	2016:	56).	Im	ersten	Evaluationsbericht	des	 
	 	 Programms	wird	erörtert,	dass	„die	Lösung	des	Regelfinanzierungs- 
  problems über den Weg einer Strukturförderung“ als operativer  
  Anspruch formuliert wird. 

55	 Siehe	dazu	den	offenen	Brief		von	zivilgesellschaftlichen	Organisationen,	 
  die die Verabschiedung des dem Bundeskanzleramt vorliegenden  
  Demokratiefördergesetzes sowie die Verankerung der Präventions-  
	 	 und	Demokratieförderarbeit	in	den	Regelinstitutionen	(Offener	Brief	 
	 	 2017)	fordern,	sowie	das	Positionspapier	der	Bundesarbeitsgemein- 
	 	 schaft	Demokratieentwicklung	(BAGD)	zu	den	Bundestagswahlen	2017.

2. Hasskriminalität

Sinti und Roma sind regelmäßig Opfer von Hass-
kriminalität als Resultat des weit verbreiteten An-
tiziganismus. Dieser Antiziganismus nimmt auch 
heute, über 70 Jahre nach dem Zivilisationsbruch 
des Holocaust, immer noch gewaltsame Formen 
an. Im deutschen Strafrecht gibt es keinen Son-
derparagrafen zur Hasskriminalität, jedoch regelt 
§ 46 Abs. 2 StGB, dass bei der Strafzumessung „be-
sonders auch rassistische, fremdenfeindliche oder 
sonstige menschenverachtende“ Beweggründe 
und Ziele des Täters zu beachten sind (ADS 2015).

ERFASSUNG VON HASSKRIMINALITÄT

Seit dem 01.01.2017 werden nach der Richtlinie 
des Ministeriums des Innern antiziganistische 
Straftaten in der Statistik der Politisch motivierten 
Kriminalität (PMK) innerhalb der Oberkategorie 

„Hasskriminalität“ und der Unterkategorie „Frem-
denfeindlich“ erfasst. Zuvor erfolgte keine von den 
anderen als „fremdenfeindlich“ erfassten Delik-
ten separate Zählung antiziganistisch motivier-
ter Straftaten. Auf eine parlamentarische Anfra-
ge antwortete die Bundesregierung, dass zwischen 
dem 1. Januar und dem 17. November 2017 durch 
die Länder 30 politisch motivierte Straftaten zur 
Unterkategorie „Antiziganistisch“ gemeldet wur-
den (Deutscher Bundestag 2017d).56 

Man kann davon ausgehen, dass die erfassten 
antiziganistischen Straftaten nur einen Bruchteil 
der Realität abbilden. Im Zusammenhang mit die-
ser Dunkelziffer sollten die rechtsextremistischen 
Gewalttaten gegen Ausländer und gegen Asylbe-
werberunterkünfte berücksichtigt werden. Laut 
Bundesverfassungsschutz wurden in den Jahren 
2015 und 2016 jeweils 153 Gewalttaten auf diese 
Unterkünfte verübt. Im Jahr 2015 waren 65 davon 
Brandstiftungsdelikte und 75 im Jahr 2016. Bei 
diesen Übergriffen nahmen die Täter den Tod der 
Asylbewerber in Kauf (Bundesministerium des In-
nern 2016: 49). Asylbewerber aus den Balkanlän-
dern werden in diesen Unterkünften untergebracht, 
56 Antworten auf unsere Anfrage der Landeskriminalämter Baden- 
  Württemberg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und  
  Sachsen-Anhalt.
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aber es  gibt keine Daten darüber, in wie vielen der 
angegriffenen Unterkünften sich Roma befanden. 
Im Jahr 2016 wurden 1.190 fremdenfeindliche Ge-
walttaten mit rechtsextremistischem Hintergrund 
erfasst; 2015 waren es 918. 

BEISPIELE VON HASSKRIMINALITÄT

Verschiedene Organisationen und Anlaufstellen 
berichten über antiziganistische Straftaten. Laut 
des Vereins Amaro Foro sind obdachlose Bürger 
aus Bulgarien und Rumänien besonders gefähr-
det, Opfer rassistischer Gewalt zu werden (Amaro 
Foro 2016: 17). Die Registerstelle für antiziganisti-
sche Vorfälle des Vereins hat circa 30 Vorfälle in 
Berlin registriert, die als Hasskriminalität bezeich-
net werden können (ebd.). Amnesty International 
berichtet beispielsweise in seinem Jahresbericht 
2016 über etwa 40 Roma, die in einem Haus in Ber-
lin systematisch von Rechtsextremen schikaniert 
wurden (Amnesty International 2016: 51).

Besonders alarmierend sind gewaltsame Über-
griffe auf Sinti und Roma. Als solcher kann der 
Brandanschlag auf ein Wohnhaus in Plauen am 
29.12.2017 gewertet werden, in dem Roma-Fami-
lien, überwiegend aus Rumänien und der Slowakei, 
lebten. 19 Personen wurden verletzt, zwei Frauen 
und zwei Kinder so schwer, dass sie in Lebensge-
fahr schwebten. Der mutmaßliche Täter wurde 
kurz darauf gefasst. Medienberichten zufolge rie-
fen Passanten rechtsextreme, menschenverach-
tende Parolen wie „Lass sie verbrennen“ oder „Sieg 
Heil“ und behinderten sogar die Feuerwehrmän-
ner bei ihrer Rettungsaktion (MDR Sachsen 2018). 
Trotz seines Ausmaßes hat die  überregionale Pres-
se über diesen Anschlag bisher kaum geäußert. 
Die Polizei hat sich nicht über das Tatmotiv dieses 
Brandanschlages geäußert.

ANTIZIGANISTISCHE STRAFTATEN WERDEN 

NICHT KORREK T EINGESTUFT

Oft werden mögliche rassistische und speziell an-
tiziganistische Motive in polizeilichen Ermittlun-
gen ignoriert. Dies war auch in München 2016 
der Fall, als ein 18-jähriger Schüler im Zuge eines 
Amoklaufes neun Menschen tötete. Unter den Op-
fern waren ein Sinto und zwei kosovarische Roma. 
Obwohl fast alle Opfer einen Minderheitenhinter-
grund hatten und die Staatsanwaltschaft und das 
LKA Bayern die rechtsextreme Gesinnung des At-
tentäters attestierten, wurde diese Tat nicht als 
fremdenfeindlich eingestuft, weil der Täter in psy-
chiatrischer Behandlung war. In drei unabhängi-
gen Gutachten, die im Auftrag der Fachstelle für 
Demokratie der Stadt München erstellt wurden, 
wurde hingegen ein rassistisches  Motiv des At-
tentats festgestellt. Jedoch wurde auch in diesen 
Gutachten die Zugehörigkeit mehrerer Opfer zur 
Minderheit der Sinti und Roma und damit eine 
möglicherweise spezifisch antiziganistische Moti-
vation des Täters nicht zur Kenntnis genommen 
bzw. analysiert.

Ähnliches ereignete sich im Jahr 2016, als drei 
bulgarische Roma in München bei einem Brand-
anschlag starben. Der Täter wurde identifiziert. 
Vermutlich aufgrund seines eigenen Migrations-
hintergrundes wurde nicht weiter nach möglichen 
rassistischen Motiven geforscht. Gerade in einem 
solchen Fall hätte der Begriff des Antiziganismus 
es ermöglicht, ein möglicherweise antiziganisti-
sches Motiv auch bei einem Tatverdächtigen zu 
identifizieren, der selbst von Rassismus betroffen 
ist. Stattdessen wurde die Erklärung, der Täter sei 

„über die Wohnsituation“57 und „wegen des Mülls 
im Haus, wegen der ständig wechselnden Mieter“58 
frustriert gewesen, als Motiv akzeptiert.59 In jedem 
Fall ist zu kritisieren, dass die Polizei ein mögliches 
antiziganistisches Motiv nicht stärker in Betracht 
gezogen hat, obwohl die Opfer Roma waren. 
57 http://www.br.de/nachrichten/oberbayern/inhalt/brand-muenchen- 
  dachauer-strasse-126.html. 

58 http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.pressekonferenz- 
  livestream-brandstiftung-mit-3-toten-verdaechtiger- 
	 	 festgenommen.24fd235b-c391-4b94-81b2-5d68dabf58b8.html.	

59	 Hier	besteht	eine	Ähnlichkeit	zu	dem	pogromartigen	Angriff	auf	Geflüch- 
  tete in Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992. Auch die Brandstiftenden  
  jenes rassistischen Mobs zeigten sich frustriert über die Wohnsituation.
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ANTIZIGANISTISCHE VOLKSVERHETZUNG 

IN WAHLK AMPAGNEN

Die Volksverhetzung ist eine der am häufigsten 
verübten Straftaten im Bereich Antiziganismus. 
Von den oben genannten 30 verübten antiziganis-
tischen Delikten im Jahr 2017 waren 17 Straftaten 
der Volksverhetzung zuzuordnen (Deutscher Bun-
destag 2017d: 14ff). Deutschland hat den Rahmen-
beschluss des Europarates zur strafrechtlichen 
Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucks-
weisen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
unterschrieben (Rahmenbeschluss 2008/913/JI des 
Rates, 28. November 2008). Der Artikel 1,1 des Rah-
menbeschlusses untersagt „die öffentliche Aufsta-
chelung zu Gewalt oder Hass gegen eine nach den 
Kriterien der Rasse, Hautfarbe, Religion, Abstam-
mung oder nationalen oder ethnischen Herkunft 
definierte Gruppe von Personen oder gegen ein 
Mitglied einer solchen Gruppe“. Darüber hinaus 
verpflichtete sich die Bundesrepublik Deutschland 
durch die Ratifizierung diverser völkerrechtlicher 
Verträge zur aktiven Bekämpfung von Rassismus 
(das Internationale Abkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung – ICERD, 
der Internationale Pakt über bürgerliche und poli-
tische Rechte – ICCPR). Trotz der aus den beispiel-
haft genannten Verträgen resultierenden Pflichten 
ließen deutsche Behörden (Justiz, Kommunalver-
waltungen) volksverhetzende Propaganda im öf-
fentlichen Raum zu.

Während des Bundestagswahlkampfs 2013 und 
2017 hängte die rechtsextreme Nationaldemokra-
tische Partei Deutschlands (NPD) Wahlplakate 
mit antiziganistischen und rassistischen Slogans 
auf: „Geld für die Oma statt für Sinti und Roma“, 

„Maria statt Sharia“ und „Gas geben“ (dieser Slo-
gan rekurriert auf den Massenmord in den Gas-
kammern deutscher Konzentrations- und Vernich-
tungslager). 

Die Stadtverwaltung von Bad Hersfeld ließ 
die Plakate abhängen, da sie den Tatbestand der 
Volksverhetzung erfüllt sah. Nachdem das Ver-
waltungsgericht Kassel entschied, dass der Slogan 

„Geld für die Oma statt für Sinti und Roma“ kei-

ne Volksverhetzung darstelle, nicht eindeutig zu 
Willkürhandlungen gegen die Minderheit aufrie-
fe und daher durch die Meinungsfreiheit gedeckt 
sei, musste die Stadt Bad Hersfeld die Plakate wie-
der aufhängen. Unter Berufung auf den Beschluss 
des Verwaltungsgerichts Kassel wurden zahlreiche 
Strafverfahren gegen die NPD eingestellt, und in 
Gießen wurde die Stadtverwaltung mit der glei-
chen Argumentation gerichtlich dazu gezwungen, 
die Aufhängung der abgehängten Plakate wieder 
anzuordnen.60 

Aufgrund zahlreicher Proteste von Sinti- und 
Roma-Verbänden beauftragte das Justizministeri-
um die Professorin Stefanie Schmahl, Universität 
Würzburg, damit, ein Rechtsgutachten zu erstel-
len.61 Schmahl kommt zu dem Ergebnis, dass die 
NPD-Plakate den Tatbestand der Volksverhetzung 
erfüllen können, was durch eine Stellungnahme 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte be-
stätigt wird,62 und zumindest auf Grundlage völ-
kerrechtlicher Normen abgehängt werden müs-
sen. Im Gutachten werden unter anderem folgende 
Gründe für ein Abhängen vorgebracht: 

 • Für die Anwendung der polizeirechtlichen 
Generalklausel ist es unerheblich, dass der 
§ 130 StGb erfüllt ist.

 •  Der Slogan „Geld für die Oma statt für Sin-
ti und Roma“ verstößt gegen völkerrecht-
lich normierte Verbotsnormen (ICERD, 
ICCPR, Europäische Menschenrechtskom-
mission – EMRK), die Teil der deutschen 
Rechtsordnung sind und denen eine staat-
liche Handlungspflicht zur Unterbindung 
rassistischer Propaganda immanent ist.

 •  Das Verbot der Hassrede zielt darauf ab, 
dem sogenannten „silencing effect“, wo-
nach ethnische Minderheiten durch verbale 
Einschüchterungen mundtot gemacht 

60 Link zur Entscheidung des Verwaltungsgerichts Kassel:  
	 	 https://verwaltung.hessen.de/irj/VG_Kassel_Internet?rid=HMdJ_15/ 
	 	 VG_Kassel_Internet/sub/303/303d1051-dce0-4179-cdaa-2b4170cf 
	 	 46a,,,11111111-2222-3333-4444-100000005003%26overview=true.htm

61		 Link	zum	Gutachten:http://www.jura.uni-wuerzburg.de/fileadmin/ 
	 	 02140200/user_upload/Aktuelles_Ankuendigungen/Gutachten_ 
  Wahlkampfplakate.pdf

62	 http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/ 
	 	 Publikationen/Stellungnahmen/Stellungnahme_DIMR_Rassistische_ 
	 	 Wahlplakate_NPD_Grenzen_Meinungsfreiheit.pdf
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werden sollen und ihnen das fundamentale 
Recht auf gleichberechtigte Freiheit und 
Teilhabe abgesprochen werden soll, wirk-
sam entgegenzutreten, nicht den aus der 
Meinungsfreiheit folgenden Wettbewerb 
der Meinungen einzuschränken.63 

Trotz der eindeutigen Ergebnisse der Gutachterin 
und der deutlichen Stellungnahmen des Deut-
schen Instituts für Menschenrechte weigerte die 
Stadt Ingolstadt sich im September 2017, NPD-
Plakate mit dem Slogan „Geld für die Oma statt 
für Sinti und Roma“ abzuhängen. Die Rechts- und 
Baureferenten der Stadt Ingolstadt begründeten 
die Entscheidung damit, dass keine Möglichkeit 
zur Entfernung der Plakate bestünde, da dieses 
Wahlplakat bereits gerichtlich überprüft worden 
sei, und stützten sich insbesondere auf den Be-
schluss des Verwaltungsgerichts Kassel. Diese 
Entscheidung widerspricht Beschlüssen der Jus-
tizminister und Justizministerinnen der Länder 
zu rassistischer Wahlwerbung 2015 und 2016, in 
denen steht, dass „alle rechtlichen Möglichkei-
ten ergriffen werden müssen, um Wahlkampf-
hetze auf Kosten von Minderheiten zu unter-
binden“ (Konferenz der Justizministerinnen und 
Justizminister der Länder Beschlüsse 2015, 2016). 
Der Zentralrat lässt derzeit auf dem Wege einer 
Fortsetzungsfeststellungsklage, die beim Verwal-
tungsgericht München anhängig ist, überprüfen, 
ob die Stadt – resultierend aus ihrer Pflicht zur 
Unterbindung von rassistischer Propaganda und 
dem volksverhetzenden Charakter der Plakate – 
eine Pflicht zum Handeln gehabt hätte. Die vom 
Zentralrat gegen die NPD in diesem Kontext er-
stattete Strafanzeige wurde mit der Begründung, 
der Täter könne nicht ermittelt werden, zwar ein-
gestellt, aber hiergegen legte der Zentralrat Be-
schwerde ein und kritisierte dieses Vorgehen öf-
fentlich, da so der „rassistischen Propaganda ein 
Freifahrtschein“ erteilt werde.64

63	 Siehe	auch	dazu	Karakul	2017.	

64 http://zentralrat.sintiundroma.de/zentralrat-deutscher-sinti-und- 
  roma-kritisiert-untaetigkeit-der-staatsanwaltschaft-gegenueber- 
  rassistischer-wahlwerbung/

3. Hassrede online

Die im Netz vorkommende Hetze gegen Sin-
ti und Roma bedient sich antiziganistischer Res-
sentiments, Vorurteile und Stereotype entlang 
der imaginierten Figur des „Zigeuners“ oder „No-
maden“ (vgl. Hamelmann, Lhopitault, Schadauer 
2017: 61; 90; jugendschutz.net 2010: 1). Die Tra-
dierung des Antiziganismus bekommt durch das 
Internet und durch die digitale Kommunikation 
in unterschiedlichen Netzwerken eine neue Di-
mension. Menschenverachtende Beiträge werden 
heute im Internet anonym, schneller und weitrei-
chender verbreitet als jemals zuvor und stärken 
rechtsextreme und rechtspopulistische Diskurse. 
So ist antiziganistische Hate Speech in nahezu al-
len Onlineformaten wie z. B. in Blogs, Posts, Snaps, 
Tweets, Profilen und „Fake News“ (vgl. Hamel-
mann, Lhopitault, Schadauer 2017: 4) in sozialen 
Netzwerken auffindbar und wird durch Kommen-
tare, Bilder, Fotos, Meme und Videos ausgedrückt. 
In sozialen Netzwerken wie Facebook und YouTu-
be nimmt die Kommentarfunktion eine besonde-
re Stellung ein, da insbesondere in Kommentaren 
Volksverhetzung, Beleidigungen und andere straf-
bare Hassparolen mit antiziganistischen Inhalten 
zu finden sind (vgl. ebd.: 1; 2). Antiziganismus wird 
aber nicht nur durch soziale Medien, sondern auch 
auf anderen Plattformen wie in den Kommentar-
spalten digitaler Zeitungen und  mit anderen Kom-
munikationsmitteln, wie z. Β. E-Mails oder ande-
ren Formaten, im Internet gestreut (vgl. ebd.: 62). 

Rechtsextreme und rechtspopulistische Web-
sites sind bei der Verbreitung von antiziganisti-
scher Hetze ein besonders erfolgreiches Medium. 
Insbesondere NPD-nahe Facebook-Seiten beinhal-
ten antiziganistische Beiträge, die Angehörige der 
Minderheit beschimpfen und Hass hervorrufen 
und verbreiten (ebd: 34ff). Die rechtsextreme Par-
tei „Der III. Weg“ verbreitet ebenfalls mittels an-
tiziganistischer Kampagnen auf ihren Webseiten 
Hass und Hetze gegen Sinti und Roma. 

Ein erster Schritt zu einer effektiveren Be-
kämpfung von Hassrede-Kommentaren ist das 
Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), das seit 
dem 1. Oktober 2017 in Kraft ist. Das Gesetz sieht 
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u. a. vor, die sozialen Netzwerke stärker für die auf 
ihrer Plattform zur Verfügung gestellten Beiträge 
zur Verantwortung zu ziehen, indem sie dazu ver-
pflichtet werden, strafbare Inhalte, wie z. B. Volks-
verhetzung, Beleidigungen, Bedrohungen, üble 
Nachrede und Verleumdung, innerhalb einer fest-
gelegten Frist zu löschen sowie es Nutzern zu er-
leichtern, solche Inhalte zu melden. Dabei soll ein 
Nichthandeln seitens der Netzwerkbetreiber mit 
einem Bußgeld geahndet werden können (vgl. Bun-
desregierung 2017b). 

ANTIZIGANISTISCHE FALLBEISPIELE

Ein Beispiel für antiziganistische Hassrede online 
ist die Debatte um die Entführung und Ermordung 
eines sechsjährigen Kindes in Potsdam im Juli 
2015. In einer öffentlichen Facebook-Gruppe „Su-
che Elias“, die nach dem Verschwinden des Jungen 
zur Organisation der Suche erstellt wurde, schrieb 
der User Simon K. Folgendes: „Dreckige Romas 
diese Inzest Missgeburten, entführen wohl auch 
Kinder!“. Daraufhin erstattete ein Leser Anzei-
ge gegen Simon K. sowie diejenigen Personen, die 
seine Aussage „geliked“ hatten. Nun muss sich der 
Beschuldigte wegen Volksverhetzung vor Gericht 
verantworten (vgl. Bischoff 2018). 

MONITORINGSTRUK TUREN

Um Hassrede online wirksamer zu bekämpfen, ist 
es notwendig, fundierte wissenschaftliche Un-
tersuchungen zu antiziganistischer Hassrede im 
Netz weiter voranzutreiben, das Phänomen sys-
tematisch zu dokumentieren und in der medien-
kritischen Bildung zu verankern. Zur Analyse und 
Erfassung von Online-Antiziganismus sind Moni-
toringstrukturen unabdingbar. Momentan gibt es 
kein offizielles Monitoring zur Online-Hassrede, 
es kann lediglich auf Bundesebene auf die Kleine 
Anfrage der Fraktion Die Linke vom 20.12.2017 
verwiesen werden. Die Antwort der Bundesregie-
rung auf diese identifiziert 6 Fälle von Hassrede in 
sozialen Medien unter den insgesamt 30 erfassten 
antiziganistischen Sachverhalten für den Zeitraum 
Januar bis November 2017 (Deutscher Bundestag 

2017d). Dabei ist zu bemerken, dass die Unter-
kategorie „antiziganistisch“ erst seit 2017 erfasst 
wird und die Monitoringstrukturen bisher nicht 
ausreichend etabliert sind. Diese geringe Zahl von 
Strafanzeigen steht in keinem Verhältnis zu der 
nachweislich hohen Zahl an Vorfällen antiziga-
nistischer Hassrede im Internet. Dies allein zeigt, 
dass wirksame Monitoring-Mechanismen ein-
gerichtet werden sollten, um Antiziganismus im 
Netz zu bekämpfen.

Weitere Informationen liefert der Bericht 
des International Network Against Cyber Hate 
(INACH), in dem Online-Hassrede in sechs Län-
dern untersucht wird, die sich gegen Juden, Sin-
ti und Roma, Muslime und Homosexuelle richtet 
(vgl. Hamelmann, Lhopitault, Schadauer 2017: 8). 
In diesem Bericht werden exemplarisch Vorfälle 
antiziganistischer Online-Hassrede in Deutsch-
land dargestellt und analysiert. Darüber hinaus 
haben Bund und Länder für den Jugendschutz im 
Internet das Kompetenzzentrum „jugendschutz.
net“ eingerichtet. Das dokumentiert seit einigen 
Jahren auch explizit Fälle von antiziganistischer 
Hassrede im Internet. 

Laut Monitoringbericht von jugendschutz.
net aus dem Jahr 2010 – dem einzigen deutschen 
Monitoringbericht, der bisher zum Thema „an-
tiziganistische Hassrede“ existiert – sind antizi-
ganistische Beiträge überwiegend bei Facebook 
und YouTube zu finden. Von 149 untersuchten 
Beiträgen mit antiziganistischen Inhalten wie-
sen 35 Beiträge volksverhetzende Elemente auf, 
34 Beiträge wurden aufgrund ihrer rassistischen 
Ausrichtung als jugendgefährdend eingestuft. 
Aussagekräftig ist weiterhin, dass 59 % der unzu-
lässigen Fälle auf Plattformen gesichtet wurden, 
die nicht in einem rechtsextremen Kontext stan-
den. Dies belegt die Tendenz der Salonfähigkeit 
von menschenfeindlichen Aussagen (vgl. jugend-
schutz.net 2010).

Auf lokaler Ebene kann auf die jährliche Do-
kumentation von Amaro Foro verwiesen werden. 
Der Verein dokumentiert antiziganistisch diskri-
minierende Vorfälle in Berlin (vgl. Amaro Foro 
2016, 2017).
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GEGENSTRATEGIEN: ANSÄTZE 

Strafbare Beiträge müssen angezeigt und straf-
rechtlich verfolgt werden. Bisher ist jedoch fest-
stellbar, dass die vom Zentralrat Deutscher Sinti 
und Roma erstatteten Strafanzeigen gegen antizi-
ganistische Hassrede im Netz in der überwiegen-
den Mehrzahl der Fälle eingestellt wurden.65 Grün-
de sind u.  a. die Anonymität der Internet-User, 
durch die es bei einer Anzeige gegen unbekannt 
bleibt, und der Standort der betreibenden Server 
einschlägiger rechter Websites im Ausland66 (vgl. 
jugenschutz.net 2010: 1). 

Es ist ein unermesslich wichtiger Teil der Aus-
arbeitung von Gegenstrategien, die gesellschaftli-
che und politische Aufmerksamkeit auf den oft so-
zial akzeptierten Rassismus gegen Sinti und Roma 
zu lenken. Insbesondere diejenigen, die sich mit 
Hassrede im Internet beschäftigen, müssen die 
Strukturen des Antiziganismus verstehen. So ist 
durch das NetzDG allein nicht sichergestellt, dass 
jene, die überprüfen, ob ein Verstoß vorliegt, Anti-
ziganismus verstehen und ernst nehmen. Des Wei-
teren stehen Jugendliche bei der Sensibilisierung 
im Bereich von Online-Hassrede im Vordergrund, 
da sie durch ihre starke Partizipation in sozia-
len Netzwerken und ihre Entwicklung besonders 
stark von den negativen Auswirkungen von Hass-
rede betroffen sind. Nicht alle Kommentare kön-
nen trotz strittiger Inhalte gelöscht werden, da sie 
von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Deshalb ist 
es wichtig, Counter Speech auf antiziganistische 
Kommentare zu entwickeln, was einen weiteren 
wichtigen Punkt der Bildungsarbeit darstellt.67

Für all diese Ziele ist es wichtig, dass Sinti- und 
Roma-Organisationen bei der Entwicklung von 
Schritten gegen Hassrede im Internet als Experten 
stärker herangezogen und beteiligt werden, denn 
65	 	 Im	Jahr	2016	erstattete	der	Zentralrat	z. B.	Strafanzeige	wegen	des	
Verdachts der Holocaustleugnung durch eine Privatperson auf Facebook 
(vgl.	Zentralrat	Deutscher	Sinti	und	Roma	2016).

66 Es kommt aber auch vor, dass es, wie bei dem oben erwähnten Fall,  
  nicht zu einer Anklage kommt, weil dem Angeklagten ein Mangel an 
  Wissen und Intellektualität unterstellt wird, die für das Verfassen einer  
  Hassaussage laut Staatsanwaltschaft notwendig sind (Staatsanwalt 
	 	 schaft	Neubrandenburg	2016).

67 Counter Speech	ist	der	englische	Begriff	für	Gegenrede.	Bei	der	 
  Streuung von Hate Speech werden bestimmte Narrative, also Er-     
	 	 zählungen,	aufgegriffen,	die	weitergegeben	werden.	Weil	diese	Form	 
  der Narrative menschenverachtend ist, werden sie toxische Narrative  
	 	 genannt	(Antonio	Amadeu	Stiftung	2017).	Um	diese	aufzubrechen, 
   müssen Counter Speech und Counter Narratives entwickelt werden.

es ist entscheidend, dass Angehörige der Minder-
heit partizipieren, um sie stärker an der politischen 
Arbeit zu beteiligen. 

4. Antiziganismus in den Medien

Antiziganistische Stereotype in Form klischeehaf-
ter Darstellungen von Sinti und Roma in deutschen 
Medien stellen eine jahrzehntelange Praxis dar, die 
zu einer steten Stigmatisierung und Diskriminie-
rung der Minderheit beiträgt. Seit der EU-Oster-
weiterung zeichnet sich allerdings eine dramati-
sche Verschärfung dieses Phänomens ab, indem 
antiziganistische Diskurse immer häufiger in der 
Berichterstattung deutscher Medien auftauchen. 
Die mediale Berichterstattung zur EU-Zuwande-
rung aus Bulgarien und Rumänien sowie zu Asylsu-
chenden aus dem Westbalkan ist klar von antiziga-
nistischen Narrativen geprägt. In weiten Teilen der 
Berichterstattung wird explizit thematisiert, dass 
es sich um Roma handelt; in anderen wird dies sug-
geriert. Roma, die EU Zuwanderer sind, werden als 

„Sozialschmarotzer“ und „Asoziale“ dargestellt, die 
den deutschen Wohlfahrtsstaat ausnutzen, uner-
träglichen Lärm verursachen, die Straßen zumül-
len und sie mit kriminellen Handlungen unsicher 
machen. Antiziganistische Bilder und Diskurse 
werden sowohl von der Boulevardpresse als auch 
von seriösen Medien weitergetragen.68

STUDIE ZUM ANTIZIGANISMUS  

IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Um mehr Erkenntnisse über diese Entwicklung zu 
gewinnen, beauftragte das Dokumentations- und 
Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma im Jahr 
2014 ein Gutachten zu Antiziganismus in der deut-
schen Öffentlichkeit. Folgende Erkenntnisse werden 
darin festgehalten: „1. Antiziganismus in den Medi-
en ist nicht an die Verwendung der Bezeichnung ,Zi-
geuner‘ gebunden.  2. Antiziganismus in den Medi-
en geht weit über die Zuschreibung von Kriminalität 

68 Hier sind Links zu Beiträgen mit antiziganistischen Inhalten:  
	 	 https://www.rbb-online.de/kontraste/ueber_den_tag_hinaus/ 
	 	 terrorismus/die-mafia-der-taschendiebe.html

	 	 https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/bettelmafia-ein- 
  teil-organisierter-kriminalitaet

	 	 https://www.sat1nrw.de/aktuell/roma-probleme-175434/
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hinaus. 3. Antiziganismus in den Medien beinhaltet 
nicht notwendigerweise eine auf den ersten Blick 
erkennbare negative Darstellung; auch vermeintlich 
,positive‘ Darstellungen können als ,Philoziganismus‘ 
antiziganistische Muster reproduzieren. 4. Journa-
listen, die Antiziganismus reproduzieren, tun dies 
nicht notwendigerweise bewusst oder in böser Ab-
sicht. 5. Antiziganismus in den Medien wird in jün-
gerer Zeit zumeist nicht in offener Form geäußert, 
sondern auf viele verschiedene Arten kodiert. Zu-
dem wird häufig die Urheberschaft abgestritten. 6. 
Antiziganismus in den Medien wird durch zahlrei-
che mediale Mechanismen und Strategien erzeugt 
und kommuniziert.“ (End 2014: 26)

Die Studie weist auf entsprechende mediale 
Mechanismen hin, wie die „stereotype Bildaus-
wahl vor dem Hintergrund eines antiziganistisch 
geprägten kulturellen Deutungsrahmens“. Die 
Auswahl der Bilder, welche bei einem relevanten 
Medienbeitrag verwendet werden, läuft oft nach 
einem bestimmten Muster ab. Es werden Bilder 
ausgewählt, die etwas „Außergewöhnliches“ oder 

„Exotisches“ darstellen sollen, welche durch „Re-
kontextualisierung“ oder „Wiederholung“ eine be-
stimmte Inszenierung hervorrufen (ebd.: 44ff). Es 
gibt eine lange Liste von Stereotypen, mit denen 
Sinti und Roma in Verbindung gebracht werden. 
Die gängigsten antiziganistischen Visualisierun-
gen sind Darstellungen von schmutziger Kleidung, 
schmutzigen Wohnumfeldern und Personen. Es 
wird mit Hinweisen auf wildes Tanzen, ungebän-
digte Sexualität, den Konsum von Rauschmitteln 
und „Primitivität“, insbesondere auf mangelnde 
Bildung und Alphabetisierung, gearbeitet (ebd.).

MONITORING VON JOURNALISTISCHEN 

REPORTAGEN

Die Analyse von journalistischen Reportagen trägt 
dazu bei, antiziganistische Diskurse und Narrative 
zu offenbaren. In einer vom Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma in Auftrag gegebenen Kurzexper-
tise analysiert Markus End in zwei Sendungen des 
Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) – „Der gro-
ße Klau“ (12. April 2016) und „Ratlos in Kreuzberg“ 
(27. April 2016) –, wie antiziganistische Bilder wei-

ter tradiert werden. In einer Sendung geht es um 
Nachbarschaftskonflikte am Chamissoplatz in 
Berlin-Schöneberg, in der anderen um Taschen-
diebstahl. In beiden Reportagen werden Roma mit 

„Straßenmusik“, „Lärm“, Betteln“, „Dreck“ und „Ta-
schendiebstahl“ assoziiert. Studien des Duisburger 
Instituts für Sprach- und Sozialforschung (DISS) 
stellen denselben antiziganistischen Diskurs in lo-
kalen Medien in Duisburg in der Berichterstattung 
über EU-Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien 
in den Jahren 2014 und 2015 fest. Die EU Zuwan-
derer werden in Verbindung mit „Nomadentum“, 

„Sozialmissbrauch“, „Viren und Krankheiten“, „Kri-
minalität“, „Ratten“, „Chaos“, „Müll“ u. a. gebracht 
(DISS 2014; AK Antiziganismus in DISS 2015).

Der Roma Verein Amaro Foro aus Berlin do-
kumentiert und analysiert seit einigen Jahren in 
seinem jährlichen Medien-Monitoring Artikel re-
levanter Berliner Zeitungen, in welchen über Sin-
ti und Roma berichtet wird. Im vergangenen Jahr 
(2016) wurden insgesamt 130 Zeitungsartikel be-
rücksichtigt. Von diesen wurden 52 als diskriminie-
rend eingestuft, und zwar diejenigen, „die Klischees 
bedienen, soziale Phänomene ethnisieren, eine Ro-
ma-Zuschreibung von außen vornehmen oder – bei 
der Kriminalitätsberichterstattung – die ethnische 
Zugehörigkeit nennen“ (Amaro Foro 2016: 26). 

ETHNISCHE HERKUNFT NACH 

DEM NEUEN PRESSEKODEX

Letzteres, nämlich die Nennung bzw. Nicht-Nen-
nung der ethnischen Herkunft in der Kriminali-
tätsberichterstattung, stellt eine jahrzehntelange 
Forderung des Zentralrats Deutscher Sinti und 
Roma wie auch anderer zivilgesellschaftlicher Or-
ganisationen dar. Im März 2017 ist eine neue Re-
gelung des Deutschen Presserates in Kraft getre-
ten, nach der den Medien ein größerer Spielraum 
gewährt wird, die ethnische Zugehörigkeit in der 
Kriminalitätsberichterstattung zu erwähnen. Dass 
in Ziffer 12 das Kriterium „begründbarer Sachbe-
zug“ durch „begründetes öffentliches Interesse“ er-
setzt wurde, also eine objektive Voraussetzung zu 
einer subjektiven wurde, ist eine Schwächung des 
durch Ziffer 12 entfalteten Schutzes. In Berichter-
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stattungen verwenden Journalisten unter Missach-
tung des Pressekodexes beispielsweise den Begriff 

„Sinti-Roma-Clans“. Die sogenannten „Clan-Mitglie-
der“ verfügen über eine Staatsangehörigkeit, und es 
müssten für sie im Prinzip die gleichen individuellen 
Maßstäbe wie für alle anderen Staatsbürgern gelten. 
Ein expliziter Hinweis in den Leitlinien des Presse-
rats, dass auch im Zusammenhang mit „Clans“ aus-
schließlich die Staatsbürgerschaft, nicht aber wei-
tere Merkmale genannt werden dürfen, wäre vor 
diesem Hintergrund wünschenswert gewesen.

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, Ama-
ro Foro und der Roma Bundesverband  haben in 
den letzten Jahren mehrere Protestbriefe bei Me-
dienunternehmen und Beschwerden beim Presser-
at über Reportagen mit antiziganistischen Inhalten 
eingereicht sowie Kontakt mit den Verantwortli-

chen aufgenommen. Diese Liste fasst einige ein-
gereichte Beschwerden zusammen und stellt bei-
spielhaft die Advocacy-Arbeit der Organisationen 
der Sinti und Roma in ihrem Kampf gegen Antizi-
ganismus in den Medien dar. Sie umfasst nur einen 
Bruchteil der Offline-Medienbeiträge mit antizi-
ganistischen Inhalten. Eine umfassendere Darstel-
lung geht jedoch weit über die Kapazitäten dieses 
Monitorings hinaus. In den meisten Fällen haben 
die Adressaten der Beschwerde auf diese reagiert 
und bestritten, dass es sich bei ihren Beiträgen 
um Antiziganismus und eine Stigmatisierung der 
Minderheit handele. Welchen Einfluss diese Re-
portagen hinsichtlich Vorurteilen und Hass gegen 
Sinti und Roma haben, lässt sich in den Kommen-
tarspalten auf den jeweiligen Webseiten (s. hierzu 
auch Teil „Hassrede im Internet“ im vorliegenden 
Monitoring) ablesen. 
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Medium,  
Beitrag, Datum

Antiziganistischer Inhalt  
(beispielhafte Passagen)

Beschwerde  
durch

Adressat der  
Beschwerde

Westdeutsche  
Allgemeine Zeitung; 
Rheinische Post,
2013

„… Tochter seiner nach  
Sinti-Art angetrauten Frau“

„Stadt Duisburg scheint Roma- 
Problem in Hochfeld nicht in  
den Griff zu bekommen“

Duisburger Institut für  
Sprach- und Sozial- 
forschung & ARIC e. V.

Deutscher Presserat

SPIEGEL TV
Roma, das  
vergessene Volk
28.	Dezember.2014

Roma als homogene Gruppe, die  
Lebensunterhalt durch Betteln  
und Diebstahl (Kriminalisierung)  
erstreitet;  
„Zuzug in den goldenen Westen“

Zentral Deutscher 
Sinti und Roma

SPIEGEL TV

Bild am Sonntag
Severino Seeger  
im Bild-Verhör
14.	August	2015

 „Eine Polizeibeamtin sagte im  
Zeugenstand, es sei erstaunlich,  
dass Sie gegen Verwandte ausgesagt  
hätten. Dies geschehe in Sinti- und  
Roma-Kreisen so gut wie nie. (…)“

Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma

Gespräch mit dem 
Chefredakteur von  
Bild am Sonntag

Bild am Sonntag
Die Raubzug-Masche  
der Georgien-Mafia
31.	Dezember	2016

„(…) Viele Täter stammen auch  
aus Serbien, aus Nordafrika, aber  
sehr oft handelt es sich bei den  
Tätern auch um Roma-Clans aus  
Albanien und dem Westbalkan.“

Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma

Bild am Sonntag

RBB
Der große Klau
12.	April	2016

Siehe oben: 
Monitoring von  
journalistischen  
Reportagen

Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma & 
Amaro Foro

Gespräch mit der RBB- 
Programmdirektorin & 
dem Chefredakteur & 
Brief an RBB

RBB
Ratlos in Kreuzberg 
27.	April	2016

Siehe oben: 
Monitoring von  
journalistischen  
Reportage

Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma

Gespräch mit der RBB-
Programmdirektorin & 
dem Chefredakteur 

Bayernwelle SüdOst
,Zigeuner-Zinken‘  
in Berchtesgaden  
entdeckt
05.	September	2016

„,Zigeuner-Zinken‘ in  
Berchtesgaden entdeckt“

Roma Antidiscrimi- 
nation Network
Roma Bundesverband

Bayernwelle

SPIEGEL TV
Auf den Spuren der  
Enkeltrick-Mafia
11.	September	2016

„Ein weit verzweigtes Netzwerk von  
Trickbetrügern, meist von Polen oder 
Ungarn aus agierenden Roma-Clans,  
die mit geringem Aufwand Millio-
nen-gewinne ergaunern“

Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma

SPIEGEL TV
Landesmedienanstalt 
Niedersachsen

Bild am Sonntag
Wie Kommissar  
Bergmann auf einen 
Schlag Tausende  
Einbrüche aufklärte
22.	Oktober	2017

„Ein Roma-Clan schickte junge  
Mädchen aus Kroatien nach  
Deutschland, die hier  
Wohnungen aufbrachen“

Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma

Deutscher Presserat

SPIEGEL TV
Eine Familienbande  
auf Beutezug 
03.	Dezember	2017

„Eine Roma-Bande räumte jahre- 
lang deutsche Wohnungen leer“

„Einbrecher, die zum Volk  
der Roma gehören“

„Man sagt ihm auch nach,  
er sei besessen von seinen Roma“

Zentralrat Deutscher  
Sinti und Roma

Niedersächsische  
Landesmedienanstalt

Liste der Beschwerden über Reportagen  
mit antiziganistischen Inhalten 
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5. Antiziganismus in  
politischen Diskursen

DIE DEBAT TE UM DIE EU-ZUWANDERUNG

Antiziganismus wird nicht nur durch Rechtsex-
treme und Rechtspopulisten verbreitet, sondern 
auch durch etablierte Parteien. Vorurteile gegen-
über Sinti und Roma wurden gerade in den letzten 
Jahren durch demokratische Politiker geschürt. Im 
Rahmen der Debatte um die EU-Zuwanderung, vor 
allem aus Bulgarien und Rumänien, werden Staats-
bürger aus diesen Ländern mit Roma gleichgesetzt 
und dabei als „Armutszuwanderer“ diffamiert, die 
nach Deutschland kommen, um „das deutsche So-
zialsystem auszunutzen“ (vgl. AK Antiziganismus 
im DISS 2015). 2013, während die Bundeskanzlerin 
das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermor-
deten Sinti und Roma einweihte, rief der damalige 
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) 
die zuständigen Behörden dazu auf, „Armutsmig-
ranten“ aus Rumänien und Bulgarien, „die das deut-
sche Sozialsystem missbrauchen“, auszuweisen. In 
einem Argumentationspapier der Christliche De-
mokratische Union (CDU) mit dem Titel „Armuts-
zuwanderung nach Deutschland. Fragen und Ant-
worten“ werden rumänische und bulgarische Roma 
als diejenigen EU-Zuwanderer markiert, die gezielt 
das soziale Sicherungssystem missbrauchten. Das 
Papier nennt explizit „eine vergleichsweise kleine 
Gruppe von Zuwanderern aus diesen Ländern, vor 
allem der dort lebenden Minderheit der Sinti und 
Roma, meist aus finanziell schwierigen Verhältnis-
sen und mit schwachem Bildungsgrad“ (Christliche 
Demokratische Union 2014: 2).

Der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link 
(SPD) äußerte 2015 auf der kommunalpolitischen 
Konferenz zur Flüchtlingspolitik der SPD: „Ich hät-
te gerne das Doppelte an Syrern, wenn ich dafür 
ein paar Osteuropäer abgeben könnte.“ 69 Ähnlich 
äußerte sich der SPD-Oberbürgermeister Magde-
burgs, Lutz Trümper, über Rumänen, die im Stadt-
teil Neue Neustadt leben und im öffentlichen Dis-
kurs mit Roma gleichgesetzt werden. Diese müllten 
69 Link zur Berichterstattung zu Äußerungen Sören Links: 
	 	 https://www.welt.de/politik/deutschland/article146520039/ 
  Buergermeister-lieber-Syrer-statt-Osteuropaeer.html

angeblich die Straßen zu, würden den sozialen 
Frieden stören und das soziale Sicherungssystem 
missbrauchen. In einem Artikel der „ZEIT“ wird 
Trümper über „Sozialbetrug“ durch Rumänen in 
Magdeburg folgendermaßen zitiert: „,Es kann doch 
nicht sein‘, sagt er [Trümper, A.d.V.], ,dass EU-Aus-
länder hier 170 Euro im Monat an Geld selbst ver-
dienen und der Sozialstaat zahlt dann 3.000 Euro 
mit drauf‘.“ 70 (Meschede 2017).

Die abwertenden Äußerungen treffen Roma aber 
noch auf eine andere Weise: Wenn die Freizügigkeit 
innerhalb der EU in öffentlichen Debatten regelmä-
ßig auf negative Weise mit verarmten Roma aus Ru-
mänien und Bulgarien in Verbindung gebracht wird, 
besteht die Gefahr, dass die Minderheit für poten-
zielle Einschränkungen dieser Freizügigkeit für alle 
Bürger verantwortlich gemacht wird. Die Liste anti-
ziganistischer Äußerungen von Politikern erschöpft 
sich darin nicht. In den letzten Jahren haben Politi-
ker quer durch alle Parteien, insbesondere aus der 
CDU, CSU, SPD und vor allem der rechtspopulisti-
schen AfD, antiziganistische Diskurse befeuert.

DIE DEBAT TE UM DIE WESTBALK ANL ÄNDER 

ALS SICHERE HERKUNFTSSTA ATEN 

Die Debatte um die Verschärfung des Asylrechts, 
namentlich der erfolgten Einstufung von einigen 
Westbalkanländern als „sicher“ (s. o.), trug durch 
den angeschlagenen antiziganistischen Ton zu ei-
ner wesentlichen Stigmatisierung der Roma bei.  
Politiker auf allen Ebenen unterstellten Asylsu-
chenden aus den Westbalkanstaaten gezielt Asyl-
missbrauch. Es ist besorgniserregend, dass derglei-
chen Äußerungen sogar im Bundestag vorgetragen 
werden. So argumentierte beispielsweise die CDU-
Abgeordnete Nina Warken 2014 im Bundestag: 

„Nach den Erfahrungen des Bundesamts für Mig-
ration und Flüchtlinge ist den meisten Antragstel-
lern auch bewusst, dass sie keinen Anspruch auf 
Asyl haben. Sie kommen dennoch, weil sie wissen, 
dass sie allein dadurch, dass sie einen Asylantrag 
stellen, bei uns staatliche Leistungen erhalten, die 
vielfach höher sind als das Einkommen, das sie in 

70 Link zum Artikel in der „Zeit“: http://www.zeit.de/politik/ 
	 	 deutschland/2017-09/roma-magdeburg-neue-neustadt-migration
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ihren Heimatländern haben. Das ist nicht gerecht, 
und diesen Missbrauch unseres Asylsystems müs-
sen wir dringend beenden“ (Deutscher Bundestag 
2014: 4180).

6. Rechtsextremismus

DIE ANTIZIGANISTISCHE HETZE DER NPD

Rechtsextreme Parteien haben ihre rassistische 
Ideologie in ihren Programmen festgeschrieben. 
Diese Ideologie richtet sich gegen Geflüchtete 
und Migranten, aber auch gegen Sinti und Roma. 
Die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands (NPD) propagierte antiziganistische 
Hetze durch soziale Medien und Wahlpropaganda. 
Auf den Facebook-Seiten der NPD finden sich het-
zerische Texte, in denen Sinti und Roma als „Ta-
schendiebe“, „Sozialschmarotzer“, „Sexualverbre-
cher“ und „Asoziale“ diffamiert werden. Die NPD 
hat die Hetze gegen Sinti und Roma zum Dauer-
wahlkampfthema gemacht. In diesem Kontext 
lancierte die NPD in den Wahlkampagnen für die 
Bundestagswahlen 2013 und 2017 die im Kapitel 
zur Hasskriminalität erwähnten Plakate mit dem 
antiziganistischen Slogan „Geld für die Oma statt 
für Sinti und Roma“. Das Plakat wurde bundesweit 
tausendfach angebracht. Zahlreiche Bürgern und 
zivilgesellschaftliche Organisationen stellten bun-
desweit Strafanzeige wegen Volksverhetzung, die 
leider von den jeweiligen Staatsanwaltschaften ab-
gelehnt wurde (siehe Teil zur Hasskriminalität).  

Neben der NPD haben sich in den letzten Jah-
ren neue rechtsextreme Gruppierungen entwickelt, 
die systematisch gegen Juden, Sinti und Roma, 
Migranten und  Geflüchtete hetzen. Der Verfas-
sungsschutz berichtet über subkulturell geprägte 
Rechtsextremisten, über Parteien wie „die Rechte“, 

„Bürgerbewegung pro NRW“ und  „Der III. Weg“ 
sowie über neonazistische Gruppierungen wie die 

„Old School Society“, die verbotene „Weisse Wölfe 
Terrorcrew“, die „Bamberger Gruppe“, die „Naue-
ner Gruppe“, die „Gruppe Freital“ u. a. Laut Bun-
desverfassungsschutz gab es im Jahr 2016 circa 
24.350 Rechtsextreme, davon 12.100 gewaltorien-
tiert (Ministerium des Innern 2016: 40). Rechtsext-

reme besitzen ein fremdenfeindliches, antiziganis-
tisches Gedankengut, verbreiten Hetze gegen Sinti 
und Roma und sind bereit, Gewalttaten gegen die 
Minderheit zu verüben.

RECHTSEX TREMISMUS WIRD SALONFÄHIG: 

ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHL AND (AFD)

Der Aufstieg der rechtspopulistischen Partei Al-
ternative für Deutschland (AfD) hat antiziganis-
tischen Diskursen in der Politik erheblichen Vor-
schub geleistet. Antiziganistische Äußerungen auf 
den Webseiten der Partei, in sozialen Medien und in 
Presseerklärungen sind vom Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma und anderen zivilgesellschaftli-
chen Organisationen scharf kritisiert worden. Auf 
der Website der Dortmunder AfD ist beispiels-
weise in einem Artikel zum Sachstandbericht Zu-
wanderung aus Südosteuropa 2017 zu lesen: „In 
Duisburg wie in Dortmund ist die Roma-Proble-
matik ein wesentlicher Motor der fortschreitenden 
Ghettoisierung ohnehin sozial schwacher Stadttei-
le. (...) Man sieht dann die Masse der Ungelernten 
auf dem ,Arbeiterstrich‘, da werden verwahrloste 
Kinder zur Prostitution feilgeboten, da wird gebet-
telt, es werden völlig unverhohlen Drogen verkauft. 
Verwahrlost erscheinende Kinder und Frauen mit 
bunten Röcken gehen in Häusern aus und ein, in 
denen es zum Teil keinen Strom, keine Heizung 
und kein Wasser gibt. Unfallwagen fahren auffäl-
lig häufiger als anderswo hin und her und auch 
die Polizei zeigt mehr Präsenz als anderswo. Über 
der ganzen Szenerie liegt vor allem an warmen 
Spätnachmittagen und Abenden ein irritierender 
Lärmteppich aus Pfiffen, Rufen und Schreien – of-
fenbar der Soundtrack der Willkommenskultur.“71 
Dieser Ausschnitt ist bezeichnend für den rassis-
tischen und populistischen Diskurs, den die AfD 
über Sinti und Roma, aber auch die EU-Freizügig-
keit lanciert. Geflüchtete und Migrantenwerden 
ebenso wie Sinti und Roma von der AfD syste-
matisch als Sozialschmarotzer diffamiert und als 
Fremde stigmatisiert. 

71  Der Beitrag ist unter folgendem Link der Dortmunder AfD-Website zu  
	 	 lesen:	https://afd-dortmund.de/aktuelles/2017/06/das-grosse- 
	 	 fuellhorn-der-sozialmarktbeschicker/	(abgerufen	am	27.11.2017).
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Die AfD nutzt aber auch das Instrument der 
parlamentarischen Anfrage, um Sinti und Roma zu 
diffamieren. Exemplarisch dafür steht eine Kleine 
Anfrage von 2017 des AfD-Landtagsabgeordneten 
Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt 
mit dem Titel „Straffälligkeit von EU-Bürgern aus 
der Volksgruppe der Sinti und Roma“ (Landtag von 
Sachsen-Anhalt 2017). Die Fragen implizieren, dass 
Roma aus Bulgarien und Rumänien Kriminelle 
und Schmarotzer seien, die das Sozialsicherungs-
system ausnutzten. Eine ähnliche kleine Anfrage 
wurde 2015 von Abgeordneten der AfD in Ham-
burg mit dem Titel „Integration von Roma“ gestellt 
(Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
2015). 2014 stellte die AfD im Thüringer Landtag 
die Kleine Anfrage „Abschiebung und Abschie-
behindernisse II“, in welcher der Protest gegen die 
Abschiebung von Roma-Familien als kriminelle Tat 
dargestellt wurde (Thüringer Landtag 2014). In Ber-
lin stellten Abgeordnete der AfD 2017 eine Kleine 
Anfrage an den Senat, in der versucht wurde, den 
Roma-Verein Amaro Foro mit vermeintlich links-
extremen Organisationen in Verbindung zu brin-
gen (Abgeordnetenhaus Berlin 2017). 

7. Antiziganismus in der Polizei

Die Bundes- und Landespolizeiinstitutionen ha-
ben eine langjährige Geschichte der Stigmatisie-
rung und Kriminalisierung von Sinti und Roma 
als „Asoziale“ und Verbrecher, die ihren dramati-
schen Höhepunkt während der NS-Zeit fand, als 
Angehörige der Minderheit „rassehygienisch“ er-
fasst, beraubt, in Konzentrations- und Vernich-
tungslager deportiert und ermordet wurden. Nach 
Ende des Zweiten Weltkriegs setzte die Polizei ihre 
stigmatisierende Praxis fort (Stephan 2011; Reuss 
2015). Nur durch den unermüdlichen Kampf der 
Bürgerrechtsbewegung von Sinti und Roma konn-
ten in den letzten 30 Jahren Veränderungen in der 
Polizeiarbeit erreicht werden. Heute befinden sich 
zwar Polizeidirektionen mit Sinti- und Roma-Ver-
bänden im Dialog, jedoch bestehen auch weiterhin 
antiziganistische Praktiken bei der Polizei, die sich 
in folgenden Aspekten manifestieren: mangelhaf-

ten und vorurteilsbehafteten Ermittlungsstrategi-
en und Expertenwissen und nicht adäquatem Vor-
gehen der Polizei gegenüber Sinti und Roma; Racial 
Profiling und antiziganistische Diskurse, die in der 
Kommunikation der Polizei nach innen und außen 
tradiert werden.

Zum Antiziganismus im Kontext von Ermitt-
lungsstrategien muss die Konstruktion einer bei 
der Minderheit vermuteten Täterschaft im Fall 
des Mordes an der Polizistin Michèle Kiesewet-
ter 2007 in Heilbronn erwähnt werden. Bei den 
Ermittlungen erstellte die Polizei auf der Grund-
lage einer DNA-Spur, die an mehreren Tatorten 
auftauchte, ein Täterinnenprofil. Erst zwei Jah-
re später wurde bekannt, dass die sichergestellte 
DNA-Spur von einer durch eine Mitarbeiterin des 
Herstellers verursachte Verunreinigung der am 
Tatort eingesetzten Wattestäbchen stammte. Die-
ses Täterinnenprofil, durch die Medien als „Heil-
bronner Phantom“ bekannt, verwies auf eine an-
geblich aus Osteuropa stammende, hochmobile 
und hochkriminelle weibliche Person, die mehrere 
Straftaten in Deutschland, Österreich und Frank-
reich begangen haben sollte. Die DNA-Spur wurde 
dann in Verbindung gebracht mit etwa 100 Schau-
stellern eines Frühlingfestes sowie Roma-Familien, 
die mit ihren Wohnwägen auf Durchreise waren 
und sich zum Tatzeitpunkt auf der an den Tatort 
angrenzenden Festwiese aufhielten. Die Polizei fo-
kussierte ihre Ermittlungen daraufhin zunehmend 
auf Romnja, die sich in der Nähe des Tatorts aufge-
halten haben sollten, und begann Speichelproben 
für DNA-Untersuchung abzunehmen. Die Ermitt-
ler machten aus der „osteuropäischen, hochmobi-
len und hochkriminellen weiblichen Person“ eine 
Romnja. Die in Ermittlungskreisen bekannten Pa-
rameter „osteuropäisch“, „hochmobil“ (da an meh-
reren Tatorten aufgetaucht) und „hochkriminell“ 
wurden in antiziganistischer Ermittlungspraxis, 
die bis heute virulent ist, in der Polizeiarbeit in 

„Zigeunerkriminalität“ übersetzt. Die Schaffung ei-
nes antiziganistischen Ermittlungsprofils ist keine 
Ausnahme, sondern tradierte Praxis der deutschen 
Kriminalistik, wie die Kulturanthropologin Anna 
Lipphardt feststellt: „Dies [die Schaffung der oben 

46

I I I  Ant iz iganismus



beschriebenen Ermittlungskategorie, A. d. V.] ver-
weist wiederum auf die lange Tradition der poli-
zeilichen Sondererfassung und Verfolgung von 
,Zigeunern‘ sowie von ,nach Zigeunerart herumzie-
henden Personen‘. Bis heute werden diese im po-
lizeilichen Sprachgebrauch auch MEMs – ,mobile 
ethnische Minderheiten‘ – oder ,reisende Gruppen‘ 
genannt, zu denen seitens der Polizei neben Sin-
ti und Roma auch Jenische gerechnet werden (oft 
unabhängig davon, inwieweit die Betroffenen tat-
sächlich reisen oder festansässig sind) sowie Ange-
hörige mobiler Professionen wie Schausteller und 
Zirkusleute“ (Lipphardt 2017). 

Das „Versagen der Sicherheitsbehörden“ im 
Falle der Neonazi-Morde ist sicher ein guter An-
lass, das Problem des strukturellen Rassismus 
aufzuwerfen. Die Einmütigkeit, mit der die Mor-
de mit organisierter Kriminalität, Drogenhandel 
und Mafia der Migrantenszene in Zusammen-
hang gebracht und Sinti und Roma pauschal kri-
minalisiert wurden, zeigt nämlich nicht in erster 
Linie die berüchtigte „Blindheit auf dem rechten 
Auge“. Die einseitige Fokussierung belegt vielmehr 
Routinen in der Polizeiarbeit, die bestimmten Per-
sonengruppen schematisch Delinquenz zuordnen. 
Angesichts der routinisierten Verdachtsstruktur 
gegenüber Personen mit Migrationshintergrund 
konnte das rechtsradikale Umfeld gar nicht ins 
Blickfeld kommen. Es geht also nicht nur um das 
Fehlverhalten einzelner Beamter oder das „Versa-
gen“ der Sicherheitsbehörden, sondern man muss 
die Vorgehensweise zweifellos in den Kontext ei-
nes institutionellen Rassismus stellen. 

Im Fall des Mordes an Kiesewetter wurden bis 
2010 fast ausschließlich Sinti und Roma öffentlich 
als Täter verdächtigt; ein politisches Motiv für den 
Mord wurde hingegen nie in Betracht gezogen und 
Hinweisen auf eine mögliche Verbindung zu den 
neun Morden an Migranten übergangen. Auch bei 
dem Mord an der Polizistin verstellten also struk-
turell rassistische, antiziganistische Annahmen 
den Blick der Strafverfolgungsbehörden und ver-
hinderten eine Ermittlung in alle Richtungen. Von-
seiten des zuständigen Justizministeriums wurde 
die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft legiti-

miert. Obwohl sich die DNA-Spur im Jahre 2009 
als falsch und als Ermittlungspanne herausstellte, 
erfolgte weder eine Rehabilitierung der Minderheit 
noch die Aussprache einer Entschuldigung. Aus-
künfte durch Vertreter von Polizei und Staatsan-
waltschaft führten über längere Zeit dazu, dass in 
der Öffentlichkeit die Minderheit rechtsstaatswid-
rig unter Generalverdacht gestellt wurde.

Auch gab es der Presse und den Erkenntnissen 
der öffentlichen Hauptverhandlungstage des NSU-
Prozesses zufolge rassistische Aktenvermerke, die 
von verdächtigten „Negern“ und „Zigeunern“ spra-
chen, „die typischerweise lügen würden“. Laut ei-
nes LKA-Vermerk hätten serbische Psychologen in 
Belgrad über einen Lügendetektortest bei einem 
verdächtigten Roma-Angehörigen festgehalten, der 
Mann sei „ein typischer Vertreter seiner Ethnie“, was 
bedeute, dass „die Lüge ein wesentlicher Bestandteil 
seiner Zivilisation“ sei. Obwohl in der Folgezeit die 
zuständige Staatsanwaltschaft die gegen die ver-
dächtigten Sinti und Roma eingeleiteten Verfahren 
ausdrücklich als falsche Spur einstellte, erfolgte auch 
insofern bis heute keine Erklärung der Rehabilitie-
rung und des Bedauerns gegenüber der öffentlich 
stigmatisierten Minderheit, die der Zentralrat Deut-
scher Sinti und Roma ausdrücklich verlangte.

In einer von Markus End für den Zentralrat 
Deutscher Sinti und Roma verfassten Expertise 
werden sowohl die antiziganistischen Ermittlungs-
ansätze in der Polizei als auch ihre Kommunikati-
on nach innen und außen analysiert. Es wird auf-
gezeigt, dass in Polizeibehörden ein lang tradierter 
Zusammenhang zwischen der Konstruktion des 

„Zigeuners“ und Kriminalität besteht. Diese Kausa-
lität bedinge antiziganistische Handlungsmuster in 
der Polizei. End stellt fest, dass Sinti und Roma als 
(potenzielle) kriminelle Gruppe zunächst als „Zi-
geuner“, nach 1945 bis in die 1980 Jahre hinein als 

„Landfahrer“ und später unter anderen Rubriken 
kategorisiert und kodiert wurden. In Ermittlungs-
akten, Kriminalstatistiken oder Pressemeldungen 
der Polizei ist von „mobilen ethnischen Minderhei-
ten“, Menschen mit „häufig wechselndem Aufent-
haltsort (HWAO)“, „Bulgaren und Rumänen“ oder 

„bestimmten Ethnien“ die Rede, um Mitglieder der 
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Community zu markieren (End 2017: 7). Bis heute 
wird in Polizeistatistiken bei mutmaßlichen Straf-
tätern auf die Zugehörigkeit zur Gruppe der Sinti 
und Roma hingewiesen (ebd.). 

Diese Kategorien werden in der Medienarbeit 
der Polizei vermittelt, die ein weiteres Feld dar-
stellt, wodurch antiziganistische Diskurse reprodu-
ziert werden. Polizeibehörden machen von diesen 
Kategorien in Pressemeldungen, bei öffentlichen 
Auftritten, Warnungen an die Öffentlichkeit oder 
Aufrufen zur Unterstützung bei Fahndungen aktiv 
Gebrauch. Eine Pressemeldung der Polizeidirekti-
on Essen über ein Integrationsprojekt steht als Bei-
spiel für diese Praxis. Der Polizeipräsident Essens 
wird folgendermaßen zitiert: „Auch für die jungen, 
rumänischen, tatverdächtigen Roma sieht er mit 
dieser Initiative eine Chance, zukünftig ein mög-
lichst straffreies Leben zu führen“ (Polizei Essen 
2017). Formulierungen wie „Polizei warnt vor Zi-
geuner-Frauen“, „vom Erscheinungsbild Sinti/Roma 
oder Landfahrer“, „es handelt sich um Betrüger ei-
ner ethnischen Minderheit aus Rumänien“, „Frau-
en mit langen schwarzen Haaren und bunten Rö-
cken“ oder „südosteuropäische Erscheinung“ sind 
in öffentlichen Warnungen oder Pressemitteilun-
gen der Polizei in verschiedenen Bundesländern 
zu finden. Hochproblematisch ist, dass die Medien 
jene öffentlichen Mitteilungen in der Regel kritik-
los weiterverbreiten und damit die Minderheit als 
kriminell stigmatisiert wird. Einen weiteren  Fall 
dieser Praxis stellt der Vortrag eines Mitarbeiters 
der Berliner Direktion der Bundespolizei auf einer 
Veranstaltung beim Tag der offenen Tür des Bun-
desministeriums des Innern im August 2017 dar. In 
seinem Vortrag sagte er, dass Roma als „Verbrecher-
Clans“ organisiert seien und „als kriminelle Groß-
familien durch Europa ziehen“. 

Ein weiterer Bereich, in dem sich Antiziganis-
mus bei Polizeipraktiken zeigt, ist das unverhältnis-
mäßige Vorgehen der Beamte gegenüber Sinti und 
Roma. In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage 
führt die Bundesregierung 2017 aus, dass ihr keine 
Kenntnisse über Diskriminierungen oder Übergrif-
fe gegen Sinti und Roma durch Behördenvertreter 
vorliegen (Bundesregierung 2017d: 6). Seit Jahren 

wird in zahlreichen Berichten von Nichtregierungs-
organisationen und in den Medien auf diese Praxis 
hingewiesen. Informationen der Initiative Alle Blei-
ben! zufolge wandte die Polizei bei der Abschiebung 
von Bürgern aus den Westbalkanländern, darunter 
zahlreiche Roma, übermäßig Gewalt an (Alle Blei-
ben! 2016). Das Antidiskriminierungsbüro Köln be-
richtete 2014 von einem nicht rechtmäßigen Vorge-
hen der Polizei gegenüber einem dreizehnjährigen 
Mädchen: „Ein 13-jähriges Mädchen war von einem 
Passanten an einer S-Bahn-Haltestelle beschuldigt 
worden, gemeinsam mit ihrer Begleitung gestohlen 
zu haben. Die hinzugerufene Polizei durchsuch-
te die Betroffene noch vor Ort und vor allen Leu-
ten, wobei sie am ganzen Körper abgetastet wurde 
und in ihre Hose gefasst wurde. Nach dieser ersten 
Durchsuchung wurden das Mädchen und ihre Be-
gleitung mit auf die Wache genommen. Die Eltern, 
die durch Bekannte von dem Vorfall gehört hatten 
und schnell herbeikamen, durften nicht mit auf die 
Wache fahren. Dort wurden die jungen Frauen von-
einander getrennt. Beide Frauen mussten sich nun 
vollständig ausziehen und wurden vaginal und rek-
tal untersucht. Des Weiteren sei mehrmals von Sei-
ten der Polizeibeamt_innen das Zi-Wort72 zu hören 
gewesen“ (Antidiskriminierungsbüro Köln 2014: 
14). Der Berliner Verein Amaro Foro hat in den 
letzten Jahren ebenfalls unrechtmäßige Übergriffe 
der Polizei gegenüber Roma mit Migrationshinter-
grund dokumentiert. Obdachlose Menschen haben 
beispielsweise berichtet, dass sie durch Polizisten 
als Zigeuner beschimpft wurden, als sie aus einem 
Park verbannt und ihre persönlichen Gegenstände 
beschlagnahmt wurden (Amaro Foro 2016: 20). Ein 
weiteres Beispiel stellte der Fall eines rumänischen 
Staatsbürgers dar, der beklagte, dass er ohne Bewei-
se des Diebstahls bezichtigt, auf die Polizeiwache 
gebracht, geschlagen und als Zigeuner beschimpft 
wurde (Amaro Foro 2015: 13).

Racial Profiling oder ethnisches Profiling ist ein 
weiteres Handlungsmuster, wodurch der Antiziga-
nismus in der Polizei deutlich wird. Die Polizei führt 
Personenkontrollen durch, wenn nach ihrer Auf-
fassung ein Verdachtsmoment besteht, ohne dass 
72	 Der	Begriff		„Zi-Wort“	wird	von	antirassistischen	Gruppen	benutzt,	 
  um das Wort „Zigeuner“ nicht zu erwähnen.
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er notwendigerweise de facto besteht. Menschen-
rechtsorganisationen beklagen seit Jahren, dass die-
se diskriminierenden Kontrollen von Minderheits-
angehörigen eine gängige Praxis der Polizei darstellt. 
Diese polizeiliche Praxis wird unterstützt von den 
Richtlinien der Landeskriminalämter (LKAs). In 
Berlin handelt beispielsweise die Polizei unter dem 
Schutz der Kategorie „Gefahrenrzonen“. Vereine der 
Sinti und Roma kritisieren seit Langem diese syste-
matische Praxis des Racial Profiling von Angehöri-
gen der Minderheit durch die Polizei (Zentrum für 
Antisemitismusforschung; Institut für Vorurteils- 
und Konfliktforschung 2014: 4).73 

8. Antiziganismus im Fußball

Antiziganismus ist im Fußballstadion in Form von 
Gesängen, Zwischenrufen oder Transparenten 
zu beobachten. Entsprechende Äußerungen rich-
ten sich dabei in abwertender, dehumanisieren-
der Weise gegen einen Spieler, die Fans des ande-
ren Vereins oder den anderen Verein als Ganzen. 
In der Regel bleiben solche Vorfälle ohne Reaktion 
und werden nicht thematisiert oder strafrechtlich 
geahndet. Fans rufen „Zick, Zack, Zigeunerpack!“, 
beschimpfen den anderen Verein als „Zigeuner“. 
Bei allem Engagement gegen Diskriminierung von 
Fans, Vereinen und Verbänden sind dies nach wie 
vor alltägliche Phänomene im und um den Fuß-
ballsport. Die Sensibilisierung für antiziganisti-
sche Vorfälle und deren gesellschaftliche Ächtung 
ist dabei äußerst gering. In einer „unterschwel-
ligen Hierarchie zwischen zu sanktionierenden 
und noch immer Wochenende für Wochenende 
gepflegten Diskriminierungen“ (Endemann et al. 
2015: 10) im Fußball steht Antiziganismus ganz 
weit unten. Auch wissenschaftlich und medial fin-
det Antiziganismus im Fußball nahezu keine Be-
achtung.74 Als sich die Mannschaft von Darmstadt 
98 im Mai 2015 zur Feier des Aufstiegs um ihren 
Trainer Dirk Schuster auf einer Bühne vor Tausen-
den Fans versammelte und diesen mit „Schuster, du 

73	 Wir	haben	Informationen	über	Racial	Profiling	von	Sinti	und	Roma	aus	 
  diesen Vereinen erhalten: Amaro Foro, Förderverein Roma Frankfurt  
  am Main; Antidiskriminierungsbüro Köln; Madhouse München.

74	 Beispiele	sind:	ASP	–	Agentur	für	soziale	Perspektiven	(2016);	 
	 	 Blaschke,	Ronny	(2011a);	Blaschke,	Ronny	(2011b);	Brunßen,	 
	 	 Pavel	(2016);	Österle,	Ines;	Peters,	Tom	(2010);	Tölva,	Jan	(2015).

Zigeuner“ feierte, fehlte eine öffentliche Problema-
tisierung des Vorfalls nahezu vollständig. In einem 
offenen Brief wandte sich der hessische Landesver-
band der Deutschen Sinti und Roma an Darmstadt 
98 und sorgte so für Aufmerksamkeit. Als Fans 
des Vereins 1860 München im August 2017 einen 
kompletten Zugwagen mit einem „Augsburg ihr 
Zigeuner“-Graffiti bemalten, teilte die Faninitiati-
ve „Löwen-Fans gegen Rechts“ ein Bild auf ihrer Fa-
cebook-Seite, in welchem dazu aufgerufen wurde, 
sich ein anderes Schimpfwort einfallen zu lassen. 

Die geringe Sensibilisierung für das Thema Anti-
ziganismus dürfte mit dazu beitragen, dass akti-
ve Sportlerinnen und Sportler ihre Zugehörigkeit 
zur Minderheit in der Regel verheimlichen – vor 
allem aus Angst, diskriminiert zu werden. Damit 
sich dies irgendwann einmal ändern kann müs-
sen Verbände, Vereine, Fanprojekte und Faniniti-
ativen dringend Maßnahmen zur Aufklärung über 
und Sensibilisierung für Antiziganismus initiieren. 
Eine Ausstellung wie „Abseits im eigenen Land“ 
(Zentralrat Deutscher Sinti und Roma 2017a), wel-
che die Karrieren von Sinti und Roma-Sportlern – 
vor allem im Fußball und Boxsport – zum Thema 
hat, kann hier nur ein Anfang sein.
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9. Förderung antiziganistischer  
Filmproduktionen

Antiziganistische Darstellungen von Sinti und 
Roma finden sich in einer Vielzahl deutscher und 
europäischer Filmproduktionen, vom Klassiker 

„Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ aus dem 
Jahr 1957 bis hin zu aktuelleren Produktionen wie 
dem Tatort „Brandmal“ (2008) oder dem franzö-
sischen Film „Hereinspaziert“ (2017). Die in Spiel-
filmen reproduzierten Vorurteile vervollständigen 
hierbei auf subtile Weise das in Dokumentationen 
und Pressemeldungen verbreitete negative Narra-
tiv über die Minderheit. Die verbreitete Akzeptanz 
der Vorurteile gegenüber Sinti und Roma führt je-
doch dazu, dass diese selten im Mittelpunkt öffent-
licher Debatten stehen. 
2017 brachte der Zentralrat Deutscher Sinti und 
Roma die Frage der Förderung von Filmen mit an-
tiziganistischem Inhalt anhand des Kinderfilms 

„Nellys Abenteuer“ ins öffentliche Bewusstsein, 
indem er forderte, den Film nicht wie geplant im 
SWR und im Kinderkanal auszustrahlen. In „Nel-
lys Abenteuer“ wird die junge Heldin Nelly, die mit 
ihren Eltern nach Rumänien gereist ist, im Auf-
trag eines zwielichtigen deutschen Investors von 
zwei Roma entführt und in ein ausschließlich von 
Roma bewohntes Dorf gebracht. Dort freundet 
sich das Mädchen mit dem Geschwisterpaar Ro-
xana und Tibu an und entscheidet sich am Ende 
gemeinsam mit ihrer Familie dazu, nach Rumä-
nien umzuziehen. Ein vom Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma in Auftrag gegebenes Gutachten 
bewertet den Film wie folgt: „In ,Nellys Abenteuer‘ 
werden Roma durchgehend als Fremd und Anders 
dargestellt. Dies ist konzeptionelle Grundlage des 
Films: Es soll ein scharfer Kontrast zwischen den 
,eckig‘ denkenden Deutschen und den ,freiheitslie-
benden‘ Roma hergestellt werden. Die Handlungen 
und Eigenschaften der Roma im Film erfolgen ent-
lang einschlägiger antiziganistischer Topoi: Roma 
erscheinen demnach als Kleinkriminelle, Trick-
betrüger, Bettler, beim Aufführen ‚traditioneller‘ 
Tänze, als Kindesentführer usw. Roma in anderen 
Lebenssituationen, wie etwa in ‚regulären‘ Berufen 
oder als Studierende, werden im Film nicht gezeigt.“ 

(Brunßen 2017: 19). In einer anderen Stellungnah-
me wird die gefährliche Grenzüberschreitung be-
tont, die der Film vornimmt, indem er Roma-Män-
ner als bedrohliche Verbrecher darstellt, wobei 
Nellys Entführung von den Zuschauern zunächst 
sogar als Menschenhandel missverstanden werden 
kann. Der Autor warnt davor, „Nellys Abenteuer“ 
wie vorgesehen als Bildungsmaterial in Schulen zu 
zeigen (Heftrich 2017).

Der Film „Nellys Abenteuer“ wurde durch fünf staat-
liche Filmfonds mit insgesamt etwa 935.000 Euro ge-
fördert; er wurde zudem – finanziert durch Rund-
funkbeiträge – im SWR und im Kinderkanal gezeigt 
und in die ARD-Mediathek gestellt. Nach der brei-
ten Kritik des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma 
und anderer Stimmen aus Zivilgesellschaft und Po-
litik75 wurde die Ausstrahlung des Films vorgezogen 
und um eine Fernsehdiskussion ergänzt.76 

Mit Blick darauf, dass der Studie zufolge Kinder erst 
durch die Erläuterung durch Erwachsene erkennen 
könnten, wer tatsächlich gemeint ist, gab der Zent-
ralrat Deutscher Sinti und Roma zu bedenken, dass 
Kinder Filme regelmäßig mit Erwachsenen sehen. 
Erwachsene, Medien und zum Teil auch Bildungs-
institutionen bieten antiziganistische Interpretati-
onsrahmen an, die Inhalte wie im genannten Film 
anschlussfähig an hegemoniale antiziganistische 
Diskurse machen, wie es auch bezüglich der päd-
agogischen Begleitmaterialien der Distributions-
firma von „Nellys Abenteuer“ der Fall war. Leider 
hat schon ein Drittel der Kinder mit 10 Jahren an-
tiziganistische Vorstellungen, ohne selbst Kontakt 
zur Minderheit zu haben. Zudem wurde gemäß der 
Wirkungsstudie zu „Nellys Abenteuer“ die „Begeg-
nung mit dem Fremden von den Kindern als gefähr-

75 Kritisch äußerten sich unter anderem der aus 13 Organisationen  
  bestehende Bundes Roma Verband, das Bündnis für Solidarität mit  
  den Roma und Sinti in Europa, zu dessen Mitgliedern die Antidiskriminie- 
  rungsstelle des Bundes, Amnesty International und die Stiftung  
  Erinnerung Verantwortung Zukunft zählen, das Roma Antidiscrimination 
	 	 Network,	der	Verein	Roma	Trial	e. V.	sowie	Landtagsabgeordnete	 
  der Grünen in Thüringen, wo Teile des Films gedreht wurden.

76 Fernsehdiskussion zum Film „Nellys Abenteuer“ im SWR.  
	 	 Medienberichterstattung,	14.	November	2017.	In:	http://zentralrat. 
	 	 sintiundroma.de/fernsehdiskussion-zum-film-nellys-abenteuer- 
	 	 im-swr/,	abgerufen	am	6.12.2017.
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lich eingeschätzt“77 – ein problematischer Lerneffekt, 
den zukünftige stereotype Darstellungen und Nar-
rative von Sinti und Roma weiter verfestigen könnten.
Diese Debatte verdeutlicht zentrale Herausfor-
derungen für die Entscheidungsträger staatlicher 
Filmförderung. „Nellys Abenteuer“ wurde deshalb 
gefördert und erhielt Filmpreise, weil er als jugend-
gerechte Auseinandersetzung mit anderen Kultu-
ren und Beitrag zu Vielfalt und Völkerverständi-
gung vermarktet wurde. Jurys der Filmförderung 
treffen ihre Entscheidung hier im Kontext gesell-
schaftlicher Normalität bezüglich antiziganisti-
scher Einstellungen und einer geringen Sensibili-
sierung für entsprechende Motive.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, emp-
fahlen die Teilnehmer eines vom Zentralrat Deut-
scher Sinti und Roma organisierten Fachgesprä-
ches zum Film, die Ethik des Filmemachens über 
oder mit Sinti und Roma neu zu diskutieren. Eine 
solche Auseinandersetzung müsse gleichermaßen 
an den Filmhochschulen und   Akademien wie in 
den Einrichtungen der Filmförderung stattfinden. 
Dem Zentralrat zufolge wäre es eine Möglichkeit, 
in der jeweils zuständigen Jury für Filmförderung 
einen Ethikbeauftragten zu bestimmen: „Dies be-
deutet keine Einschränkung der Kunstfreiheit, 
wohl aber müsse von der Filmförderung erwartet 
werden, dass ethische Standards, die die Würde 
von Minderheitenangehörigen schützen, existie-
ren und eingehalten werden“ (Zentralrat Deutscher 
Sinti und Roma 2017b).

77 Nach der Diskussion: Zentralrat Deutscher Sinti und Roma sieht  
  seine Kritik am Film „Nellys Abenteuer“ bestätigt: Film produziert  
	 	 Angst	vor	dem	Fremden.	Pressemitteilungen,	12.	November	2017.	In:	 
  http://zentralrat.sintiundroma.de/nach-der-diskussion-zentralrat- 
	 	 deutscher-sinti-und-roma-sieht-seine-kritik-am-film-nellys- 
	 	 abenteuer-bestaetigt-film-produziert-angst-vor-dem-fremden/,	 
	 	 abgerufen	am	6.12.2017.
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10. Bevölkerungseinstellungen  
gegenüber Sinti und Roma

Diverse Untersuchungen zu Bevölkerungseinstel-
lungen erfassen erst seit wenigen Jahren auch das 
Phänomen Antiziganismus in Deutschland. Im 
Rahmen solcher Umfragen sind weit verbreitete 
antiziganistische Tendenzen in der Bevölkerung 
festgestellt worden. Nach einer Studie über Ein-
stellungen der deutschen Bevölkerung zu Sinti und 
Roma, die vom Zentrum für Antisemitismusfor-
schung an der TU Berlin im Auftrag der Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes (ADS) durchge-
führt wurde, besitzt die Mehrheit der Bevölkerung 
kaum Wissen über Sinti und Roma. 19 % wusste 
nicht über die Verfolgung von Sinti und Roma un-
ter dem Naziregime Bescheid (Zentrum für Anti-
semitismusforschung; Institut für Vorurteils- und 
Konfliktforschung 2014: 50). Circa 20  % der Be-
fragten halten Sinti und Roma in ihrer Nachbar-
schaft für „unangenehm“ bis „sehr unangenehm“ 
(ebd: 76). 49  % teilten die Einstellung, dass Sinti 
und Roma durch ihr Verhalten Feindseligkeit bei 
der Allgemeinheit hervorriefen (ebd: 78).
Ähnliche Ergebnisse finden sich in einer Studie 
der Universität Bielefeld. Laut dieser Studie „tre-
ten Feindseligkeiten gegenüber Sinti, Roma (...) 
deutlich häufiger auf und halten sich hartnäckig“. 
Etwa  23,1 % der Befragten unterstellen Sinti und 
Roma eine Kriminalitätsneigung, während 22,1 % 
sich keine Sinti und Roma als Nachbar wünschen 
(Zick; Preuß 2014).

Des Weiteren wird in der aktuellen Mitte-Studie 
der Universität Leipzig eine leichte Zunahme der 
Abwertung von Sinti und Roma in der allgemeinen 
Bevölkerung im Vergleich zum Jahr 2014 festgestellt. 
Demnach antworteten 57,8 % der Befragten, dass sie 
ein Problem damit hätten, wenn sie Sinti und Roma 
in ihrer Nähe hätten; 49,6 % fanden, dass Sinti und 
Roma aus den Stadtzentren verbannt werden soll-
ten; 58,6 % sagten, dass Sinti und Roma zur Krimi-
nalität neigten (Decker; Kiess; Brähler 2016).

Im Rahmen von weiteren Forschungs- bzw. 
Monitoringberichten werden auch bundesländer-
spezifische Studien bzw. Umfragen zu gruppen-

bezogener Menschenfeindlichkeit, darunter auch 
Antiziganismus, durchgeführt. Laut einer Studie 
der Universität Hamburg empfinden mehr als die 
Hälfte der befragten Hamburger Angehörige der 
Sinti und Roma in ihrer Nachbarschaft „als unan-
genehm“. Bei der Frage zur Bewertung einer „Ein-
heirat von Sinti und Roma in die eigene Familie“ 
gibt die Mehrheit der Befragten ebenfalls „eher“ 
oder „sehr“ unangenehm an, was ein deutlich nega-
tiveres Ergebnis im Vergleich zu anderen Gruppen/
Minderheiten darstellt (Projektbüro Angewandte 
Sozialforschung der Fakultät Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften der Universität Hamburg 2014).

Ähnliche Ergebnisse stellt auch eine Befragung 
im Freistaat Bayern zum Thema „Gruppenbezoge-
ne Menschenfeindlichkeit“ – GMF dar. Demnach 
gehören Sinti und Roma, zusammen mit  Men-
schen muslimischen Glaubens, Langzeitarbeitslo-
sen und Geflüchteten, zu den am meisten abgewer-
teten Gruppen. Dabei stehen 10  % der Befragten 
mit „starker Gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit (GMF)“, 25  % mit „mittlerer GMF“ und 
38 % mit „schwacher GMF“ gegenüber Sinti und 
Roma (Fröhlich;  Ganser; Köhler 2016).

Daten zu antiziganistischen Bevölkerungsein-
stellungen wurden außerdem sowohl im Thürin-
gen-Monitor 2015 als auch im Sachsen-Monitor 
2016 erhoben. Demnach sagten 54  % der befrag-
ten Einwohner des Freistaates Sachsen aus, dass 
sie „ein Problem damit hätten, wenn sich Sinti und 
Roma in ihrer Wohngegend aufhalten würden“ 
(Institut für Markt- und Politikforschung 2016: 30). 
Im Freistaat Thüringen bejahten 38 % der Befrag-
ten dieselbe Frage. (Best; Niehoff; Salheiser; Salo-
mo 2015: 106ff). 

Eine kontinuierliche Untersuchung sowohl in 
allgemeinen GMF-Studien als auch in spezifischen 
Studien zu Antiziganismus ist unerlässlich zur Er-
fassung der Dimensionen von Feindseligkeit und 
Rassismus. Zudem fehlen bisher Studien zu Pers-
pektiven und Erfahrungen der von Antiziganismus 
betroffenen Menschen, die in Zusammenarbeit 
mit Sinti- und Roma-Selbstorganisationen durch-
geführt werden sollten.
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